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Einleitung 

1. Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag nach § 39 Absatz 2 des Wohngeldgesetzes (WoGG) 
alle vier Jahre bis zum 30. Juni über die Lage und Entwicklung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 
Deutschland zu berichten.  

2. Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag nach § 39 Absatz 1 WoGG alle zwei Jahre bis zum 
30. Juni über die Durchführung des Wohngeldgesetzes und über die Entwicklung der Mieten für Wohnraum 
sowie über die Höchstbeträge für Miete und Belastung, die Mietenstufen und die Höhe des Wohngeldes zu 
berichten. Dabei ist der bundesdurchschnittlichen und regionalen Entwicklung der Wohnkosten sowie der 
Veränderung der Einkommensverhältnisse und der Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen.  

3. Dieses Jahr wird der Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland gemeinsam mit 
dem Wohngeld- und Mietenbericht als Fünfter Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 
Deutschland und Wohngeld- und Mietenbericht 2024 vorgelegt.  

4. Eine Zusammenstellung der bisherigen Wohngeld- und Mietenberichte und Berichte über die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft in Deutschland enthalten die Anlagen 5 und 6.  

5. Der Fünfte Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland berichtet über den Zeit
raum seit dem vierten Bericht und damit über den Zeitraum 2021 bis 2024. Der vorliegende Mietenbericht, 
Teil B, berichtet über den Zeitraum von 2022 bis 2024. Soweit für 2024 keine Daten verfügbar sind, wird 
auf die aktuell verfügbaren Zahlen zurückgegriffen. Die Berichterstattung über das Wohngeld basiert auf der 
Auswertung der nach den §§ 34 bis 36 WoGG jeweils zum 31. Dezember erhobenen amtlichen Wohngeld
statistik, die in der Regel erst nach einem Jahr vorliegt. Der Wohngeldbericht, Teil C, stellt daher primär auf 
die seit dem letzten Wohngeldbericht verfügbar gewordenen Daten für die Jahre 2022 und 2023 ab.  

6. Neben der amtlichen Statistik beruht der Bericht teilweise auf nicht amtlichen Quellen, Daten von Verbän
den, Daten von den Ländern oder Daten aus wissenschaftlichen Gutachten.  

7. Im Wohngeldbericht werden auch Beiträge der für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständigen 
obersten Landesbehörden berücksichtigt.  

8. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum
ordnung (BBR) hat an der Erstellung des Berichts maßgeblich mitgewirkt.  

9. Die Arbeiten am Bericht wurden am 12. September 2025 abgeschlossen.  
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Kurzfassung 
Teil A:  Fünfter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in 

Deutschland 

Der Berichtszeitraum (2021 bis 2024) war geprägt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, insbeson
dere pandemiebedingte Materialengpässe und verlängerte Bauzeiten, sowie durch preistreibende Effekte infolge 
des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, etwa in Form gestiegener Energiekosten. Die zielgenauen Maß
nahmen der Bundesregierung haben allerdings dazu beigetragen, dass die Auswirkungen bisher verhältnismäßig 
überschaubar geblieben sind.  
Während die Zahl der Baugenehmigungen 2023 um -26,6 Prozent und 2024 um -17,0 Prozent zurückging, fielen 
die Rückgänge bei den Fertigstellungen im Wohnungsbau mit -0,3 Prozent in 2023 und -14,4 Prozent in 2024 
weniger stark aus. Die vergleichsweise geringeren Rückgänge bei den Fertigstellungen sind zum einen auf die 
zeitliche Verzögerung der Auswirkungen der verschlechterten Rahmenbedingungen durch die Bauzeit, die zwi
schen Genehmigung und Fertigstellung liegt, zurückzuführen. Zum anderen hat sich der sogenannte Bauüberhang, 
unterstützt durch die zielgerichtete Förderpolitik der Bundesregierung, stabilisierend auf die Fertigstellungszahlen 
ausgewirkt. 
Im Jahr 2023 wurden mit 294.399 Wohnungen in etwa genauso viele Wohnungen fertiggestellt wie im Vorjahr. 
Bei Wohnungen in Zweifamilienhäusern bzw. Mehrfamilienhäusern stiegen die Fertigstellungszahlen mit +3,8 
Prozent bzw. +4,1 Prozent sogar an. Der Bauüberhang lag zum Jahresende 2023 bei 826.800 Wohnungen, davon 
befanden sich 390.900 Wohnungen bereits im Bau. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 251.900 Wohnungen fertig
gestellt – 42.400 weniger als im Jahr 2023. Während die Zahl der fertiggestellten Ein- und Zweifamilienhäuser 
2024 deutlich um 23 Prozent auf 72.000 Einheiten sank, war der Rückgang bei neu fertiggestellten Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern (einschließlich Wohnheimen) mit 12 Prozent auf 143.900 deutlich moderater. Der Bau
überhang betrug zum Jahresende 2024 759.700 Wohnungen und enthält damit nach wie vor viele Bauprojekte, 
um die Bautätigkeit weiterhin zu stabilisieren.  
Die Wohnungsmärkte zeigen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sehr unterschiedliche Entwicklungs
trends. Wachsende Städte und Regionen erleben seit Jahren durch hohe Binnen- und Außenwanderungsgewinne 
eine schnell wachsende Nachfrage nach Wohnraum und damit häufig verbundene Immobilienpreis- und Miet
preissteigerungen. Diese Wohnungsnachfrage wird durch die Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgrö
ßen der letzten Jahrzehnte noch verstärkt. 2022 waren rund 75 Prozent der Haushalte in Deutschland Ein- oder 
Zweipersonen-Haushalte. Städte und Gemeinden in strukturschwachen und vielfach ländlichen Regionen in ver
schiedenen Teilräumen Deutschlands sind dagegen oft von Bevölkerungsrückgang geprägt. Sie weisen teils hohe 
Leerstände auf. Diese Unterschiedlichkeit der regionalen Wohnungsmärkte stellt eine besondere Herausforderung 
bei der Gestaltung der Wohnungspolitik in Deutschland dar. 

Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft als eine tragende Säule für die Wirtschaftskraft Deutschlands 

Von der Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in 2024 (etwa 4.328,97 Milliarden Euro) entfielen rund 956 Mil
liarden Euro bzw. rund 22 Prozent auf Immobilien (inkl. Tiefbau). Das sind zum einen Investitionen in Wohn- 
und Nichtwohngebäude und zum anderen Konsumausgaben der privaten Haushalte für das Wohnen wie Mieten, 
Kreditzinsen oder Nebenkosten. Für die privaten Haushalte sind die Ausgaben für das Wohnen der größte Ein
zelposten ihrer Konsumausgaben. Im Jahr 2024 gaben die privaten Haushalte rund 451 Milliarden Euro für das 
Wohnen aus.  
Das Grundstücks- und Wohnungswesen ist einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland. Insgesamt er
wirtschaftete die Branche im Jahr 2024 eine Bruttowertschöpfung von 387 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 
10 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung Deutschlands. Zum Vergleich: Die Bruttowertschöpfung des ge
samten produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) betrug 916 Milliarden Euro. Seit 2020 verzeichnete die 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft preisbereinigt eine positive Entwicklung von knapp 7 Prozent. 
Von Bauinvestitionen gehen deutliche Effekte auf die Gesamtwirtschaft aus. Aus einer Studie des Forschungsin
stituts „Kiel Economics Research & Forecasting GmbH & Co. KG, Kiel“ im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR, 2022) geht hervor, dass Bauinvestitionen nicht nur zu der unmittelbaren Pro
duktion dieser Bauinvestitionen führen, sondern darüber hinaus Erzeugnisse und Leistungen in sich anschließen
den Sektoren anstoßen (bspw. Vorleistungen wie Metallerzeugnisse oder unternehmensbezogene Dienstleistun
gen). So führt ein auf ein Jahr begrenztes Programm für Bauinvestitionen i. H. v. 1 Milliarden Euro im Jahr der 
Auflage des Programms (bei normaler Auslastung der Kapazitäten) zu einer Erhöhung des realen 
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A. Fünfter Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
in Deutschland 

A.1 Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland 
A.1.1 Aktuelle Trends und Herausforderungen für die Wohnungs- und Immobilienmärkte 
Der Berichtszeitraum (2021 bis 2024) ist geprägt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des 
russischen Angriffs auf die Ukraine. Materialengpässe und verlängerte Bauzeiten in Folge von Kontaktbeschrän
kungen während der Pandemie haben preistreibend auf die Baukosten gewirkt. Wesentlich stärker war der Effekt 
der infolge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energiekosten auf die Baupreise. Zwischen 2021 und 2022 stiegen 
die Baupreise für Wohngebäude um über 20 Prozent (siehe Abbildung 1). Gleichzeitig mit den Baukosten verteu
erte sich auch die Finanzierung von Bauvorhaben deutlich, da die Europäische Zentralbank zur Bekämpfung der 
kriegs- und pandemiebedingt gestiegenen Inflation die Leitzinsen deutlich und vor allem sehr schnell anhob. In 
der Folge brach auch das Neugeschäftsvolumen bei Wohnungsbaukrediten an private Haushalte zwischenzeitlich 
deutlich ein (siehe Abbildung 2, orange Linie). 

Abbildung 1:  Entwicklung der Baupreise. Index (2021=100)  
(Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis); eigene Darstellung) 
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Abbildung 2:  Zins-/Renditeentwicklung und Kreditvolumina.  
In Prozent p. a. (linke Skala) bzw. Mrd. Euro (rechte Skala)  
(Quelle: Deutsche Bundesbank; eigene Darstellung)) 

 

Neben privaten Haushalten, die zur Eigennutzung bauen, betraf die Entwicklung auch gewerbliche Unternehmen, 
die zum Ziel der Vermietung oder des Verkaufs Häuser und Wohnungen errichten. Im Ergebnis ist in der jüngeren 
Vergangenheit nicht so viel gebaut worden, wie dies für die Deckung der Wohnbedarfe - insbesondere im bezahl
baren Bereich - erforderlich gewesen wäre. 
Die Maßnahmen der Bundesregierung haben dazu beigetragen, dass die Auswirkungen der Krise – auch im his
torischen Vergleich – bisher verhältnismäßig überschaubar geblieben sind. Die Fertigstellungen im Wohnungsbau 
sind nicht, wie gemeinhin befürchtet, deutlich eingebrochen. Während die Zahl der Baugenehmigungen 2023 um 
-26,6 Prozent und 2024 um -17,0 Prozent zurückging, fielen die Rückgänge bei den Fertigstellungen im Woh
nungsbau mit -0,3 Prozent in 2023 und -14,4 Prozent in 2024 weniger stark aus. Die vergleichsweise geringeren 
Rückgänge bei den Fertigstellungen sind zum einen auf die zeitliche Verzögerung der Auswirkungen der ver
schlechterten Rahmenbedingungen durch die Bauzeit, die zwischen Genehmigung und Fertigstellung liegt, zu
rückzuführen. Zum anderen hat sich der sogenannte Bauüberhang, unterstützt durch die zielgerichtete Förderpo
litik der Bundesregierung, stabilisierend auf die Fertigstellungszahlen ausgewirkt. 
Im Jahr 2023 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 294.399 Wohnungen trotz schwieriger 
Rahmenbedingungen nur rund 0,3 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt als im Vorjahr. Bei Wohnungen in 
Zweifamilienhäusern bzw. Mehrfamilienhäusern stiegen die Fertigstellungszahlen mit +3,8 Prozent bzw. 
+4,1 Prozent sogar an. Der Bauüberhang betrug zum Jahresende 2023 826.800 Wohnungen, davon befanden sich 
390.900 Wohnungen bereits im Bau. Im Jahr 2024 wurden so insgesamt 251.900 Wohnungen fertiggestellt, was 
eine Abnahme von 42.400 Wohnungen im Vergleich zu 2023 darstellt. Während die Zahl der fertiggestellten Ein- 
und Zweifamilienhäuser im Jahr 2024 um 23 Prozent auf insgesamt 72.000 Einheiten gesunken ist, ist die Zahl 
der neu fertiggestellten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit einer Abnahme von 12 Prozent auf 143.900 
Wohnungen (inklusive Wohnheimen) nicht so stark zurückgegangen. Der Bauüberhang betrug zum Jahresende 
2024 759.700 Wohnungen und enthält damit nach wie vor viele Bauprojekte, um die Bautätigkeit weiterhin zu 
stabilisieren.   
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A.1.2 Die Bedeutung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft für den Standort Deutschland 
Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist eine tragende Säule für die Wirtschaftskraft Deutschlands. 
Von der Verwendung des Bruttoinlandsprodukts in 2024 (etwa 4.328,97 Milliarden Euro) entfielen rund 956 Mil
liarden Euro bzw. rund 22 Prozent auf Immobilien (inkl. Tiefbau).1 Das sind zum einen Investitionen in Wohn- 
und Nichtwohngebäude und zum anderen Konsumausgaben der privaten Haushalte für das Wohnen wie Mieten, 
Kreditzinsen oder Nebenkosten. Für die privaten Haushalte sind die Ausgaben für das Wohnen der größte Ein
zelposten ihrer Konsumausgaben. Im Jahr 2024 gaben die privaten Haushalte rund 505 Milliarden Euro für das 
Wohnen aus. 
2024 erreichten die Investitionen in Wohn- und Nichtwohngebäude (inklusive Tiefbau) laut Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnung (VGR) mit insgesamt 451 Milliarden Euro rund 10 Prozent der wirtschaftlichen Gesamtleistung 
und knapp 51 Prozent der gesamten Bruttoanlageinvestitionen. Davon entfallen rund 60 Prozent auf Wohnbauten 
und etwa 40 Prozent auf Nichtwohnbauten. 
Die Bauvolumensrechnung des DIW ermittelt für 2024 ein nominales Wohnungsbauvolumen von ca. 306,1 Mil
liarden Euro.2 Das entspricht einer Senkung von ca. 2,1 Prozent gegenüber 2023. Das Bauvolumen insgesamt lag 
2024 nominal bei ca. 534,3 Milliarden Euro. Damit bleibt der Wohnungsbau weiterhin die größte Bausparte, 
allerdings wuchs der Tiefbau 2024 stärker. Seit 2010 hat sich der Schwerpunkt der Wohnungsbaumaßnahmen 
nicht deutlich verschoben: Betrug im Jahr 2010 der Anteil an Bestandsmaßnahmen noch 78 Prozent am Woh
nungsbauvolumen, waren es im Jahr 2024 ca. 77 Prozent, damit leicht höher als 2020 mit ca. 69 Prozent. Folglich 
entfielen in 2024 ca. 23 Prozent des Wohnungsbauvolumens auf den Neubau, gegenüber 22 Prozent im Jahr 2010 
und 31 Prozent im Jahr 2020. In realer Betrachtung hat das Wohnungsbauvolumen seit 2021 abgenommen.3 
Von Bauinvestitionen gehen deutliche Effekte auf die Gesamtwirtschaft aus. Aus einer Studie des Forschungsin
stituts „Kiel Economics Research & Forecasting GmbH & Co. KG, Kiel“ im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR, 2022) geht hervor, dass Bauinvestitionen nicht nur zu der unmittelbaren Pro
duktion dieser Bauinvestitionen führen, sondern darüber hinaus Erzeugnisse und Leistungen in sich anschließen
den Sektoren anstoßen (bspw. Vorleistungen wie Metallerzeugnisse oder unternehmensbezogene Dienstleistun
gen). So führt ein auf ein Jahr begrenztes Programm für Bauinvestitionen i. H. v. 1 Milliarde Euro im Jahr der 
Auflage des Programms (bei normaler Auslastung der Kapazitäten) zu einer Erhöhung des realen Bruttoinlands
produktes um 1,68 Milliarden Euro (nominal etwa 2 Milliarden Euro) und der Erwerbstätigkeit um 23.800 Perso
nen. Diese Multiplikatoreffekte zeigen, wie wichtig die Bauwirtschaft und insbesondere der Wohnungsbau für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland ist.4 
Der Erwerb vorhandener Immobilien wird nicht in der VGR erfasst, da die Umsätze keine Wertschöpfung dar
stellen. Diese Umsätze umfassen aber einen nennenswerten Anteil der Ausgaben von Haushalten und Unterneh
men. Im Jahr 2023 sind deutschlandweit 733.420 Immobilien im Wert von rund 213 Milliarden Euro gehandelt 
worden.5 
Im Folgenden bezieht sich die Betrachtung des Wirtschaftszweiges „Wohnungs- und Immobilienwirtschaft“ aus
schließlich auf die Bewirtschaftung von Immobilien. Das sind insbesondere die Vermietung, Verpachtung, Ver
waltung und Vermittlung von Immobilien. Diese Begriffsfassung entspricht weitgehend dem Wirtschaftszweig 
Grundstücks- und Wohnungswesen gemäß Wirtschaftszweigklassifikation des Statistischen Bundesamts. 

 
1 Die Angaben in Kapitel 1.2 stammen im Wesentlichen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) des Statistischen Bun

desamtes. Weitere Quellen sind an den entsprechenden Stellen gesondert angegeben. 
2 Das Bauvolumen ist definiert als die Summe aller Leistungen, die auf die Herstellung und Erhaltung von Bauwerken gerichtet sind. Es 

umfasst neben den Bauinvestitionen auch Reparaturen und Instandsetzungen. 
3 https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.931560.de/25-1.pdf 
4 Vgl. BMVBS (Hrsg.): Produktions- und Beschäftigungseffekte von. BMVBS-Online-Publikation 2011. 
5 Vgl. Arbeitskreis der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutsch

land: Immobilienmarktbericht Deutschland 2023, Oldenburg 2024, online abrufbar: https://tableau.bbsr.bund.de/t/bbr/views/Landing_
Page/Start?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y. 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.931560.de/25-1.pdf
https://tableau.bbsr.bund.de/t/bbr/views/Landing_%E2%80%8CPage/Start?:embed=y&:isGuestRedirectFromVizportal=y
https://tableau.bbsr.bund.de/t/bbr/views/Landing_%E2%80%8CPage/Start?:embed=y&:isGuestRedirectFromVizportal=y
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Abbildung 3:  Entwicklung der Bruttowertschöpfung im Grundstücks- und Wohnungswesen, 
Kettenindex (2020 = 100, preisbereinigt) 

 
Quelle:  Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online); Stand: 05.09.2025 / 13:53:28 (VGR des Bundes) 

Das Grundstücks- und Wohnungswesen ist eine der größten Branchen in Deutschland. Insgesamt erwirtschaftete 
die Branche im Jahr 2024 eine Bruttowertschöpfung von 387 Milliarden Euro. Das entspricht knapp 10 Prozent 
der gesamten Bruttowertschöpfung Deutschlands. Zum Vergleich: Die Bruttowertschöpfung des gesamten pro
duzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) betrug 916 Milliarden Euro. Seit 2020 verzeichnete die Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft preisbereinigt eine positive Entwicklung von 6,5 Prozent. Die gesamte Bruttowert
schöpfung aller Wirtschaftsbereiche ist nur geringfügig weniger gewachsen (vgl. Abbildung 3). Das Baugewerbe 
schrumpfte jedoch preisbereinigt im Zeitraum 2020 bis 2024 um rund 21 Prozent. 
2024 zählte das Grundstücks- und Wohnungswesen rund 520.000 Erwerbstätige. Damit steigt die Beschäftigung 
im Grundstücks- und Wohnungswesen seit 2016 – mit Ausnahme des Pandemie-Jahres 2020 – kontinuierlich an 
(vgl. Tabelle 1). Die traditionell hohe Zahl an Selbstständigen unter den Erwerbstätigen im Grundstücks- und 
Wohnungswesen stieg nach einem Rückgang bis zum Jahr 2019 wieder auf rund 72.000 an. Im Zeitraum 2016 
bis 2024 entspricht dies einem Anstieg um 33,3 Prozent. Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erhöhte sich im selben Zeitraum um 8,5 Prozent auf rund 448.000 im Jahr 2024. 
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Tabelle 1:  Erwerbstätige, Arbeitnehmer und Selbständige im Grundstücks- und Wohnungswesen 
in 1.000 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Verände
rung 2016 
bis 2024 in 

Prozent 

Erwerbstätige 467 472 475 479 478 485 502 512 520 11,3 

Darunter Arbeitnehmer/-innen 413 418 422 428 427 429 441 445 448 8,5 

Darunter Selbstständige 54 54 53 51 51 56 61 67 72 33,3 

Anteil der Selbstständigen an den 
Erwerbstätigen in Prozent 11,6 11,4 11,2 10,6 10,7 11,5 12,2 13,1 13,8 – 

Quelle:  Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025 | Stand: 22.08.2025 / 08:23:39 (VGR des Bundes), Berechnungen des BMWSB 

Im Grundstücks- und Wohnungswesen waren 2023 insgesamt knapp 178.000 Unternehmen am Markt tätig. Rund 
16.000 Unternehmen im Grundstücks- und Wohnungswesen hatten 2020 mehr als 1 Million Euro Umsatz und in 
2023 hatten 103 Unternehmen mehr als 250 Beschäftigte.  

A.1.3 Finanzmärkte und Immobilienmärkte 
Nach wie vor besteht das Bestreben, Lehren aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 zu ziehen, um derartige 
Ereignisse in Zukunft zu verhindern. Hierzu wurden in den Jahren nach 2008 bereits zahlreiche Maßnahmen und 
Regelungen im Bereich der Finanzaufsicht getroffen. Dabei steht auch die Immobilienfinanzierung immer im 
Blickpunkt, da Probleme auf dem (US-)Markt für Immobilienkredite („Subprime-Krise“) Ausgangspunkt für die 
genannte Finanz- und Wirtschaftskrise waren. Zwar hatte sich der deutsche Markt insbesondere für Wohnimmo
bilienfinanzierungen selbst in der Finanzkrise stabil gezeigt, doch angesichts der dramatischen Folgen der dama
ligen Krise sollte und hat auch Deutschland Vorsorge betrieben, um die Stabilität des Finanzmarktes insgesamt 
und speziell bei der Immobilienfinanzierung zu gewährleisten. Im Berichtzeitraum ergaben sich insbesondere 
zwei Entwicklungen:  

A.1.1.1 Sektoraler Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat zum 1. April 2022 einen sektoralen Systemrisi
kopuffer in Höhe von zwei Prozent für Risikopositionen von mit Wohnimmobilien besicherten Krediten angeord
net6. Damit machte sie erstmals – nach Anhörung der beteiligten Parteien – von ihrer entsprechenden Kompetenz 
Gebrauch. Ziel sei es nach Angaben der BaFin, die Widerstandsfähigkeit des deutschen Bankensystems gegen 
spezifische Risiken aus dem Wohnimmobilienmarkt präventiv zu stärken. Damit solle einer Gefährdung der Fi
nanzstabilität entgegengewirkt werden. Der Hintergrund der Maßnahme war, dass sich die Preise und Kredit
vergabe bei Wohnimmobilien in den Jahren zuvor sehr dynamisch entwickelt hätten. Dies hätte nach Modellbe
rechnungen der Deutschen Bundesbank landesweit zu erheblichen Überbewertungen geführt. 
Die Maßnahme hat die BaFin während der Niedrigzinsphase (EZB-Leitzins (Hauptrefinanzierungssatz) 0 Prozent 
bis Juli 2022) getroffen. Ab Mitte des Jahres 2022 ein (erste Zinserhöhung am 21. Juli 2022) begann die EZB die 
Zinsen zu erhöhen. Die BaFin hat den Systemrisikopuffer 2024 nach zwei Jahren entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben (§ 10e Absatz 2 des Kreditwesengesetzes) überprüft7. Sie kam zu dem Ergebnis, den Puffer in der Höhe 
beizubehalten. Nach Einschätzung der BaFin zeige eine indikatorenbasierte Analyse, dass die Risiken trotz der 
damaligen zyklischen Schwäche des Wohnimmobilienmarkts weiterhin hoch seien. Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Verlust bei Ausfall, Kreditvergabestandards und Risikovorsorge waren die zentralen Bestandteile der Analyse. 

 
6 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Systemrisikopuffer für den Wohnimmobiliensektor: BaFin erlässt Allgemein

verfügung, Pressemitteilung vom 30. März 2022, abgerufen am 28. August 2025, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichun
gen/DE/Meldung/2022/meldung_2022_03_30_AllgemeinVF_Syystemrisikopuffer_Wohnimmobiliensektor.html 

7 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite bleibt unverändert, Presse
mitteilung vom 28. März 2024, abgerufen am 28. August 2025, https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Mel
dung/2024/meldung_2024_03_27_Wohnimmobilienkredite.html 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2022/meldung_2022_03_30_AllgemeinVF_Syystemrisikopuffer_Wohnimmobiliensektor.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2022/meldung_2022_03_30_AllgemeinVF_Syystemrisikopuffer_Wohnimmobiliensektor.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2024/meldung_2024_03_27_Wohnimmobilienkredite.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2024/meldung_2024_03_27_Wohnimmobilienkredite.html
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150 Prozent vor. Auch hier gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmebestimmungen. Eine hohe Zahl 
rechtsverbindlicher Verkaufs- oder Vermietungsverträge etwa kann das Risikogewicht für Wohnimmobilien auf 
100 Prozent senken.  

A.2 Wohnungsmärkte – Entwicklung und Strukturen 
A.2.1 Wohnungsbestand 
A.2.1.1 Wohnungsversorgung 
Laut Zensus standen im Jahr 2022 in Deutschland insgesamt ca. 43,1 Millionen Wohnungen zur Verfügung. Das 
waren etwa 2,5 Millionen Wohnungen oder 6 Prozent mehr als zum Zensus 2011. Rund 42,2 Millionen aller 
Wohnungen befanden sich in Wohngebäuden (97,9 Prozent), 900.000 in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum 
(2,1 Prozent) und davon 400.000 in Wohnheimen (0,9 Prozent). Von den Wohnungen in Wohngebäuden wurden 
rd. 18,7 Millionen Wohnungen von ihren Eigentümerinnen und Eigentümern selbst bewohnt. Das entspricht ei
nem Anteil von 44,3 Prozent an allen bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden. Bundesweit stellen Mietwoh
nungen mit einem Anteil von 55,7 Prozent mehrheitlich den Wohnungsbestand in Wohngebäuden (jeweils ohne 
Leerstand) dar.  
Bei einer mittleren Wohnungsfläche von 94,4 m² standen jeder Bewohnerin bzw. jedem Bewohner in Deutschland 
im Jahr 2022 entsprechend der Zensuserhebung durchschnittlich 55,8 m² Wohnraum zur Verfügung. Im Jahr 2011 
betrug die mittlere Wohnungsfläche insgesamt 91,4 m² und je Bewohnerin bzw. Bewohner 51,2 m². Somit ist 
sowohl die durchschnittliche Größe einer Wohnung als auch die Wohnfläche je Person gestiegen. Der Anstieg 
der durchschnittlichen Wohnungsgröße ist mit der schrittweisen Ergänzung des Bestandes durch, in der Regel, 
überdurchschnittlich große Neubauwohnungen erklärbar. Der Anstieg der einwohnerbezogenen Wohnflächen ist 
auch eine Folge des demografischen Wandels. Die Alterung der Bevölkerung führt dazu, dass immer mehr ältere 
Menschen nach dem Tod des Partners oder dem Auszug der Kinder weitaus länger in ihren bezogenen Wohnun
gen bleiben (Remanenzeffekt). Dadurch bewohnen sie mehr Fläche pro Kopf.  
Auf Ebene der Länder sind die durchschnittlichen Wohnungsgrößen in Rheinland-Pfalz mit 107,7 m² und im 
Saarland mit 107,1 m² am größten (s. Tabelle 2). Im Stadtstaat Berlin bestehen aufgrund der dominierenden Ge
schosswohnungsstrukturen mit 73,2 m² im Mittel die kleinsten Wohnungen.  

Tabelle 2:  Durchschnittliche Wohnfläche von Wohnungen nach Ländern 2022 

Länder durchschnittliche 
Wohnfläche in m² 

Schleswig-Holstein 95,1 

Hamburg 76,6 

Niedersachsen 104,4 

Bremen 82,4 

Nordrhein-Westfalen 92,7 

Hessen 98,3 

Rheinland-Pfalz 107,7 

Baden-Württemberg 99,1 

Bayern 100,5 

Länder durchschnittliche 
Wohnfläche in m² 

Saarland 107,1 

Berlin 73,2 

Brandenburg 88,6 

Mecklenburg-Vorpommern 82,5 

Sachsen 79,1 

Sachsen-Anhalt 84,0 

Thüringen 86,6 

Deutschland 94,4 

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarkbeobachtung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zensus 2022. 

A.2.1.2 Wohnungsleerstand  
Bundesweit standen laut Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus zum Erhebungsstichtag 15. Mai 2022 gut 
1,92 Millionen Wohnungen leer. Das entspricht einem Anteil von 4,5 Prozent in Gebäuden mit Wohnraum. In 
den westlichen Bundesländern standen 1,35 Millionen Wohnungen bzw. 4 Prozent der Wohnungen leer, in 
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Abbildung 4:  Wohnungsleerstände 2022 

 

In Westdeutschland befanden sich mit knapp 624.000 Wohnungen etwa 53 Prozent der leerstehenden Wohnungen 
2022 in Mehrfamilienhäusern. In Ostdeutschland ist der Anteil leerstehender Wohnungen in Mehrfamilienhäusern 
mit 75 Prozent (knapp 386.000 Wohnungen) deutlich höher. Das Baualter der Gebäude hat einen hohen Einfluss 
auf die Verbreitung von Wohnungsleerständen. Nach dem Zensus 2022 zeigen sich bundesweit die höchsten 
Leerstandsquoten in Gebäuden mit einem Baujahr vor 1919 (7,6 Prozent). In Ostdeutschland ist dieser Wert mit 
8,4 Prozent noch etwas höher. Zugleich stehen dort mit einer Leerstandsquote von 7,6 Prozent viele Wohnungen 
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der Baualtersklasse 1979 bis 1990 leer. Dabei handelt es sich vielfach um Wohnungen in Plattenbauten in Groß
wohnsiedlungen. In einer ganzen Anzahl von Stadtquartieren in Ostdeutschland erreichen die Leerstände zudem 
zweistellige Prozentzahlen, in einigen Stadtvierteln sogar über 25 Prozent. 
Bundesweit standen über die Hälfte der leerstehenden Wohnungen zum Erhebungsstichtag 2022 mindestens 
12 Monate leer (siehe Abbildung 5). In strukturschwachen Räumen mit höheren Leerstandquoten war der Anteil 
leerstehender Wohnungen mit hoher Leerstandsdauer deutlich höher, teilweise über 70 Prozent.  
Nach Angaben der Eigentümer standen bundesweit gut ein Drittel der Leerstände innerhalb von drei Monaten für 
den Bezug zur Verfügung. In den Großstädten mit hoher Nachfrage machte der Anteil kurzfristig beziehbarer 
leerstehender Wohnungen mehr als die Hälfte aus. Für 24 Prozent der leerstehenden Wohnungen wurden laufende 
und geplante Baumaßnahmen angegeben. Als weitere Leerstandsgründe wurden künftige Selbstnutzung (7 Pro
zent), Verkauf des Gebäudes oder der Wohnung (7 Prozent) sowie geplanter Abriss oder Rückbau (4 Prozent) 
genannt.  

Abbildung 5:  Dauer und Gründe der Wohnungsleerstände in Deutschland 2022 

 
Datenbasis: BSR-Wohnungsmarktbeobachtung, Statistisches Bundesamt: Zensus 2022 – Gebäude- und Wohnungszählung 
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Abbildung 6:  Effektivzinssätze für Wohnungsbaukredite 2005 bis 2024 

 

Diese Trendumkehr spiegelt sich neben den Transaktionszahlen auch in Bezug auf die bis dato sehr große Dyna
mik der Steigerung der Preise für Wohnimmobilien wider (siehe Kapitel A.2.3.4). Die deutlich veränderten Fi
nanzierungsbedingungen zeichnen sich durch den sprunghaften Anstieg der Zinssätze von ihrem historisch nied
rigen Niveau im Jahr 2022 aus.  



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 31 –  Drucksache 21/2170 

Abbildung 7:  Transaktionen von Wohnimmobilien in Deutschland 2009 bis 2023 

 

Die Gesamtzahl der Transaktionen von Wohnimmobilien pendelte sich lange Zeit bei über 720.000 Objekten bis 
hin zu rund 750.000 Transaktionen in den Rekordjahren 2019 bis 2021 ein. Damit waren Geldumsätze verbunden, 
die gekoppelt mit den bis 2021 steigenden, durchschnittlichen Objektpreisen zu einem Rekord-Umsatz von rund 
251 Milliarden Euro führten. Danach gingen die Transaktionszahlen um jeweils über 20 Prozent auf 621.000 
(2022) bzw. 507.000 Wohnobjekte im Jahr 2023 zurück. Die Umsätze reduzierten sich auf 210 Milliarden Euro 
(-19,5 Prozent) im Jahr 2022 und 2023 nochmals um fast 38 Prozent auf 152 Milliarden Euro. Der besonders 
starke Umsatzeinbruch im letzten Jahr resultierte aus dem Effekt, dass sich 2023 im Gegensatz zu 2022 auch der 
durchschnittliche Preis für Wohnimmobilien deutlich reduziert hatte (-12,5 Prozent).  
Einen wichtigen Teilbereich des Transaktionsgeschehens von Wohnimmobilien insgesamt stellen die Transakti
onen größerer Wohnungsportfolios dar, die vom BBSR seit 1999 systematisch erfasst werden. Zusätzlich zu den 
durch die Gutachterausschüsse erfassten Kauffällen werden hier auch – soweit bekannt – die sogenannten Share-
Deals berücksichtigt, d. h. die Verkäufe von immobilienhaltenden Unternehmen bzw. -anteilen, die sich nicht auf 
die Grundbucheintragungen auswirken und somit nicht an die Gutachterausschüsse gemeldet werden. 

Transaktionen großer Wohnungsbestände 

Das Transaktionsgeschehen am deutschen Markt mit großen Wohnungsportfolios befindet sich seit dem Jahr 2016 
überwiegend auf einem niedrigen Niveau. Im Gegensatz zu den Jahren 2013 bis 2015, wo jährlich zwischen 
300.000 und 350.000 Wohnungen gehandelt wurden, bewegte sich das Transaktionsvolumen in den letzten Jahren 
meist unter 100.000 Wohneinheiten. In den drei Jahren zwischen 2022 und 2024 ist es sogar auf unter 50.000 
jährlich gehandelte Wohneinheiten gesunken. Auch die Anzahl der Verkaufsfälle ab 800 gehandelten Wohnungen 
hat deutlich abgenommen und war 2023 und 2024 mit jeweils sieben erfassten Transaktionen einstellig (siehe 
Abbildung 8). 
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Abbildung 8:  Verkaufte Wohnungen nach Portfoliogröße und Anzahl der Verkaufsfälle 1999 bis 2024 

 

Der zunehmende Handel mit Mietwohnungsportfolios sowie neue Akteure am Wohninvestitionsmarkt haben seit 
Ende der 1990er-Jahre zu Veränderungen der Eigentümerstruktur auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt ge
führt. Das Transaktionsgeschehen lässt sich dabei in fünf verschiedene Zeitabschnitte einteilen, in denen unter
schiedliche Akteursgruppen am Markt auftraten. Während in der Anfangsphase bis 2003 noch eine geringe An
zahl an Transaktionen getätigt wurden, gewann das Handelsgeschehen in der ersten Hochphase zwischen 2004 
und 2007 schnell an Dynamik. Die öffentliche Hand sowie industrieverbundene deutsche Unternehmen verkauf
ten ihre Wohnungsbestände häufig an internationale Finanzinvestoren aus dem angelsächsischen Raum. Aufgrund 
der 2008 einsetzenden globalen Wirtschaftskrise brachen die Handelsaktivitäten mit Wohnungspaketen ein und 
diese Investoren wurden vorübergehend und unfreiwillig zu Bestandshaltern. Erst nach Erholung der Märkte ab 
2012 konnten die internationalen Käufer in der zweiten Hochphase des Transaktionsgeschehens aus ihren Inves
titionen aussteigen, wozu sie in erster Linie Börsengänge nutzten. Zahlreiche Zusammenschlüsse und Übernah
men durch börsengelistete Immobilienunternehmen fanden in der Periode bis 2015 statt. 
Ab 2016 kam es zu einer merklichen Beruhigung der Marktaktivitäten. Hier knüpft auch das Verkaufsgeschehen 
am deutschen Transaktionsmarkt mit Mietwohnungsbeständen der vergangenen vier Jahre an. Die Zahl der Ver
kaufsfälle blieb im Jahr 2020 mit 21 registrierten Transaktionen aufgrund der geringen Verfügbarkeit an Woh
nungsportfolios weiterhin gering, das Transaktionsvolumen wurde von einzelnen größeren Transaktionen, häufig 
in Form von gegenseitigen Übernahmen börsengelisteter Immobilienunternehmen, maßgeblich beeinflusst und 
betrug rund 110.000 gehandelte Wohneinheiten. 
Zwar reihten sich die 22 Verkaufsfälle von Bestandswohnungsportfolios im Jahr 2021 hier mit ein, denn diese 
sind vor dem Hintergrund der Knappheit verfügbarer Wohnungspakete in etwa konstant geblieben. Das Transak
tionsvolumen stieg hingegen deutlich: Es hatte sich im Vergleich zum Vorjahr mit 218.000 gehandelten Wohnein
heiten fast verdoppelt. Verantwortlich hierfür war der Zusammenschluss der Deutsche Wohnen SE und der Vono
via SE – eine der größten Transaktionen seit Beginn der Beobachtung der BBSR-Datenbank Wohnungstransak
tionen im Jahr 1999 – bei der rund 137.000 Wohneinheiten den Besitzer wechselten. 
Im Anschluss sank das Verkaufsgeschehen abermals und befindet sich seit 2022 auf einem äußerst niedrigen 
Niveau. Im Jahr 2023 sind die Marktaktivitäten mit ca. 26.000 Wohneinheiten in sieben Transaktionen fast zum 
Erliegen gekommen. Das geringe Niveau ist vergleichbar mit dem Handelsgeschehen kurz nach der Weltwirt
schaftskrise im Jahr 2008. 2024 ist mit einer leichten Zunahme auf 32.000 gehandelte Wohneinheiten eine Zu
nahme des Handelsumfangs zu erkennen, der insbesondere auf eine Zunahme der Marktaktivitäten zum Jahres
ende 2024 zurückzuführen ist. 
Zu Beginn der derzeitigen Tiefphase ab 2016 war die fehlende Verfügbarkeit von Mietwohnungsbeständen ur
sächlich für die geringe Dynamik auf dem Transaktionsmarkt. Diese Vorzeichen haben sich in den letzten beiden 
Jahren merklich verändert. Das verdeutlichen vor allem die Unternehmen des Akteurtyps Publikums-AGs, die 
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insbesondere in den 2010er-Jahren durch ihre aktiven Wachstumsstrategien hauptverantwortlich für das Handels
geschehen der BBSR-Datenbank Wohnungstransaktionen waren. Im Zuge der hohen Inflationsrate Anfang 2022 
sorgte der Anstieg der Leitzinsen durch die EZB dafür, dass höhere Finanzierungskosten viele Investoren am 
Markt zurückhalten. Mittlerweile haben viele der Gesellschaften sogar angefangen, Wohnungsbestände zu veräu
ßern, um angesichts der angestiegenen Zinsen ihren Verschuldungsgrad zu senken. Weitere negative Faktoren 
sind der Anstieg der Baupreise sowie gedrückte gesamtwirtschaftliche Aussichten vor dem Hintergrund global
politischer Unsicherheiten. Dadurch weichen die Preisvorstellungen potenzieller Käufer und Verkäufer nach jah
relangen Hochpreisrekorden stark voneinander ab.  

Abbildung 9:  Anzahl verkaufter Wohnungen nach Käufer- und Verkäufertyp 2016 bis 2024 

 

Bei der Betrachtung der am Handel beteiligten Akteure lässt sich erkennen, dass eine Gruppe die Marktaktivitäten 
in den letzten Jahren klar dominiert: Die Privatakteure bestimmten das Marktgeschehen seit 2016 (siehe Abbil
dung 9).  
Im Zeitraum zwischen 2020 und 2024 wurde die Handelsdynamik, wie bereits in den Jahren zuvor, weitestgehend 
von den Privatakteuren getragen. Auf der Verkäuferseite haben sie rund 404.000 Wohnungen veräußert, was 
95 Prozent des gesamten Handelsgeschehen entspricht. Knapp über die Hälfte der verkauften Wohnungen ist 
hierbei den Privaten ohne Zuordnung anzurechnen, namentlich vor allem den Aktionären der Deutsche Wohnen 
SE. Einen Marktanteil von ca. 24 Prozent (104.000 WE) weisen Publikums-AGs ohne kontrollierenden Mehr
heitseigentümer auf, die durch die Verkäufe ihren Verschuldungsgrad senken und Bestände, die nicht zum Kern
bestand gehören, abstoßen. Die öffentliche Hand ist dagegen kaum noch am Verkaufsgeschehen beteiligt. Ledig
lich 900 Wohneinheiten wurden zwischen 2020 und 2024 auf kommunaler Ebene verkauft, was einem Marktanteil 
von nur 0,2 Prozent entspricht. 
Auf der Käuferseite sind zwischen 2020 und 2024 ebenfalls die Privatakteure mit 400.000 Wohneinheiten (circa 
94 Prozent) entscheidend am Handelsgeschehen beteiligt. Knapp über 250.000 Wohneinheiten wurden von den 
Publikums-AGs erworben. Hiervon ist ein Großteil der Vonovia SE bei der Übernahme der Deutsche Wohnen 
SE zuzurechnen. Im Zuge des Geschäfts wurden auch knapp 15.000 Wohnungen seitens der Vonovia SE an das 
Land Berlin veräußert, sodass die öffentliche Hand kumuliert für ca. 5 Prozent der Zukäufe verantwortlich ist. 
Hier wird deutlich, dass die öffentliche Hand wieder stärker als Käufer am deutschen Transaktionsmarkt in Er
scheinung tritt und versucht, mittels kleinerer Bestandskäufe eine größere Rolle im angespannten Wohnungsmarkt 
einzunehmen. Die angelsächsischen Akteure sind mit 58.000 gehandelten Wohneinheiten (circa 14 Prozent) 
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ebenfalls in einem gewissen Maße am Handelsgeschehen beteiligt. Zu erwähnen ist jedoch auch, dass die in den 
Hochjahren besonders aktive Akteursgruppe der Publikums-AGs in den letzten drei Jahren lediglich circa 13.000 
Wohneinheiten erworben und gleichzeitig rund 56.000 Wohnungen veräußert hat, was einem Saldo von -43.000 
entspricht. 

A.2.2 Struktur des Wohnungsmarkts 
A.2.2.1 Selbstgenutztes Wohneigentum 
Neben den Daten der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus 2022 liegen diesem Kapitel Analysen für den 
Zeitraum 2018 bis 2021 zugrunde. Die Analysezeiträume entsprechen daher nicht dem Berichtszeitraum. 

Wohneigentumsquote 

Im Mai 2022 lebten 43,7 Prozent der Haushalte in Deutschland in selbstgenutztem Wohneigentum9. Die Höhe 
der Wohneigentumsquoten ist regional sehr unterschiedlich. Die Quoten streuen zwischen unter 16 Prozent in 
Großstädten, wie beispielsweise Leipzig, Rostock und Berlin, und über 70 Prozent in Landkreisen, wie der Süd
westpfalz, Kusel, St. Wendel oder Freyung-Grafenau. Da in den Städten in der Regel die Gebäudeart Mehrfami
lienhäuser dominiert, werden die Wohnungen dort mehrheitlich als Mietwohnungen genutzt. Die Wohneigen
tumsquoten liegen hier meistens unter 30 Prozent.  
Mit abnehmender Siedlungsdichte nehmen die Eigenheimanteile spürbar zu. Selbstgenutztes Wohneigentum hat 
insbesondere in ländlichen Räumen eine hohe Verbreitung. Außer in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-West
falen gibt es in allen westdeutschen Flächenländern großflächig ländliche Räume mit Eigentumsquoten von über 
60 Prozent. In Ostdeutschland gibt es insbesondere in Sachsen-Anhalt und Thüringen zahlreiche Landkreise mit 
Eigentumsquoten von 55 bis unter 65 Prozent (vgl. Abbildung 10).  Die Siedlungsstruktur mit den jeweils domi
nierenden Gebäudearten ist somit prägend für die Eigentumsquoten. Bundesweit liegt die Eigentumsquote in Ein- 
und Zweifamilienhäusern bei 78 Prozent, in Mehrfamilienhäusern bei 16 Prozent.  

 
9 Die Abweichung zu der auf Seite 13 genannten Quote entsteht durch die verschiedenen Definitionen: Haushalte sind nicht zwangsläufig 

deckungsgleich mit Wohnungen, z. B. leben in Wohngemeinschaften mehrere Haushalte in einer Wohnung. 
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Abbildung 10:  Wohneigentumsquoten 2022 
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Das selbstgenutzte Wohneigentum ist eine wichtige Säule des Wohnungsmarktes. Trotz erheblicher Preissteige
rungen haben zwischen 2018 und 2021 in Deutschland jährlich über 387.000 Haushalte selbstgenutztes Wohnei
gentum gebildet. Damit hat sich die Zahl der Haushalte, die Wohneigentum erwerben, in dieser Periode leicht 
verringert. Die absolute Zahl der Eigentümerhaushalte ist zwischen den Jahren 2011 und 2022 um circa 669.000 
Haushalte gestiegen. Insgesamt ist die Wohneigentumsquote im Vergleich zu 2011 (45,1 Prozent) jedoch leicht 
gesunken. 
Für diese Entwicklung trägt zum einen die starke Zunahme von Einpersonenhaushalten bei, die mit etwa 27 Pro
zent nur im geringen Umfang im selbstgenutzten Wohneigentum wohnt. Zum anderen hat der Anteil von Zwei- 
und Mehrpersonenhaushalten abgenommen, der grundsätzlich häufiger im selbstgenutzten Wohneigentum wohnt. 
Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch deutlich, je größer die Haushalte sind, desto stärker sinkt der Anteil der 
Eigentümerhaushalte zwischen 2011 und 2022. Lag der Anteil der Eigentümerhaushalte bei 5-Personenhaushalten 
2011 noch bei etwa 64 Prozent liegt dieser Wert 2022 bei etwa 55 Prozent. 

Abbildung 11:  Entwicklung der Eigentümerhaushalte in Prozent nach Haushaltsgröße 2011 bis 2022 

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zensus 2011, Zensus 2022 (Sonderauswertungen)  

Pro-Kopf-Wohnfläche der selbstnutzenden Haushalte 

Selbstnutzende Wohneigentümer weisen je nach Haushaltsgröße unterschiedliche Pro-Kopf-Wohnflächen auf. 
Hierbei gilt, je kleiner der Haushalt, umso größer die Pro-Kopf-Wohnfläche. Während 5-Personenhaushalte im 
Jahr 2022 etwa 29 m² pro Kopf zu Verfügung standen, waren es bei 1-Personenhaushalte mehr als 100 m². Die 
Entwicklung der Pro-Kopf-Wohnfläche zwischen 2011 und 2022 zeigt bei allen Haushaltsgrößen Steigerungen 
auf. Die höchsten prozentualen Anstiege sind bei den 3-Personenhaushalten festzustellen, die geringsten Anstiege 
bei den 1-Personen-Haushalten, hier jedoch von einem hohen Niveau. Insgesamt zeigt sich, dass die Pro-Kopf-
Wohnfläche im Wesentlichen durch die Haushaltsgröße und den Wohnstatus (Miete/Eigentum) bestimmt wird. 
Durch die zunehmende Singularisierung und den demografischen Wandel hat die Wohnflächeninanspruchnahme 
zugenommen. Der Remanenzeffekt verstärkt diese Entwicklung weiter. Der Remanenzeffekt beschreibt das Phä
nomen, dass Familien/Personen in ihren Wohnungen verbleiben, auch wenn sich die familiäre Situation z. B. 
durch den Auszug der Kinder verändert. Es ist zu beobachten, dass der Großteil der Menschen ihre Wohnsituation 
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und damit ihre Wohnflächennachfrage nach dem 50. Lebensjahr nicht mehr verändern. Diese Beharrungstendenz 
besteht zumeist solange, bis sich ein Umzug nicht mehr vermeiden lässt (z. B. bei Pflegebedarf im Alter). 

Abbildung 12:  Entwicklung der Pro-Kopf-Wohnfläche der Eigentümerhaushalte 
nach Haushaltsgröße 2011 bis 2022  

 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zensus 2011, Zensus 2022 (Sonderauswertungen)  

Der selbstnutzende Wohneigentumsmarkt seit der COVID-19-Pandemie 

Der Wohneigentumsmarkt zeigte sich in den Jahren 2020 und 2021 auch unter dem Einfluss der COVID-19-
Pandemie zunächst krisenfest. Während dieser Zeit lagen die Zinssätze auf einem historisch niedrigen Stand, was 
grundsätzlich die Schaffung von Wohneigentum begünstigte. Allerdings stiegen im gleichen Zeitraum die Kauf
preise für selbstgenutzte Immobilien um etwa 40 Prozent an.10 Dies betraf sowohl Eigenheime als auch Eigen
tumswohnungen. Im Gegensatz dazu verzeichneten die verfügbaren Einkommen in dieser Phase lediglich einen 
moderaten Anstieg. Im Jahr 2021 erhöhten sich die Einkommen um 1,8 Prozent.11 Dennoch konnten die Einkom
menssteigerungen die Preissteigerungen im Eigentumsmarkt trotz niedriger Zinsen nicht ausgleichen.  
Obwohl sich die Wohnungsmärkte gegenüber den Folgen der COVID-19-Pandemie als insgesamt stabil erwiesen, 
waren in dieser Zeit bereits Veränderungen auf dem Eigenheimmarkt spürbar.  
Bereits vor dem Jahr 2022 wurde es für Haushalte mit geringerem Einkommen immer schwerer, Wohneigentum 
zu erwerben (Wohneigentumsbildung durch geerbte oder geschenkte Immobilien ausgenommen).  
Eine Befragung zur Wohneigentumsbildung in Deutschland, die das Bundesministerium für Wohnen, Stadtent
wicklung und Bauen (BMWSB) gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
regelmäßig durchführt, zeigt dies eindrücklich. Diese Studie untersuchte das Erwerbsverhalten und die 

 
10 vgl. vdp – Verband deutscher Pfandbriefbanken e. V. (Hrsg.), 2022: Immobilienpreisindex 4. Quartal 2022. Berlin 
11 vgl. Deutsche Bundesbank, 2022: Monatsbericht. Februar 2022, 74. Jahrgang, Nr. 2 
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Erwerbsmotive von 20.000 privaten Haushalten, die in den Jahren 2018 bis 2022 in Deutschland Wohneigentum 
zur Selbstnutzung erworben haben. Auch Haushalte, die das Wohneigentum vollständig aus eigener Liquidität 
finanzierten, sowie Wohneigentumsbildung durch Erbschaften bzw. Schenkungen von Immobilien wurden be
fragt. Durch diese umfassende Betrachtung sind die Ergebnisse von hohem Informationsgehalt. Die Befragung 
wurde vom Marktforschungsinstitut Kantar im Auftrag des BBSR durchgeführt. 
Danach sank der Anteil der eigentumserwerbenden Haushalte, deren gesamtes monatliches Nettoeinkommen we
niger als 2.500 Euro im Monat betrug, von 21,1 Prozent in den Jahren 2008 bis 2011 auf 14,4 Prozent in den 
Jahren 2018 bis 2021, auch wenn ein Teil dieser Entwicklung inflationsbedingt ist. Im Gegensatz dazu hat sich 
der Anteil in den obersten Einkommensgruppen (über 5.000 Euro monatlich) von 11,9 Prozent (2008 bis 2011) 
auf 29,5 Prozent (2018 bis 2021) fast verdreifacht. Auch in der oberen Einkommensklasse (3.500 Euro bis unter 
5.000 Euro) ist der Anteil der eigentumserwerbenden Haushalte von 27,6 Prozent auf 33,5 Prozent angestiegen. 
Bei unteren Einkommensklassen machen inzwischen Wohneigentumsbildung durch Erbschaften bzw. Schenkun
gen von Immobilien etwa die Hälfte des Eigentumserwerbs aus. Die familiäre Unterstützung gewinnt daher bei 
diesen Haushalten immer mehr an Bedeutung12. 

Abbildung 13:  Entwicklung wohneigentumsbildender Haushalte nach monatlichem 
Haushaltsnettoeinkommen 2008 bis 2021 

 
(Restprozent zu 100 Prozent = keine Angabe) 
Datenquelle: BBSR Wohnungsmarktbeobachtung; Infratest/Kantar: Wohneigentumsbildung in Deutschland, verschiedene 
Befragungswellen 2008 bis 2021. 
Anmerkung: alle wohneigentumsbildenden Haushalte 

Seit Beginn der 2000er Jahre ziehen immer weniger Eigentümerhaushalte in neu gebaute Immobilien.13 Dieser 
Trend hat sich in den letzten Jahren weiter fortgesetzt. Dies gilt für alle Einkommensklassen, wenn auch in unter
schiedlichem Ausmaß. Vor allem die Haushalte in den höheren Einkommensklassen ab 3.500 Euro monatlich 
können sich Immobilien im Neubausegment leisten. In der obersten Einkommensklasse (5.000 Euro und mehr) 
finanzierten sich von 2018 bis 2021 etwa ein Drittel aller Haushalte einen Neubau. In den Jahren 2008 bis 2011 
lag dieser Wert noch bei 40 Prozent. In der Einkommensklasse zwischen 3.500 Euro und 5.000 Euro erwarb 2018 
bis 2021 jeder fünfte Haushalt eine neu gebaute Immobilie. In dieser Einkommensklasse ist der Rückgang des 
Neubaus über die Jahre noch deutlicher ausgefallen: Von 2008 bis 2011 lag der Anteil noch bei über einem Drittel. 
In den unteren beiden Einkommensklassen spielt der Neubau mit etwa 13 Prozent nur eine untergeordnete Rolle. 

 
12 vgl. Ammann (2023): Wohneigentumsbildung – Faktencheck 2.0. BBSR-Analysen-KOMPAKT 08/2023 
13 vgl. Ammann / Müther (2023): Wohneigentumsbildung und Wohnflächenverbrauch. BBSR-Analysen-KOMPAKT, Heft 14/22 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

bis unter 2.500 Euro

2.500 bis unter 3.500
Euro

3.500 bis unter 5.000
Euro

5.000 und mehr

Anteil in Prozent

Diagrammtitel

2008-2011 2012-2017 2018-2021



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 39 –  Drucksache 21/2170 

Diese Entwicklungen spiegeln die Preissteigerungen auf den Immobilienmärkten deutlich wider (vgl. Kapitel 
A.2.3.4). Zum einen hat sich der Neubau aufgrund gestiegener Baulandpreise (vgl. Kapitel A.2.3.5) sowie anstei
gender Rohstoff- und Baupreise merklich verteuert. Gleichzeitig verringerte sich das Immobilienangebot in die
sem Teilmarkt. Während die Fertigstellungen im Geschosswohnungsbau – und hier vor allem im Mietwohnungs
bau – zwischen 2012 und 2021 stetig anstiegen, blieb die jährliche Anzahl der neu gebauten Ein- und Zweifami
lienhäuser auf einem annähernd gleichbleibenden Niveau (vgl. Kapitel A.2.4). Unter diesen Vorzeichen konnten 
weniger Haushalte – auch in den höheren Einkommensklassen – neu gebaute Immobilien finanzieren. 
Trotz der COVID-19-Pandemie zog die Nachfrage nach Immobilien zunächst weiter an, allerdings unter verän
derten Präferenzen, die sich auch aufgrund neuer Möglichkeiten in der Arbeitswelt weiterentwickelt haben. 
Gleichzeitig wurde es aufgrund der Preisentwicklungen für Haushalte in den unteren Einkommensklassen schwie
riger, eine eigene Immobilie zu erwerben.  
Die gestiegene Wohnraumnachfrage hat nicht nur zu anhaltenden Preissteigerungen in den dicht besiedelten Kern
städten und ihrem Umland geführt. Die Preisanstiege breiteten sich in dieser Zeit auch auf Regionen mit Verdich
tungsansätzen aus und erreichten schließlich auch ländliche Räume.  
Mit dem Angriffskrieg der russischen Föderation im Februar 2022 auf die Ukraine flüchteten viele Menschen aus 
den Kriegsregionen und suchten Schutz und Wohnraum auch in Deutschland. Gleichzeitig verursachte diese Krise 
einen Preisschock für Öl, Gas und Strom. Die steigenden Verbraucherpreise lösten auch einen verstärkten Auf
trieb bei den Baukosten aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte, indem sie – in bisher einmaliger Ge
schwindigkeit und Höhe – den Leitzins zunächst bis September 2023 auf 4,5 Prozent erhöhte. Diese Zinswende 
führte auch zu einem Anstieg der Zinsen für Wohnungsbaukredite. Dadurch sank die Nachfrage nach Wohnungs
investitionen – auch bei selbstnutzendem Wohneigentum. In der Folge kam es zur Preiswende auf dem Wohnim
mobilienmarkt. Der Leitzins erreicht im September 2023 seinen Höhepunkt und ging infolge einer Stabilisierung 
der Inflation langsam wieder zurück auf einen Wert von 3,15 Prozent zum Ende des Berichtszeitraums. Damit 
scheint eine langsame Erholung des Wohneigentumsmarktes einzutreten. 

A.2.2.2 Mietwohnungsmarkt 
In Deutschland gab es 2022 insgesamt 43,1 Millionen Wohnungen. Davon sind 25 Millionen bzw. 58 Prozent 
Mietwohnungen (s. Abbildung 14).14 Die Marktanteile der einzelnen Anbietergruppen am Mietwohnungsbestand 
haben sich dabei nur geringfügig geändert. Der Mietwohnungsbestand in Deutschland ist im Unterschied zu den 
meisten anderen Ländern durch eine kleinteilige Eigentümerstruktur gekennzeichnet. 64,4 Prozent der Mietwoh
nungen (rund 16,1 Millionen Wohnungen) befinden sich im Eigentum von Privatpersonen oder Wohnungseigen
tümergemeinschaften (WEG), welche überwiegend auch Privatpersonen sind. Die restlichen 35,6 Prozent (rund 
8,9 Millionen Wohnungen) befinden sich im Eigentum institutioneller Anbieter. Sie verteilen sich hauptsächlich 
auf privatwirtschaftliche Unternehmen mit 3,5 Millionen Wohnungen, auf öffentliche, vor allem kommunale An
bieter mit knapp 2,7 Millionen Wohneinheiten und auf Genossenschaften mit knapp 2,2 Millionen Wohnungen.  

 
14 Die Angaben zur Eigentümerstruktur von Mietwohnungen wurden auf Basis der Gebäude- und Wohnungszählung im Rahmen des 

Zensus 2022 errechnet. Für leerstehende Wohnungen privater Eigentümer kann aus methodischen Gründen nicht eindeutig unterschie
den werden, ob es sich um eine leerstehende zur Vermietung oder um eine für die Selbstnutzung vorgesehene Wohnung handelt. Für 
das Segment Institutionelle Anbieter besteht diese Unschärfe nicht. Die mit der GWZ 2022 ermittelten Bestandszahlen bilden die neue 
Grundlage für die laufende Fortschreibung der Gebäude und Wohnungen und sind mit den in früheren Berichten über die Wohnungs- 
und Immobilienwirtschaft in Deutschland dargestellten Berechnungen aus methodischen Gründen nicht vergleichbar. 
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Abbildung 14:  Anbieterstruktur auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt 2022  

 

Im Vergleich zu den Zahlen des Zensus 2011 ist der Wohnungsbestand insgesamt um 2,6 Millionen Wohnungen 
gewachsen – dabei handelt es sich mit knapp 2 Millionen Einheiten zum größten Teil um Mietwohnungen. Dies 
korrespondiert auch mit der Beobachtung, dass in den letzten Jahren insbesondere neue Wohnungen in Mehrfa
milienhäusern in den Ballungsräumen entstanden sind (Kap. 2.4), von denen offenbar ein großer Teil als Miet
wohnungen zur Verfügung steht. Differenziert nach Art des Eigentümers ist die absolute Zahl der Mietwohnungen 
sowohl im Eigentum von Privatpersonen als auch institutioneller Anbieter gestiegen. Prozentual hat sich der An
teil der Mietwohnungen institutioneller Eigentümer am Mietwohnungsmarkt um 1,5 Prozent erhöht, während die
ser Anteil bei den Privatpersonen etwas zurückging, obwohl wie beschrieben sich ihre Zahl an Mietobjekten ab
solut erhöht hat. Dabei ist insbesondere der Bestand an Wohnungen von privatwirtschaftlichen Anbietern (plus 
632.000 Wohnungen) und kommunalen Anbietern (plus 385.000 Wohnungen) angestiegen. Bund/Land verzeich
nen hingegen einen Rückgang um 113.000 Wohnungen.  
In Bezug auf die Anbieterstruktur bestehen regional große Unterschiede: Während die östlichen Bundesländer 
und die drei Stadtstaaten durch hohe Anteile kommunaler und genossenschaftlicher Wohnungen geprägt sind, 
sind in den westlichen Bundesländern die höchsten Anteile an Mietwohnungen in der Hand von Privatpersonen 
und Wohneigentümergemeinschaften zu finden (siehe Abbildung 15).  
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Abbildung 15:  Der Mietwohnungsmarkt nach Eigentümerstruktur und Bundesland 2022 

 

Privatpersonen als Anbieter von Mietwohnungen 

Privatvermieter von Wohnraum stellen mit einem Marktanteil von rund zwei Dritteln die bedeutendste Anbieter
gruppe auf dem deutschen Mietwohnungsmarkt dar. Insbesondere in Süd- und Südwestdeutschland bilden sie mit 
Marktanteilen von teilweise über 80 Prozent die mit Abstand größte Anbietergruppe. Deutlich geringer – aber bis 
auf Berlin noch bei über 40 Prozent – sind ihre Anteile in den ostdeutschen Bundesländern sowie in den Stadt
staaten. Trotz ihrer Bedeutung für den deutschen Mietwohnungsmarkt liegen nur wenig systematisch erfasste und 
detaillierte Informationen zu ihrem Anlage-, Bewirtschaftungs- und Investitionsverhalten vor. Erstmals 2011 und 
aktuell in den Jahren 2021 bzw. 2022 hat das BBSR im Rahmen von Forschungsprojekten repräsentative Befra
gungen von Privateigentümern zu ihren Mietwohnungsbeständen in Mehrfamilienhäusern durchgeführt.15 Insge
samt konnten aktuell Informationen von über 1.200 Privateigentümern gesammelt, hochgerechnet und ausgewer
tet werden. 
Den repräsentativen Befragungsdaten zufolge gibt es in Deutschland 2,3 Millionen untersuchungsrelevante Mehr
familienhäuser mit insgesamt 11,4 Millionen Mietwohnungen von Privateigentümern. Dabei sind knapp zwei 
Drittel der Gebäude ungeteilt und etwas mehr als ein Drittel nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) unter 

 
15 Publikation: BBSR (Hrsg.): Privateigentümer von Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern. Bonn 2025. 

(https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2025/bbsr-online-029-2025.html;jsessio
nid=2CB40698AEEA0D8F45FE1E84F6A9AA82.live11291). Die Befragungsergebnisse von 2011 wurden als BBSR-Online-Publika
tion unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2015/ON022015.html veröffentlicht. 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2025/bbsr-online-029-2025.html;jsessionid=2CB40698AEEA0D8F45FE1E84F6A9AA82.live11291
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2025/bbsr-online-029-2025.html;jsessionid=2CB40698AEEA0D8F45FE1E84F6A9AA82.live11291
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2015/ON022015.html
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Abbildung 16:  Durchschnittliche Nettomiete in Euro pro Quadratmeter von marktüblich vermieteten 
Wohnungen in Abhängigkeit vom Vertragsbeginn 

 
Quelle: Eigene Berechnungen zur Befragung der Privateigentümer von Mietwohnungen 2022. IWU.  

Das zum Untersuchungszeitpunkt erhobene Mietniveau der Wohnungen liegt bei 7,98 Euro/m² (siehe Abbildung 
16). Dabei lässt sich das zu erwartende Muster bestätigen, dass das Mietniveau bei Wohnungen in wachsenden 
Kommunen höher als bei Kommunen mit neutraler Wachstumstendenz oder insbesondere in schrumpfenden 
Kommunen ausfällt. Auch der Vertragsbeginn hat einen entscheidenden Einfluss auf die Miethöhe: Während 
Wohnungen von Privateigentümern, die ab 2017 vermietet wurden, im Durchschnitt für 8,75 bzw. 8,77 Euro/m² 
vermietet werden, fällt die Miethöhe mit 6,45 Euro/m² bei älteren Verträgen, die vor 2009 abgeschlossen wurden, 
deutlich ab. Zur Festlegung der Miete können dabei verschiedene Informationsgrundlagen herangezogen werden, 
insbesondere aber Mietspiegel, selbst wenn diese für Erstvermietungen nicht als bindend anzusehen sind. Bei der 
Festlegung der Miethöhen bei Wiedervermietungen kann neben den Mietspiegeln auch die Orientierung an der 
Miete des vorherigen Mietverhältnisses eine Rolle spielen.  
Privateigentümer erhöhen im Schnitt relativ selten die Miete, insbesondere in bestehenden Mietverhältnissen. Es 
zeigt sich, dass nur bei einem Viertel aller Mietverhältnisse die Miete nachträglich erhöht wurde. Dabei nehmen 
die Anteile der Mietverhältnisse mit Mieterhöhung mit zunehmendem Alter des Mietvertrags naturgemäß zu, aber 
auch noch bei älteren Verträgen, die vor 2009 abgeschlossen wurden, wurde in 36 Prozent der Fälle die Miete 
nicht erhöht. Als Rechtsgrundlage für Mieterhöhungen wählen Privateigentümer mit 42 Prozent häufig den Weg 
der einvernehmlichen Mieterhöhung nach § 557 BGB, der bei anderen Anbietergruppen auf dem Mietwohnungs
markt keine Rolle spielt (siehe Tabelle 3). Die detaillierte Analyse der konkreten Anlässe für die Mieterhöhung 
verdeutlich allerdings, dass häufig auch bei Modernisierungsmaßnahmen Mieterhöhungen nach § 557 BGB und 
nicht über eine Modernisierungsumlage nach § 559 BGB vereinbart werden.   

Tabelle 3:  Marktüblich vermietete Wohnungen ohne spezifische Regelung zur zukünftigen 
Mieterhöhung im Mietvertrag, bei denen die Nettomiete erhöht wurde, nach der 
Begründung der Mieterhöhung 

 Gebäudeeigentum Wohnungseigentum insgesamt 

einvernehmlich mit dem Mieter festgelegt (§557 BGB) 40 % 44 % 42 % 

mit der Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete begründet (§ 558 BGB) 49 % 53 % 50 % 

Mit der Umlage von Modernisierungskosten begründet (§559 BGB) 11 % 3 % 8 % 

insgesamt 100 % 100 % 100 % 

Quelle: Eigene Berechnungen zur Befragung der Privateigentümer von Mietwohnungen 2022. IWU. 
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Abbildung 17:  Genutzte Vertriebswege für das Anbieten von Mietwohnungen 

  
Quelle: Unternehmensdatensatz der Befragung der privatwirtschaftlichen Unternehmen. IWU 2022. Mehrfachnennungen möglich. Die 
Angaben der Unternehmen wurden nach dem Wohnungsbestand gewichtet. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Befragung lag auf dem Vermietungsprozess sowie der Mietengestaltung. Die zu 
vermietenden Wohnungen werden von den befragten privatwirtschaftlichen Unternehmen auf verschiedenen Ver
triebswegen angeboten, die entsprechenden Strategien der Unternehmen unterscheiden sich zum Teil deutlich. 
Bei über der Hälfte der Vermietungsvorgänge sind Online-Plattformen sowie eigene Vermietungsplattformen re
levant. Darüber hinaus spielen bei rund einem Drittel aller Vermietungen interne Wartelisten eine große Rolle 
(siehe Abbildung 17). 
Bezüglich der Mietniveaus wurden größtenteils erwartbare Muster im Rahmen der Befragung ermittelt. Das mitt
lere Niveau der Nettokaltmieten im freifinanzierten Gesamtbestand liegt bei 7,12 Euro/m², während wiederver
mietete Wohnungen im Durchschnitt für 8,59 Euro/m² nettokalt vermietet werden (siehe Abbildung 18). Hinsicht
lich der Mieterhöhungen im freifinanzierten Segment ist festzustellen, dass bei mehr als der Hälfte aller Wohnun
gen im Betrachtungszeitraum zwischen 2019 und 2021 die Miete erhöht wurde. Dabei dominieren Mieterhöhun
gen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 BGB deutlich vor Modernisierungsumlagen nach § 559 
BGB. Es lässt sich auf Grundlage der Auswertung des stichprobenbasierten Wohnungsdatensatzes zudem erken
nen, dass der Anteil der Wohnungen mit Mieterhöhungen mit steigender Vertragsdauer deutlich zunimmt. Im Jahr 
2016 ist ein besonderer Zuwachs zu verzeichnen, was vermuten lässt, dass mit der Etablierung der sogenannten 
Mietpreisbremse ein stärkerer Anreiz zur Anpassung der Miete in laufenden Verträgen einhergegangen ist. Zudem 
zeigt sich, dass die Häufigkeit von Mieterhöhungen eher unabhängig von der lokalen Marktlage ist. 
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Abbildung 18:  Mittlere Nettokaltmiete bei Neuvermietungen im freifinanzierten Bestand 

 
Quelle: Unternehmensdatensatz der Befragung der privatwirtschaftlichen Unternehmen. IWU 2022. Arithmetische Mittelwerte. Die 
Angaben der Unternehmen wurden nach dem Wohnungsbestand gewichtet. 

Über alle Unternehmensgrößen hinweg gaben die befragten Unternehmen an, in den Bestand zu investieren, um 
die Gebäudesubstanz zu erhalten und die Vermietbarkeit zu verbessern. Innerhalb der letzten drei Jahre haben die 
befragten Unternehmen an etwa jeder fünften Wohnung allgemeine Maßnahmen zur Instandhaltung oder -setzung 
und Modernisierung vorgenommen, während an 12 Prozent der erfassten Wohneinheiten (Einzel-)Maßnahmen 
zur energetischen Modernisierung vorgenommen wurden. In rund 8 Prozent der Wohnungen wurden zwischen 
2019 und 2021 Maßnahmen zur Barrierereduzierung ergriffen. Dabei wurden für allgemeine und energetische 
Maßnahmen von den befragten Unternehmen ca. 19.000 Euro pro Wohneinheit investiert. 

Kommunale Anbieter von Mietwohnungen 

In Deutschland befinden sich 2,68 Millionen Wohnungen bzw. 10,7 Prozent des Gesamtmietwohnungsbestands 
in kommunaler Hand (vgl. Kapitel A.2.2.2 und Abbildung 14). Ihr Anteil variiert regional stark: Hohe Anteile 
kommunaler Wohnungen finden sich in den Stadtstaaten (Hamburg 19 Prozent, Bremen 22 Prozent, Berlin 
22 Prozent) sowie in den östlichen Bundesländern mit besonders hohen Anteilen in Mecklenburg-Vorpommern 
(30 Prozent) und Brandenburg (27 Prozent). Die niedrigsten Anteile kommunaler Wohnungen weisen hingegen 
die westlichen Bundesländer auf. Mit 3 Prozent ist ihr Anteil in Schleswig-Holstein am niedrigsten (s. Abbildung 
15). Größere Städte haben einen größeren Marktanteil an kommunalen Wohnungen als kleine Städte und Gemein
den.  
Zu der Anbietergruppe der Kommunen und kommunalen Wohnungsunternehmen und ihren Wohnungsbeständen 
erhebt das BBSR regelmäßig Informationen. Nach bundesweiten Kommunalbefragungen in den Jahren 2009, 
2012, 2015 und 2018 hat das BBSR im Herbst 2022 die aktuellste Befragung durchgeführt18. Dank der hohen 
Rücklaufquoten wird im Rahmen der Befragungen jeweils ein Großteil des kommunalen Wohnungsbestandes 
erfasst. 2022 waren es 63 Prozent des gesamten kommunalen Wohnungsbestandes in Deutschland. In den Befra
gungen werden jeweils Schwerpunkte zu aktuellen wohnungspolitischen Themen gesetzt. Aktuell steht vor allem 
die Mietengestaltung im Fokus.  

 
18 Publikation: BBSR (Hrsg.): Kommunale Wohnungsbestände in Deutschland. Bonn 2025. (https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/vero

effentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2025/kommunalbefragung-2022.html) 

https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2025/kommunalbefragung-2022.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2025/kommunalbefragung-2022.html
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Abbildung 19:  Anteil Wohnungen mit Mietpreis- und/oder Belegungsbindung am kommunalen 
Wohnungsbestand – zeitlicher Vergleich 2012 bis 2022 

 

Der Wohnungsbestand der Städte, Gemeinden und Landkreise weist einen recht hohen Anteil an Mietpreisbin
dungen und/oder Belegungsrechten auf (vgl. Abbildung 19). 21,4 Prozent der mit der Befragung 2022 erfassten 
kommunalen Wohnungen sind gebunden. Davon wurden 70 Prozent auf rechtlicher Grundlage gefördert, 30 Pro
zent sind freifinanzierte Wohnungen mit vertraglich vereinbarten Bindungen. Der Anteil der kommunalen Woh
nungen mit Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen sinkt allerdings seit längerem. Im zeitlichen Vergleich der 
Kommunalbefragungen lag der Anteil der Wohnungen mit Mietpreis- und/oder Belegungsbindungen am kom
munalen Wohnungsbestand im Jahr 2012 bei 26,0 Prozent. Seitdem sank der Anteil der gebundenen kommunalen 
Wohnungen kontinuierlich auf 21,4 Prozent im Jahr 2022. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den sinkenden 
Anteil öffentlich geförderter Wohnungen zurückzuführen.  
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Kommunale Wohnungsunternehmen sind für die Kommunen der „natürliche“ Ansprechpartner rund um das 
Thema Wohnen. Unabhängig davon, wie leistungsfähig ein kommunales Wohnungsunternehmen aufgestellt ist, 
kann den Herausforderungen auf dem lokalen Wohnungsmarkt aber nur dann effektiv entgegengewirkt werden, 
wenn möglichst viele Akteure an einem Strang ziehen. Dazu gehören neben der Kommune und ihrem kommuna
len Wohnungsunternehmen auch weitere Akteure wie Privatvermieter, privatwirtschaftliche Unternehmen und 
Genossenschaften, die zusammen in der Regel für den größeren Teil des Marktes stehen. Viele kommunale Kon
zepte und Strategien für den Wohnungsmarkt setzen daher auf den Beitrag mehrerer Marktakteure. 

Wohnungsgenossenschaften  

Seit deutlich mehr als 100 Jahren prägen Wohnungsgenossenschaften die Wohnungsmärkte in Deutschland. Sie 
leisten mit rund 2,18 Millionen Wohnungen (8,7 Prozent des Mietwohnungsbestandes) einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie zur Bildung stabiler Nachbarschaften. 
Genossenschaften sind regional unterschiedlich stark vertreten. Besonders hohe Anteile genossenschaftlicher 
Wohnungen am Mietwohnungsmarkt (zwischen 17 und 20 Prozent) finden sich in den östlichen Bundesländern 
sowie in Hamburg. In Berlin und Schleswig-Holstein liegt ihr Anteil an den Mietwohnungen jeweils bei 12 Pro
zent. In den übrigen westlichen Bundesländern sind mit maximal 6 Prozent deutlich geringere Anteile der Miet
wohnungen in der Hand von Genossenschaften, im Saarland nur 0,8 Prozent. Aufgrund der Präsenz der Genos
senschaften in großstädtischen Wohnungsmärkten handelt es sich bei den ca. 94.000 Wohngebäuden der Genos
senschaften in den überwiegenden Fällen um Mehrfamilienhäuser (gut 94 Prozent der genossenschaftlichen Woh
nungen). Rund ein Viertel der Genossenschaftswohnungen sind in Wohngebäuden mit 3 bis 6 Wohnungen, fast 
die Hälfte in Wohngebäuden mit 7 bis 12 Wohnungen und etwa 22 Prozent in Wohngebäuden mit mehr als 
13 Wohnungen (Quelle: Gebäude- und Wohnungszählung 2022). 
Neubau, Verdichtung, Energiesparmaßnahmen, altersgerechtes Wohnen und soziale Dienstleistungen für Mitglie
der sind Themen, mit denen sich Wohnungsgenossenschaften auseinandersetzen und für die sie zielgenaue Hand
lungsstrategien entwickeln. Die Bundesregierung sieht in den Wohnungsgenossenschaften einen starken Partner, 
der gerade in angespannten Wohnungsmärkten einen Beitrag zu bezahlbarem, sicherem und krisenfestem Wohn
raum leisten kann.  

A.2.3 Wohnkosten 
A.2.3.1 Wohnkostenbelastung 
Die Ausgaben für Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung sind der größte Ausgabenblock der privaten 
Haushalte. Im Schnitt verwendeten die Haushalte im Jahr 2022 12.300 Euro für Wohnen bzw. 36 Prozent ihrer 
privaten Konsumausgaben.19 
Die Wohnkostenbelastungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Ausgaben für Wohnkosten zum Haushalts
nettoeinkommen und wird hier auf Basis des Anteils der das Wohnen betreffenden Kosten20 

, abzüglich Sozial
leistungen beim Wohnen (Wohngeld, Kosten der Unterkunft (KdU)), am verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen 
dargestellt. Sie bezieht sich auf alle Haushalte, das heißt Mieterinnen und Mieter und selbstnutzende Eigentüme
rinnen und Eigentümer. Detaillierte Angaben zu Niveau und Entwicklung der Mieten sind im Mietenbericht 
(Teil B) zu finden. Nach Daten der Statistik der Europäischen Union über Einkommen und Lebensbedingungen 
(EU-SILC) ist die Wohnkostenbelastung insgesamt im Zeitraum 2021 bis 2024 gestiegen. Der Median der Wohn
kostenbelastungsquote21 lag im Berichtsjahr 2024 bei knapp 19 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens 
und ist damit seit 2021 um 0,7 Prozentpunkte gestiegen. Von 2023 auf 2024 ist in den EU-SILC Daten, deren 
Einkommensreferenzjahr jeweils ein Jahr vorher liegt, der Median der Wohnkostenbelastungsquote um 0,9 Pro
zentpunkte gefallen. In diesen Zeitraum ist die Wohngeld-Plus-Reform in Kraft getreten, die die Reichweite und 
Höhe des Wohngeldes deutlich ausgedehnt hat, und seit Januar 2023 zunehmend seine Wirkung entfaltet.  

 
19 Laufende Wirtschaftsrechnungen 2022. 
20Wohnkosten einschließlich Wasser- und Abwasser, Energie- und Heizkosten, laufende Kosten für Instandhaltung der Wohnung, Versi

cherungsbeiträge, Grundsteuer, etc. (jeweils sofern für Mieterinnen und Mieter relevant), Hypothekenzinsen (bei selbstnutzenden Ei
gentümerinnen und Eigentümern). 

21 EU-SILC 2023, Eurostat Datenbank (Indikator ilc_lvho08a). 
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Verhältnissen von Angebot und Nachfrage, deren Veränderungen und den Ausgangsniveaus der Internet-Ange
botsmieten. In Frankfurt am Main, Hamburg und Leipzig lag der Anstieg der Internet-Angebotsmieten inserierter 
Mietwohnungen mit über 9 Prozent im Jahr 2024 besonders hoch. Im Mittelfeld der größten Städte bewegten sich 
Köln, Düsseldorf, München und Dresden mit rund 6 Prozent Steigerungsrate. Moderatere Steigerungen mit 3 bis 
unter 5 Prozent erfuhren die Großstädte Dortmund, Stuttgart und Duisburg. 

A.2.3.3 Entwicklung der Wohnnebenkosten 
Nebenkosten sind Betriebskosten, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Gebäudes, von Nebenge
bäuden und Grundstücken sowie von Anlagen und Einrichtungen laufend anfallen. Dazu gehören u. a.: Wasser, 
Abwasser, Heizkosten oder Abfallentsorgung. Die Kosten werden unterteilt in „kalte Betriebskosten“ (alle Be
triebskosten ohne Heizung und Warmwasser) und „warme Betriebskosten“ (Kosten für Heizung und Warmwas
ser). Die kalten Nebenkosten, also alle auf die Mieterin bzw. den Mieter umlegbaren Kosten, die im Zusammen
hang mit dem Betrieb des Gebäudes oder Grundstücks anfallen, weisen 2024 ein Niveau von 1,41 Euro/m2 auf. 
Sie sind im Berichtszeitraum 2021 bis 2024 um 3,3 Prozent p. a. gestiegen. Die kalten Betriebskosten stiegen 
somit stärker als die Nettokaltmieten (+1,9 Prozent p. a.) aber weniger stark als die Verbraucherpreise insgesamt 
(+4,5 Prozent p. a.). Die Verbraucherpreisstatistik zeigt damit, dass sich der Anstieg der kalten Betriebskosten im 
Berichtszeitraum etwas stärker vollzog als im langjährigen Mittel (siehe Teil B, Abschnitt 4.1). Die Gebühren für 
die Wasserversorgung weisen eine etwas stärkere Preisentwicklung auf (+ 3,9 Prozent p. a. 2021 bis 2024), wäh
rend die Gebühren für die Abwasserentsorgung (+2,8 Prozent p. a.) und die Müllentsorgung (+3,1 Prozent p. a.) 
etwas weniger stiegen.  
Warme Nebenkosten liegen laut fortgeschriebenen Angaben des Mikrozensus für das Jahr 2024 bei 1,33 Euro/m2. 
Der Preisindex für warme Nebenkosten im Verbraucherpreisindex stieg in den Jahren 2021 bis 2024 um durch
schnittlich 13,6 Prozent p. a. (siehe Teil B, Abschnitt 4.2). Im Jahr 2024 ist der starke Preisanstieg der Vorjahre 
mit -3,1 Prozent jedoch rückläufig. Der Rückgang ist vor allem auf den Preisrückgang bei den einzelnen Energie
trägern zurückzuführen, der unter anderem durch die sinkenden Weltmarktpreise bedingt ist. 

A.2.3.4 Entwicklung der Wohnimmobilienpreise 
Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach einer langen Phase stetiger Steigerungen bis 2022 im 
Jahr 2023 unter anderem aufgrund des Anstiegs der Zinsendeutlich gesunken. 2024 verringerten sich die Preis
rückgänge bei Wohnimmobilien spürbar gegenüber dem Jahr 2023. Die Steigerung der Preise war bis 2022 in den 
Großstädten am größten, ebenso war dort die negative Preisdynamik des Jahres 2023 am stärksten ausgeprägt. 
In den Jahren 2000 bis 2010 entwickelten sich die Preise für Wohnimmobilien – mit regionalen Unterschieden – 
weitgehend stabil bis leicht sinkend. Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 blieb ohne nennenswerte Aus
wirkungen auf die Immobilienpreise. Während bei neu erstellten Immobilien schon ab 2007 ein Anstieg zu er
kennen war, war seit 2010 ein zunehmend stärker werdender Anstieg der Preise auch im Bestand zu verzeichnen. 
In den Jahren 2017 bis 2022 stiegen die Preisindizes des Statistischen Bundesamtes für bestehende Wohnimmo
bilien um jährlich rund 7,6 Prozent, für neu erstellte Wohnimmobilien um durchschnittlich 5,7 Prozent pro Jahr 
(s. Abbildung 24, Darstellung oben). Im Jahr 2023 war dann hingegen ein starker Rückgang des Häuserpreisindex 
(HPI) von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, insbesondere bestehende Immobilien waren 
9,4 Prozent günstiger als im Vorjahr, während sich die Preise neuer Wohnimmobilien nur um durchschnittlich -
2,5 Prozent veränderten. Im Jahr 2024 verringerte sich der HPI um 1,5 Prozent, bestehenden Wohnimmobilien 
wurden im Mittel 2 Prozent günstiger als im Vorjahr verkauft. Neubauten legten wieder leicht um durchschnittlich 
0,5 Prozent zu. 
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Abbildung 24:  Häuserpreisindizes des Statistischen Bundesamts und Immobilienpreisindizes der 
Deutschen Bundesbank 2005 bis 2024 
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Abbildung 26:  Immobilienpreisindizes der Deutschen Bundesbank nach Städtegruppen 2005 bis 2024 

 

Die Entwicklung der Immobilienpreise bis 2022 wurde aus verschiedenen Perspektiven zumindest teilweise kri
tisch gesehen. Aus Sicht der Finanzstabilität insbesondere, weil die (preisliche) Bewertung von Wohnimmobilien 
in nachgefragten städtischen Regionen in Bezug auf die preisbestimmenden Fundamentalfaktoren als überaus 
hoch bewertet galten.27 Die Bundesbank sieht mit den sinkenden Immobilienpreisen ab 2023 in Folge der stei
genden Zinsen und einer einhergehenden Verringerung der Erschwinglichkeit kreditfinanzierter Kaufobjekte auch 
einen Rückgang bestehender Überbewertungen. Die Bundesbank geht inzwischen davon aus, dass sich die Über
bewertungen bis Ende 2024 größtenteils abgebaut haben.  
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Nachfrage nach Wohnraum angesichts der sich nach der COVID-19-
Pandemie erholenden verfügbaren Haushaltseinkommen zuwanderungsbedingt weiter hoch bleiben wird und die 
geldpolitisch hervorgerufene Nachfragedämpfung bei Kaufobjekten zu einem weiteren Nachfragedruck im Miet
wohnungssektor geführt hat. 

A.2.3.5 Baulandmärkte und Baulandpreise 
Insbesondere in den Wachstumsregionen besteht weiterhin ein Mangel an Bauland. Nicht selten scheitern dort 
konkrete Bauvorhaben an nicht verfügbaren Flächen oder Baurechten. 
Die Auswertungen der Kaufpreissammlungen der Gutachterausschüsse zeigen in den Segmenten Grundstücke für 
Einfamilienhäuser und für Mehrfamilienhäuser stagnierende bis rückläufige Transaktionszahlen (Verkäufe) und 
Flächenumsätze. Waren 2015 noch rund 104.000 Transaktionen bei Einfamilienhausgrundstücken zu verzeich
nen, gingen die Zahlen bis 2021 leicht auf knapp 94.000 zurück um dann im Jahr 2022 auf 63.000 einzubrechen28. 
Auswertungen des statistischen Bundesamtes zeigen einen weiteren deutlichen Rückgang für das Jahr 2023.29 
Die bis 2022 stark gestiegenen Grundstückspreise bestimmen vor allem in den Wachstumsregionen in zunehmen
den Maß die Gesamtkosten für Immobilien.  Die Steigerungsraten des Baulandpreisindex des Statistischen Bun
desamtes lagen in den letzten Jahren bis zum letzten dort ausgewiesenen Jahr 2021 über denen des 

 
27 Vgl. Deutsche Bundesbank: Konjunktur in Deutschland, in: Monatsbericht Februar 2021, S. 61ff. 
28 Vgl. Immobilienmarktbericht Deutschland 2023. 
29 Kauffälle: Zeitraum 2021-2023 - Destatis Genesis-Online (61511-0010) 
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Abbildung 27: Baulandpreise für Eigenheime 2022 

 

Die Preisentwicklung korreliert mit der Siedlungsstruktur und spiegelt so die unterschiedlichen Knappheiten von 
Bauland wieder.  
Im Gesamtbild der Analyse der Baulandmärkte zeigt sich, dass in Deutschland aufgrund des Angebots und resul
tierenden Preisgefüges Mehrfamilienhäuser weiterhin mehrheitlich in Städten gebaut werden, während neue Ei
genheime vor allem in suburbanen und ländlichen Räumen verwirklicht werden (vgl. Kapitel 2.4 Neubautätig
keit). Städtische und insbesondere zentrale Lagen weisen im Mittel deutlich höhere Grundstückspreise als ländli
che Regionen auf. Gleichzeitig werden in den Städten im Rahmen des Baurechts höhere Bebauungsdichten als in 
suburbanen und ländlichen Räumen realisiert. Außerdem werden die Preisunterschiede zwischen den Regionen 
größer: In den letzten Jahren sind die Preise für Eigenheim- und für Mehrfamiliengrundstücke in Großstädten 
bzw. in den teuersten Regionen deutlich stärker gestiegen als in den übrigen Regionen. 

A.2.4 Neubautätigkeit 
Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen ist in Deutschland im Berichtszeitraum der letzten vier Jahre um unge
fähr 14 Prozent gesunken. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 251.900 Wohnungen fertiggestellt, was eine Abnahme 
von 42.400 Wohnungen im Vergleich zu 2023 darstellt. In den Jahren zuvor hatte sich die Bautätigkeit auf einem 
relativ stabilen Niveau bei 295.000 fertiggestellten Wohnungen pro Jahr eingependelt. Seit dem Tiefpunkt im Jahr 
2009 sind die Baufertigstellungen bis etwa 2020 kontinuierlich angestiegen, im Anschluss ist zunächst eine 
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Während die Zahl der fertiggestellten Ein- und Zweifamilienhäuser im Jahr 2024 um 23 Prozent auf insgesamt 
72.000 Einheiten gesunken ist, ist die Zahl der neu fertiggestellten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern mit einer 
Abnahme von 12 Prozent auf 143.900 Wohnungen (inklusive Wohnheime) nicht so stark zurückgegangen. Im 
gesamten Berichtszeitraum (2021 bis 2024) wurden 364.100 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern 
fertiggestellt, die Tendenz ist in den letzten Jahren rückläufig (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5). Gleichzeitig konn
ten 624.200 Wohnungen im Geschosswohnungsbau errichtet werden. Der Geschosswohnungsbau ist mittlerweile 
der entscheidende Treiber der Neubautätigkeit und macht mit 67 Prozent im Jahr 2024 deutlich mehr als die Hälfte 
aller fertiggestellten Wohnungen in Deutschland aus. Bis auf die deutliche Abnahme zum Jahr 2024 waren die 
Fertigstellungszahlen im Geschosswohnungsbau im Berichtszeitraum durchweg leicht positiv.  
Neben den neu errichteten Wohnungen in neuen Wohngebäuden werden zudem Wohneinheiten in Nichtwohnge
bäuden sowie in Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden errichtet. Ihr Anteil an der Gesamtzahl neuer Woh
nungen ist mit 2 Prozent in Nichtwohngebäuden bzw. 12 Prozent in bestehenden Gebäuden in den letzten Jahren 
relativ konstant. 2024 wurden 4.800 Wohnungen in Nichtwohngebäuden und 31.300 Einheiten als Baumaßnah
men in bestehenden Gebäuden fertiggestellt.  

Tabelle 4:  Fertiggestellte Wohnungen nach Gebäudearten 2018 bis 2024 
Anzahl fertiggestellter Wohnungen 

 
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, Statistik der Baufertigstellungen des Bundes und der Länder 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
287.352        293.002        306.376        293.393        295.275        294.399        251.937        

  Neu errichtete Gebäude 255.805        260.791        273.769        261.669        263.588        262.859        220.666        
  davon:
    Wohngebäude 251.338        255.925        268.774        256.352        258.794        257.241        215.891        

    mit 1 Wohnungen 83.503          83.804          87.275          78.210          77.050          69.892          54.465          
    mit 2 Wohnungen 19.860          19.306          20.472          20.118          22.950          23.822          17.572          
    mit 1 u. 2 Wohnungen 103.363        103.110        107.747        98.328          100.000        93.714          72.037          

    mit 3 oder mehr Wohnungen 134.954        143.053        153.377        147.925        150.158        156.268        135.315        
    mit 3 oder mehr Wohnungen inkl. Wohnheime 147.975        152.815        161.027        158.024        158.794        163.527        143.854        

    Wohnheime 13.021          9.762             7.650             10.099          8.636             7.259             8.539             

    Eigentumswohnungen 64.932          65.298          68.573          67.144          64.787          68.066          55.884          

  Nichtwohngebäude 4.467             4.866             4.995             5.317             4.794             5.618             4.775             

Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 31.547          32.211          32.607          31.724          31.687          31.540          31.271          

Wohn- und Nichtwohngebäude
(alle Baumaßnahmen)
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Tabelle 5:  Jährliche Entwicklung der Fertiggestellung von Wohnungen 
nach Gebäudearten 2019 bis 2024 
Veränderung zum Vorjahr in Prozent 

 
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, Statistik der Baufertigstellungen des Bundes und der Länder 

Im Ein- und Zweifamilienhausbau ist in den urbanen genau wie in den ländlichen Räumen einwohnerbezogen ein 
deutlicher Rückgang der Fertigstellungszahlen zu verzeichnen. Dabei werden weiterhin die höchsten Fertigstel
lungszahlen in den ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansätzen sowie in den dünn besiedelten ländlichen Krei
sen mit jeweils etwa 13 Wohnungen in neuen Ein- und Zweifamilienhäusern je 10.000 Einwohner gebaut (siehe 
Abbildung 29). Dabei verzeichnen diese beiden siedlungsstrukturellen Kreistypen – von einem hohen Niveau 
kommend – mit 25 bzw. 26 Prozent die höchsten Rückgänge. In den kreisfreien Großstädten fallen die Rückgänge 
mit insgesamt 17 Prozent niedriger aus. Dabei ist die einwohnerbezogene Bautätigkeit im Einfamilienhausseg
ment in den kreisfreien Städten aber ohnehin auf einem deutlich niedrigen Niveau. Einwohnerbezogen stechen 
neben bayerischen Landkreisen ländlich geprägte Regionen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein sowie im Ber
liner Umland hervor: Die bayerischen Kreise Rhön-Grabfeld (42 fertiggestellte Wohnungen je 10.000 Einwoh
ner), Freyung-Grafenau (42) und Forchheim (40) stehen dabei an der Spitze.  
Im Geschosswohnungsbau dominieren im Jahr 2024 dagegen die dicht besiedelten Räume. Mit Abstand der 
höchste Wert wird in den großen kreisfreien Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern erzielt, gefolgt von 
den kleinen und mittleren kreisfreien Großstädten. Beide siedlungsstrukturellen Kreistypen verzeichnen im Jahr 
2024 Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Auch in den städtischen Kreisen sowie dem ländlichen Raum, sind die 
Fertigstellungszahlen im Geschosswohnungsbau 2024 gesunken. Betrachtet man die absoluten einwohnerbezo
genen Werte für das Jahr 2024, lassen sich beim Geschosswohnungsbau ebenfalls deutliche regionale Unter
schiede erkennen. Auch hier stehen bayerische Landkreise und kreisfreie Städte sowie das Berliner Umland und 
einzelne kreisfreie Städte in Norddeutschland weit oben. Mit 80 neu errichteten Wohnungen in Mehrfamilienhäu
sern je 10.000 Einwohner steht das brandenburgische Havelland an der Spitze, gefolgt von den kreisfreien Städten 
Bamberg (78) und Kiel (52). Insgesamt lässt sich in vielen kreisfreien Städten im gesamten Bundesgebiet eine 
hohe Neubautätigkeit für Mehrfamilienhäuser beobachten. Weitere räumliche Schwerpunkte im Geschosswoh
nungsbau bilden Umlandkreise wachsender Großstädte sowie touristisch geprägte Regionen in Nord- und Süd
deutschland. 
Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau haben sich seit 2024 wieder verbessert. Die Anstiege der Bau
kosten wurden gebremst, die Zinsen sind mehrfach zurückgegangen. Gleichzeitig konnte 2024 der Bauüberhang 
die Rückgänge in den Baugenehmigungszahlen nicht mehr vollständig kompensieren, was zu einer abnehmenden 
Bautätigkeit führte.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2,0 4,6 -4,2 0,6 -0,3 -14,4

  Neu errichtete Gebäude 1,9 5,0 -4,4 0,7 -0,3 -16,1
  davon:
    Wohngebäude 1,8 5,0 -4,6 1,0 -0,6 -16,1

    mit 1 Wohnungen 0,4 4,1 -10,4 -1,5 -9,3 -22,1
    mit 2 Wohnungen -2,8 6,0 -1,7 14,1 3,8 -26,2
    mit 1 u. 2 Wohnungen -0,2 4,5 -8,7 1,7 -6,3 -23,1

    mit 3 oder mehr Wohnungen 6,0 7,2 -3,6 1,5 4,1 -13,4
    mit 3 oder mehr Wohnungen inkl. Wohnheime 3,3 5,4 -1,9 0,5 3,0 -12,0

    Wohnheime -25,0 -21,6 32,0 -14,5 -15,9 17,6

    Eigentumswohnungen 0,6 5,0 -2,1 -3,5 5,1 -17,9

  Nichtwohngebäude 8,9 2,7 6,4 -9,8 17,2 -15,0

Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 2,1 1,2 -2,7 -0,1 -0,5 -0,9

Wohn- und Nichtwohngebäude
(alle Baumaßnahmen)
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Abbildung 29:  Wohnungsbautätigkeit nach Gebäudeart 2024 

 

A.2.5 Zukünftige Wohnungsnachfrage 
Die zukünftige Wohnungsnachfrage steht im engen Zusammenhang mit der zukünftigen Zahl der Haushalte. Es 
kann angenommen werden, dass jeweils ein Haushalt eine Wohnung nachfragt. Hinzu kommen weitere Aspekte 
wie der Ersatzbedarf und der Nachholeffekt.  
Die Zahl der Haushalte und deren Struktur wird bestimmt durch die demografische Entwicklung der nächsten 
Jahre. Auch in den letzten Jahren stieg die Bevölkerungszahl in Deutschland. Laut Zensus 2022 liegt die Bevöl
kerungszahl in Deutschland bei 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Jahr 2011 betrug die Be
völkerungszahl noch 80,2 Millionen Ursächlich für diesen im langjährigen Mittel liegenden Bevölkerungsanstieg 
sind Wanderungsüberschüsse mit dem Ausland.  
Die Auswirkungen der Zunahme der Bevölkerungszahl auf die Wohnungsnachfrage werden durch einen darüber 
hinaus gehenden Anstieg der Haushaltszahlen noch verstärkt. Im Jahr 2022 gab es 40,2 Millionen private Haus
halte in Deutschland und damit eine durchschnittliche Haushaltsgröße von rd. zwei Personen. Der Anteil dieser 
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Haushaltsgröße an allen Haushalten hat allerdings in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Einpersonenhaushalte 
haben mit 43,4 Prozent den größten Anteil an allen Haushalten. 30,5 Prozent der Haushalte sind Zweipersonen
haushalte. Dreipersonenhaushalte (12,4 Prozent), Vierpersonenhaushalte (9,1 Prozent) und Fünf-und-mehr-Per
sonenhaushalte (4,6 Prozent) haben eher geringe Anteile an allen Haushalten. Der Trend zu kleineren Haushalten 
bedingt durch Individualisierung, geringe Kinderzahl und Alterung der Bevölkerung hat sich somit weiter fortge
setzt und ist ein wichtiger Faktor für die Wohnungsnachfrage.  
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die einzelnen Haushalte auch zukünftig noch eine geringfügige Steigerung 
der Wohnflächennachfrage und eine Orientierung hin zum selbstgenutzten Wohnraum aufweisen. Geht man von 
einer Fortführung und Stabilisierung der demografischen Trends und des Nachfrageverhaltens der Haushalte aus, 
ist in den nächsten Jahren eine weitere Erhöhung der Wohnungsnachfrage zu erwarten.  
Diese Einschätzung wird auch durch die Bevölkerungsprognose des BBSR unterstrichen. Auch zukünftig wird 
zunächst von einem moderaten Anstieg der Bevölkerung in Deutschland bis 2028 auf 83,6 Millionen Menschen 
ausgegangen. Danach setzt ein leichter Bevölkerungsrückgang ein. 2045 werden laut der BBSR-Bevölkerungs
prognose 83,1 Millionen Menschen in Deutschland leben, genauso viel wie im Jahr 2022. Regional wird sich dies 
sehr unterschiedlich darstellen. In Ostdeutschland wird ein Bevölkerungsrückgang in ländlichen Räumen von ca. 
1 Million Einwohnern bis 2045 erwartet. Das ist ein Rückgang um fast 12 Prozent in den ländlichen Räumen und 
resultiert vor allem aus den langfristigen demografischen Entwicklungen, insbesondere einer alternden Bevölke
rung, niedrigen Geburtenraten sowie – insb. in peripheren ländlichen Räumen – anhaltenden Abwanderungsten
denzen. 
Im Gegensatz zur Bevölkerungsentwicklung steigt die Anzahl der Haushalte bis 2045 auf 42,6 Millionen bzw. 
um 1,3 Prozent gegenüber 2022. Im Ergebnis nimmt die durchschnittliche Haushaltsgröße ab. Der Rückgang 
beläuft sich von 1,98 Personen im Jahr 2022 auf 1,95 Personen im Jahr 2045. Es ist also davon auszugehen, dass 
die Wohnungsnachfrage weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt. Die BBSR-Wohnungsbedarfsprognose ermit
telt die Wohnungsneubaubedarfe von 2023 bis 2030. Neben der demographischen Entwicklung fließen weitere 
Komponenten wie der erforderliche Ersatzbedarf sowie der beziehbare Leerstand ein. Zudem wird der Frage eines 
möglichen Nachholeffektes nachgegangen, der aufgrund zu geringer Bautätigkeit gegenüber der Bevölkerungs
entwicklung sowie zu geringen Fluktuationsreserven entstanden ist. In der Gesamtschau ergibt sich ein jährlicher 
Wohnungsbedarf von rund 320.000 Wohnungen (2023 bis 2030) für Deutschland.  
Dabei ist zu beachten, dass die Bedarfe regional unterschiedlich verteilt sind. Vor allem in den nachfragestarken 
Ballungsräumen sowie in großen Teilen Bayerns und Baden-Württembergs sind die Bedarfe hoch. Dies ist darauf 
zurückzuführen, dass die Regionalisierung der Wohnungsmärkte im Zuge der demografischen Entwicklung wei
ter zunehmen wird. Wachstums- und Schrumpfungstendenzen werden sich vermutlich noch verstärken und finden 
zum Teil räumlich eng nebeneinander statt. In wirtschaftlich dynamischen Regionen wird die Wohnungsnach
frage weiter zunehmen, während es in Regionen mit hohen Bevölkerungsrückgängen zu einem steigenden Über
angebot an Wohnraum und Leerstand kommen dürfte. 
Allerdings konnte im Rahmen der BBSR-Wohnungsbedarfsprognose die avisierte Wirkung der „Handlungsstra
tegie Leerstandsaktivierung" des BMWSB (siehe Kapitel A.3.4.5) oder ähnlich gelagerter Maßnahmen auf die 
Wohnstandortpräferenzen der Haushalte nicht prognostiziert werden. Mit der Umsetzung der Maßnahmen kann 
angenommen werden, dass derzeit nachfrageschwächere Regionen wieder attraktiver werden und mehr Leerstand 
zur Deckung der künftigen Wohnungsnachfrage genutzt werden kann als in der aktuellen BBSR-Prognose ange
nommen. Der Neubaubedarf würde entsprechend kleiner ausfallen. 

A.3 Politik für die Wohnungs- und Immobilienmärkte 
A.3.1 Bündnis bezahlbarer Wohnraum 
Zur Bewältigung der Herausforderungen auf den Wohnungsmärkten hat sich zu Beginn der 20. Legislaturperiode 
das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ konstituiert.  
Das Bündnis setzte sich aus 33 Bündnis-Mitgliedern zusammen. Dazu zählten Verbände und Institutionen der 
Zivilgesellschaft, der Wohnungs- und Bauwirtschaft, der Branchenverbände sowie Vertreter der föderalen Ebenen 
von Bund, Ländern und Kommunen. Unterstützt wurde das Bündnis darüber hinaus durch sechs beratende Gäste 
aus dem parlamentarischen Raum und sechs weitere beratende Institutionen, wie beispielsweise dem BBSR, der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). 
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Das Bündnis bezahlbarerer Wohnraum wurde zur zentralen Dialogplattform der Wohnungs- und Baupolitik in 
der 20. Legislaturperiode. Über 40 Fachveranstaltungen mit reger Beteiligung verdeutlichen die partizipative Ge
staltung. Der Ausgangspunkt des Arbeitsprozesses war ein umfassendes Maßnahmenpaket für eine Bau-, Inves
titions- und Innovationsoffensive, welches alle Mitglieder zu Beginn erarbeitet haben. Dieses Paket umfasste fünf 
Themenfelder, vom klimagerechten und ressourcenschonenden Wohnungsbau über die Begrenzung der Baukos
ten, bodenpolitische Maßnahmen, Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung bis hin zu investiven Impulsen 
und öffentlicher Förderung. Aufbauend auf dem Bündnis-Maßnahmenkatalog hat die Bundesregierung im Sep
tember 2023 Maßnahmen für zusätzliche Investitionen in den Bau von bezahlbarem und klimagerechtem Wohn
raum und zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft vorgestellt. Auch der im No
vember 2023 beschlossene „Bund-Länder-Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ 
greift Impulse aus dem Bündnis auf und befördert, dass in Deutschland wieder schneller Wohnungen gebaut wer
den können.  
Dem BMWSB ist es mit der beratenden Leistung des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum gelungen, entscheidende 
Weichen in der Bau- und Wohnungspolitik zu stellen. Gezielte Anreize für private wie öffentliche Investoren 
sowie Maßnahmen zur Beschleunigung von Verfahrensprozessen werden mittel- bis langfristig wirken und das 
Bauen und Wohnen in Deutschland sozialer, innovativer und klimafreundlicher machen. 

A.3.2 Für den sozialen Zusammenhalt – Neue Wege für ein bezahlbares und klimafreundli
ches Zuhause  

A.3.2.1 Sozialer Wohnungsbau und Junges Wohnen 
Die soziale Wohnraumförderung hat in Deutschland eine unentbehrliche Versorgungsfunktion für einkommens
schwächere Haushalte und für Menschen, die sich nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen 
können und auf Unterstützung angewiesen sind (u. a. Familien, ältere Personen, Zugewanderte, Alleinerziehende, 
Studierende und Auszubildende, Menschen mit Behinderungen und weitere Gruppen mit besonderen Zugangs
schwierigkeiten). Die soziale Wohnraumförderung stellt eine wichtige Säule der sozialstaatlichen Verantwor
tungsübernahme im Bereich der Wohnraumversorgung dar. 
Allerdings ist der soziale Wohnungsbau als bezahlbares Marktsegment jahrzehntelang vernachlässigt worden. 
Der Sozialwohnungsbestand hat sich von über 3 Millionen Wohnungen Anfang der 90er-Jahre auf aktuell gut 1 
Millionen Wohnungen verringert. 
Im Bereich der sozialen Wohnraumförderung war die ausschließliche Gesetzgebungs- und Finanzierungskompe
tenz mit der Föderalismusreform I auf die Länder übergegangen. Auf der Grundlage des 2019 eingeführten Arti
kels 104d Grundgesetz stellt der Bund den Ländern seit dem Jahr 2020 wieder zweckgebundene Finanzhilfen zur 
Verfügung für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände)   
In den Programmjahren 2020 und 2021 standen je 1 Milliarde Euro Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau 
zur Verfügung. Im Programmjahr 2022 standen 2 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau bereit, davon 
1 Milliarde Euro für den klimagerechten sozialen Wohnungsbau. Im Programmjahr 2023 standen insgesamt 
2,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung; davon erstmals 500 Millionen Euro für das 
Junge Wohnen. Im Programmjahr 2024 stehen für den sozialen Wohnungsbau insgesamt 3,15 Milliarden Euro 
zur Verfügung; davon nochmals 500 Millionen Euro für das Junge Wohnen. Im Programmjahr 2025 wurden die 
Bundesmittel erneut erhöht auf insgesamt 3,5 Milliarden Euro, wovon auch wieder 500 Millionen Euro für das 
Junge Wohnen vorgesehen sind. Nach Konsultation des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages wurde 
für 2025 eine überplanmäßige Ausgabe und überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung bewilligt, sodass für 
die Umsetzung das Inkrafttreten des Bundeshaushalts 2025 nicht abgewartet werden muss.  
Die Finanzhilfen des Bundes für den sozialen Wohnungsbaus zeigen bereits jetzt Wirkung: Trotz gestiegener 
Bau- und Finanzierungskosten und sinkender Baugenehmigungen wurden im Kalenderjahr 2024 von den Ländern 
insgesamt rund 62.000 Wohneinheiten im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gefördert. Das entspricht einem 
Anstieg von rund 25 Prozent gegenüber 2023 und rund 51 Prozent gegenüber 2022. Der deutliche Anstieg der 
Förderbewilligungen im Jahr 2024 konnte in allen diesen Fördersegmenten beobachtet werden: 
− Neubau von Sozialmietwohnungen: + 16 Prozent gegenüber 2023 auf rund 27.000 Mietwohnungen 

(+ 19 Prozent gegenüber 2022)  
− Erwerb von Belegungsbindungen: + 49 Prozent gegenüber 2023 auf rund 7.300 Wohnungen  
− (+ 128 Prozent gegenüber 2022) 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 67 –  Drucksache 21/2170 

− Selbstgenutztes Wohneigentum: + 35 Prozent gegenüber 2023 auf rd. 11.600 Wohneinheiten (+ 61 Prozent 
gegenüber 2022) 

Bei Wohnheimplätzen für Studierende/Azubis betrug der Anstieg sogar 112 Prozent gegenüber auf rund 8.900 
Wohnheimplätze (+ 399 Prozent gegenüber 2022). Das ist ein Erfolg für die Wohnraumversorgung dieser Ziel
gruppen und zeigt die Wichtigkeit des in 2023 neu aufgelegten Sonderprogramms Junges Wohnen. 
Im Zeitraum 2020 bis 2024 wurden bundesweit insgesamt knapp 243.000 Wohneinheiten gefördert, darunter gut 
117.000 Neubau-Mietwohnungen. Für weitere Details zu den Förderergebnissen im Zeitraum 2020 bis 2024 wird 
auf die nachfolgende Tabelle verwiesen. 

Tabelle 6:  Förderergebnisse sozialer Wohnungsbau; Kalenderjahre 2020 bis 2024 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Wohnungen insgesamt 45.033 44.880 41.066 49.591 61.887 

davon Mietwohnungen insgesamt 31.069 30.661 31.594 36.051 40.924 

davon Neubau 23.069 21.582 22.602 23.115 26.796 

davon Modernisierung 4.920 5.894 5.806 8.045 6.860 

davon Erwerb von Belegungsbindungen 3.080 3.185 3.186 4.891 7.268 

davon selbstgenutztes Wohneigentum insgesamt 11.013 9.377 7.181 8.611 11.597 

davon Neubau 1.908 1.639 1.488 1.264 2.140 

davon Erwerb bestehenden Wohnraums und 
dessen Modernisierung 3.129 2.282 2.422 4.099 5.232 

davon Modernisierung bestehenden 
Wohneigentums 5.976 5.456 3.271 3.248 4.225 

davon Wohnheimplätze für Studierende und 
Auszubildende 2.222 4.046 1.776 4.176 8.864 

davon Sonstiges (einschließlich Wohnheimplätze 
für andere Zielgruppen) 729 796 515 753 502 

Datenbasis: Angaben der Länder 

Der soziale Wohnungsbau ist damit zum Stabilitätsanker für die Bau- und Immobilienwirtschaft geworden und 
etabliert sich wieder als attraktives Marktsegment für breite Investorengruppen. Die Rentabilität wird auch 
dadurch unterstützt, dass die Fördermittel des sozialen Wohnungsbaus mit anderen Förderprogrammen von Bund 
und Ländern kombiniert werden können. Bund und Länder haben damit in der 20. Legislaturperiode entschei
dende Weichen für den schrittweisen Wiederaufbau des Bestandes an Sozialmietwohnungen gestellt. 
Seitdem der Bund den Ländern wieder Finanzhilfen für den sozialen Wohnungsbau gewährt, konnte   der jährliche 
Rückgang an Sozialmietwohnungen bereits abgeschwächt werden. Der Sozialmietwohnungsbestand lag zum 
31.12.2024 bei rund 1,05 Millionen Wohnungen und hat damit im Vergleich zum Jahr 2023 um rund 20.600 
Wohneinheiten abgenommen. Demnach konnte der Rückgang des Sozialmietwohnungsbestands gegenüber den 
Jahren vor 2020 deutlich abgebremst werden. Im Jahr 2024 ist es darüber hinaus in sieben Ländern zu einem 
Anstieg beim Bestand an Sozialmietwohnungen gekommen. 

A.3.2.2 Genossenschaftliches Wohnen 
Die Bundesregierung schätzt das Engagement von gemeinwohlorientierten Agierenden auf dem deutschen Woh
nungsmarkt sehr. So sind beispielsweise Wohnungsgenossenschaften eine wichtige Säule und bieten langfristi
gen, sicheren und bezahlbaren Wohnraum sowie Schutz vor Verdrängung. Dabei beschreiten Wohnungsgenos
senschaften oft innovative Wege bei der Wohnraumschaffung/-nutzung und sprechen Menschen in allen Lebens
phasen an - Familien ebenso wie Senioren. Wohnungsgenossenschaften können den Zusammenhalt stärken und 
die Lebensqualität steigern. Lokale genossenschaftliche Initiativen und das Engagement vieler Bürgerinnen und 
Bürger tragen zum sozialen Miteinander bei. Darum unterstützt die Bundesregierung das Engagement von Woh
nungsgenossenschaften mit der Bundesförderung genossenschaftlichen Wohnens. 
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Die Bundesregierung unterstützt Mitglieder von Genossenschaften seit Oktober 2022 mit einer Förderung zum 
Erwerb von Genossenschaftsanteilen durch die „Förderung genossenschaftlichen Wohnens“ (KfW 134). Die För
derung mit Zinsverbilligung und Tilgungszuschuss erfolgt sowohl bei Neugründung als auch bei der Beteiligung 
an einer bestehenden Wohnungsgenossenschaft und wirkt im Neubau und im Bestand.  
Die Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum setzt seit Oktober 2022 
spürbare Anreize besonders zur Neugründung von Wohnungsgenossenschaften, hebt Potenziale für Bestandser
weiterungen (Neubau und Nachverdichtung) sowie für Bau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Auch 
die Attraktivität des Förderprogramms wurde mehrmals erhöht und bietet derzeit für alle Laufzeiten einen höchst 
attraktiven Zinssatz von maximal 1 Prozent. Über 80 Prozent der bisherigen Bewilligungen wurden für Neubau 
gewährt. 
Es zeigt sich, dass dort, wo engagierte Beratungsstrukturen für die Gründung von Genossenschaften zur Verfü
gung stehen, die Förderung stärker abgerufen wird als in anderen Regionen.  

Tabelle 7:  Informationen zu den Ergebnissen genossenschaftlichen Wohnens  

 Anzahl Zusagen Kreditvolumen in Mio. Euro 

Gesamt 2022 63 3,7 

Gesamt 2023 426 28,1 

Gesamt 2024 346 25,3 

Gesamt  835 57,1 

A.3.2.3 Mitarbeiterwohnen 
Die Wohnungsfrage ist zu einer zentralen Frage für den Wirtschaftsstandort Deutschland geworden. Vielerorts 
erschwert der Mangel an bezahlbarem Wohnraum die zügige Einstellung von Beschäftigten, insbesondere von 
Auszubildenden, dual Studierenden und Fachkräften aus dem In- und Ausland. Die Gewinnung und Bindung von 
Beschäftigten hängt immer mehr auch von der Wohnraumversorgung ab.  
Beim Mitarbeiterwohnen werden zwei akute Probleme – Wohnraummangel und Fachkräftemangel – zusammen
geführt und mit einem für Arbeitgebende und Arbeitnehmende positiven Ergebnis gelöst. Deshalb unterstützt das 
BMWSB Arbeitgebende aktiv mit unterschiedlichen Maßnahmen und setzt das Thema wieder auf die politische 
Tagesordnung.  
Mehrere bereits bestehende Förderprogramme können für das Mitarbeiterwohnen genutzt werden. Neben den 
Länderprogrammen der sozialen Wohnraumförderung sind auch Steuerbegünstigungen im Rahmen der verbillig
ten Überlassung von Mitarbeiterwohnungen zu nennen sowie verschiedene Programme der Kreditanstalt für Wie
deraufbau – KfW, etwa zur energetischen Sanierung, zum barrierefreien Umbau oder zur Gründung von Wohn
genossenschaften. 

A.3.2.4 Wohngeld Plus-Reform und Dynamisierung 
Die Bundesregierung hat mit der Wohngeld-Plus-Reform die Höhe und die Reichweite des Wohngeldes deutlich 
erhöht. Neben der Einführung einer dauerhaften Heizkostenkomponente und einer Klimakomponente im Wohn
geld wurde durch die Anpassung der Wohngeldformel auch das allgemeine Leistungsniveau deutlich erhöht. Die 
Zahl der wohngeldbeziehenden Haushalte ist damit erheblich gestiegen. Mit der Dynamisierung im Wohngeld 
erfolgt alle zwei Jahre eine Anpassung an die allgemeine Mieten- und Inflationsentwicklung. Dadurch wird die 
Entlastungswirkung des Wohngeldes auf dem Niveau der Reform 2023 dauerhaft erhalten. Auf die einzelnen 
Bestandteile der Reform wird im Detail in Kapitel C.4.3 eingegangen. 

A.3.2.5 Wohneigentumsförderung 
A.3.2.5.1 Wohneigentum für Familien (WEF) 
Seit Juni 2023 unterstützt das Programm „Wohneigentum für Familien“ gezielt Familien mit niedrigen und mitt
leren Einkommen, die Wohneigentum im Neubau erwerben möchten. Für Familien mit mindestens einem min
derjährigen Kind im Haushalt bietet das Programm attraktive, zinsverbilligte Kredite über die KfW. Dabei liegt 
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A.3.2.11 Verbilligte Abgabe von entbehrlichen Liegenschaften 
Der Bund schafft im Rahmen seiner Liegenschaftspolitik Anreize zur Entwicklung von Bauland durch die Kom
munen. Die Möglichkeiten zur verbilligten Abgabe von entbehrlichen Liegenschaften durch die BImA wurde mit 
dem zum 1. Januar 2024 rückwirkend in Kraft getretenen Bundeshaushalt 2024 fortentwickelt. Die bislang bis 
Ende 2024 befristete Möglichkeit zur vergünstigten Abgabe bundeseigener Grundstücke für öffentliche Aufgaben 
sowie für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus wurde um weitere fünf Jahre bis Ende 2029 verlängert. Aufgrund 
der konjunkturellen Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt und der gestiegenen Baukosten wurde dabei der 
Verbilligungsbetrag spürbar um 40 Prozent auf 35.000 Euro pro geschaffener Sozialwohnung angehoben und 
zusätzlich das Verbilligungsvolumen für sonstige öffentliche Zwecke um 10 Millionen Euro pro Jahr erhöht, auf 
insgesamt 175 Millionen Euro für den erweiterten Verbilligungszeitraum bis Ende 2029. Mit einem zusätzlichen 
Haushaltsvermerk wurde zudem die Möglichkeit geschaffen, bei der Bestellung von Erbbaurechten an für öffent
liche Zwecke, z. B. für den sozialen Wohnungsbau genutzten Flächen einen verbilligten Erbbauzins zu gewähren. 
Die entsprechend angepasste Verbilligungsrichtlinie der BImA (VerbR 2024) ist auf der Website der BImA ver
öffentlicht. Der Bund schafft damit Entwicklungsanreize und leistet so einen wichtigen Beitrag gegen den Mangel 
an bezahlbarem Bauland, der gerade in angespannten Wohnungsmärkten der Flaschenhals für Investitionen in 
neue Immobilien und zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum ist. 

A.3.3 Für mehr Fortschritt – Schnelles und klimagerechtes Bauen, Planen und Genehmigen  
A.3.3.1 Klimaschutzprogramm 2023 
A.3.3.1.1 Novellierungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)  
Im Bereich des Gebäudeenergierechts hat die Bundesregierung in der 20. Legislaturperiode mehrere Änderungen 
im Interesse des Klimaschutzes vorgenommen. Durch Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde 
zum 1. Januar 2023 der bisher geltende Neubaustandard im Hinblick auf den Jahres-Primärenergiebedarf ange
hoben, indem der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf von bisher 75 Prozent des Referenzgebäudes auf nunmehr 
55 Prozent reduziert wurde. Dies fördert vor allem klimafreundliche Heizungstechnologien. Die Anforderungen 
an den baulichen Wärmeschutz wurden nicht verschärft. 
In einer weiteren Novelle wurden die Vorgaben zum erneuerbaren Heizen verschärft. Die derzeit noch bestehen
den Bestimmungen des Gebäudeenergiegesetzes zu den Anforderungen an Heizungsanlagen regeln die Pflichten 
beim Einbau von Heizungen sowohl in neue als auch in bestehende Gebäude, also die Pflicht, Heizungen mit 
einem Mindestanteil (65 Prozent) erneuerbarer Energien zu betreiben. Die Pflicht greift seit dem 1. Januar 2024 
bei zu errichtenden Gebäuden in Neubaugebieten. Bei bestehenden Gebäuden und Neubauten, die in Baulücken 
errichtet werden, soll die Pflicht nach gegenwärtigem Stand des Gesetzes in Abhängigkeit von der Größe der 
jeweiligen Gemeinde grundsätzlich ab dem 1. Juli 2026 (in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern) bzw. ab 
dem 1. Juli 2028 (in Städten mit 100.000 Einwohnern oder weniger) greifen.  
Aufgrund der Festlegungen des Koalitionsvertrages, die auch die Vorgaben zum erneuerbaren Heizen betreffen, 
ist das GEG in dieser Legislaturperiode zu novellieren. 

A.3.3.1.2 Wärmeplanungsgesetz (WPG) 
Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten, zeitgleich mit den Änderungen des 
Gebäudeenergiegesetzes GEG (Verweis Kapitel A.3.3.1.1).  
Kernbestandteil des WPG ist eine Verpflichtung der Länder, sicherzustellen, dass flächendeckend für ihr Hoheits
gebiet Wärmepläne aufgestellt werden. Dies geschieht in der Regel durch die Kommunen. Für Gemeindegebiete 
mit mehr als 100.000 Einwohnern ist diese Verpflichtung bis spätestens zum Ablauf des 30. Juni 2026 umzuset
zen, für Gebiete mit weniger Einwohnern bis spätestens zum Ablauf des 30. Juni 2028.  
Mit der kommunalen Wärmeplanung soll Orientierung über die zukünftige Wärmeversorgung für alle Beteiligten 
geschaffen werden und in den Kommunen eine räumlich konkretisierte Strategie entwickelt werden, wie die De
karbonisierung der Wärmeversorgung entsprechend der Rahmenbedingungen vor Ort umgesetzt werden kann.  
Neben der Wärmeplanungspflicht legt das WPG zudem das Ziel fest, bis zum Jahr 2030 die Hälfte der leitungs
gebundenen Wärme klimaneutral zu erzeugen. Hiermit korrespondiert die gesetzliche Vorgabe an die Betreiber 
von Wärmenetzen, Wärmenetze ab dem 1. Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent und ab dem 
1. Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder aus 
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Tabelle 8:  Förderzahlen BEG insgesamt 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2024 

 
BEG WG BEG NWG 

BEG EM 
Neubau** Sanierung Neubau** Sanierung 

Anzahl Zusagen 145.316 71.314 9.644 4.301 1.780.643 

Zusagevolumen in Mio. Euro* 30.599 22.001 13.404 6.628 32.483 

Anzahl geförderte Wohneinheiten 534.810 285.483   3.538.668 

* Summe aus Kreditvolumen und Investitionszuschüssen (unbereinigt) 
**  Neubaumaßnahmen wurden bis Ende Februar 2023 im Rahmen der BEG gefördert (ab März 2023 KFN; siehe A.3.3.1.4).  

Auch die Energieberatung für Wohngebäude wird von der Bundesregierung gefördert. Niedrigschwellige Bera
tungsangebote der Verbraucherzentralen sind aufgrund der Förderung kostengünstig bzw. kostenfrei zu haben. 
Weitergehende Energieberatung wird durch die Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude (EBW) 
zu 50 Prozent bezuschusst, mit maximal 650 Euro für Ein- und Zweifamilienhäuser bzw. 850 Euro für Häuser ab 
drei Wohneinheiten. Daneben informiert die Bundesregierung auf energiewechsel.de über die Details des Förder
programms und die Potenziale energetischer Sanierungsmaßnahmen. 

A.3.3.1.4 Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) 
Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) ist das zentrale Programm der Bundesregierung für den 
Ausbau und die Dekarbonisierung der Wärmenetze. Über das Programm wird seit September 2022 der Neubau 
von Wärmenetzen mit mindestens 75-prozentiger Wärmeeinspeisung aus erneuerbaren Energien und unvermeid
barer Abwärme sowie der Ausbau und die Dekarbonisierung bestehender Wärmenetze gefördert. Antragsberech
tigt sind Unternehmen mit und ohne kommunale Beteiligung, Kommunen, kommunale Eigenbetriebe, kommu
nale Zweckverbände, eingetragene Genossenschaften und eingetragene Vereine.  
Das Programm gliedert sich gemäß der Förderrichtlinie in drei, grundsätzlich aufeinander aufbauende Module 
sowie die Möglichkeit einer Betriebskostenförderung. Letztere wird in der Förderpraxis des BAFA als „Modul 
4“ bezeichnet und nachfolgend entsprechend dargestellt. Gefördert werden im Wege der Anteilsfinanzierung:  
− Modul 1: Transformationspläne und Machbarkeitsstudien mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten; 
− Modul 2: Investitionen in den Neubau von Wärmenetzen, die zu mindestens 75 Prozent aus erneuerbaren 

Energien und Abwärme gespeist werden, sowie in die Transformation von Bestandsnetzen zur vollständigen 
Dekarbonisierung bis 2045 mit bis zu 40 Prozent der förderfähigen Kosten; 

− Modul 3: Schnell umsetzbare Einzelmaßnahmen wie beispielsweise Rohrleitungen, Wärmespeicher oder 
Wärmeerzeuger;  

− Modul 4: Für Großwärmepumpen und Solarthermie ist auch eine Betriebskostenförderung möglich, um die 
Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu fossiler Wärmegestehung herzustellen, die alleine im Wege der Investi
tionskostenförderung nicht erreicht wird. 

Die Zuschussförderung über die BEW führt bei der leitungsgebundenen Wärmeversorgung zu einer Senkung der 
unternehmensbezogenen Investitionskosten für die Dekarbonisierung und trägt damit, insbesondere auch im Miet
wohnungsbestand, mittelbar zu sozialverträglichen Verbraucherpreisen in der Fernwärmeversorgung bei.  
Die Finanzierung der BEW erfolgte im Berichtszeitraum aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF). Im 
November wurde die BEW 2023 nachträglich in den Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) aufgenom
men.   
Durch den modularen Aufbau (erst Planungs-, dann Investitionskostenförderung) und die langen Genehmigungs- 
und Umsetzungszeiträume für Infrastrukturinvestitionen ist das Programm noch im Hochlauf.  
Förderzahlen insgesamt 1. September 2022 bis 31. Dezember 2024: 
− Anzahl Anträge: 2887 
− Anzahl Zusagen: 2118  
− Umfang Bewilligungen: 2.122.017.637 Euro 













Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 81 –  Drucksache 21/2170 

A.3.3.4 Fachkräftesicherung 
Die Fachkräftebasis zu sichern und zu erweitern, ist entscheidend für die Umsetzung der Wohnungsbauziele und 
die erfolgreiche Transformation hin zu einem klimaneutralen Gebäudebestand. Es müssen angesichts der vielen 
Bauaufgaben Fachkräfte gehalten sowie neue Fachkräfte gewonnen und ausgebildet werden.  Die Bundesregie
rung hat vor diesem Hintergrund ihre branchenübergreifende Fachkräftestrategie weiterentwickelt. Diese zielt auf 
die Hebung in- und ausländischer Potenziale ab. 
Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung wurde auf den Weg gebracht, dessen Regelungen 
sind im Juni 2024 abschließend in Kraft getreten. Damit sollen Fachkräfte aus Drittstaaten schneller in Deutsch
land arbeiten können. Teil der Weiterentwicklung des modernisierten Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist die 
Anpassung der damit verbundenen Verordnungen, wie z. B. die Entfristung der Westbalkanregelung.  
Insbesondere die angepasste Westbalkanregelung ist für die Bauwirtschaft von Bedeutung, da sie hierüber viele 
Arbeitskräfte aus den entsprechenden Staaten gewinnt. Arbeitskräfte aus diesen Staaten können damit zur Be
schäftigung nach Deutschland einreisen, ohne eine berufliche Qualifikation nachweisen zu müssen. Die Westbal
kanregelung war bisher auf 25.000 Personen je Kalenderjahr begrenzt und bis Ende 2023 befristet. Sie ist nun 
entfristet und das Kontingent wurde auf 50.000 Personen je Kalenderjahr erhöht.  
Damit die inländischen Potenziale zur Fachkräftesicherung besser gehoben werden können, hat zudem der Bun
destag im Juli 2023 das Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen. Mit dem Gesetz werden die Möglichkeiten 
zur Förderung der beruflichen und arbeitsmarktorientierten Aus- und Weiterbildung vor dem Hintergrund der 
Transformation der Arbeitswelt erweitert und ergänzt. Darüber hinaus wurde die Verordnung über die Berufsaus
bildung in der Bauwirtschaft u. a. mit Blick auf die Neuausrichtung der Berufsbilder überarbeitet, sie soll zum 
1. August 2026 in Kraft treten. 

A.3.4 Für gutes und soziales Leben in Stadt und Land – Förderung zukunftsfähiger Städte 
und Kommunen 

A.3.4.1 Stärkung der nationalen, europäischen und internationalen Stadtentwicklungspolitik 
A.3.4.1.1 Nationale Stadtentwicklungspolitik 
Für die nachhaltige, gemeinwohlorientierte Entwicklung der Städte und Gemeinden sind ein effizienter Umgang 
mit den vorhandenen Flächenressourcen und die Reduzierung von Belastungen für Umwelt und Klima zentral. 
Entscheidend ist auch ein ausgewogenes Nebeneinander der Nutzungen, wie z. B. Handel, Gewerbe, Handwerk, 
Industrie und Gastronomie, Wohnen, Bildung, Kultur sowie öffentliche Einrichtungen (stadt-)verträglich zu ge
stalten, den Verkehr konfliktarm weiterzuentwickeln sowie den öffentlichen Raum zu qualifizieren. 
Die Gemeinschaftsinitiative Nationale Stadtentwicklungspolitik ist seit 2007 die Impulsgeberin für diese inte
grierte Stadtentwicklung in Deutschland mit der die Sicherung der Lebensqualität für unsere und vor allem die 
der nachfolgenden Generationen gesichert werden soll. Die Nationale Stadtentwicklungspolitik zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen ist dabei Austausch- und Wissensplattform für wichtige städtebauliche Zielsetzungen, 
um in den Kommunen neue Ideen und Kooperationen auf dem Weg zu einer resilienten Stadtstruktur anzustoßen. 
Die Bausteine der Nationalen Stadtentwicklungspolitik  
− „Gute Praxis“: Weiterentwicklung von Förderung, Gesetzgebung und Forschung zur Stadtentwicklung 
− „Projektreihe für Stadt und Urbanität“: Förderung von Projekten zur Erprobung von innovativen, partner

schaftlichen und übertragbaren Ideen in Städten.  
− „Plattform“: Jährliche Bundeskongresse, Hochschultage, Roundtables, Publikationen etc. als Kommunikati

onsplattform für Stadtentwicklung 
Die Nationale Stadtentwicklungspolitik hat damit auch die zentrale Brückenfunktion zur europäischen und inter
nationalen Stadtentwicklungspolitik des BMWSB.  

A.3.4.1.2 Europäische Stadtentwicklungspolitik 
Stadtentwicklungspolitik liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten; wie beim Thema Wohnen gibt es hier keine 
formale Zuständigkeit auf europäischer Ebene. Da es aber zahlreiche gemeinsame Herausforderungen gibt, wer
den im Rahmen einer informellen europäischen Zusammenarbeit unter der Federführung der jeweiligen EU-Rats
präsidentschaft in regelmäßigen Arbeitstreffen relevante Stadtentwicklungsthemen diskutiert und neue Schwer
punkte identifiziert. Ein zentrales Instrument hierbei ist die sog. europäische Städteagenda (Urban Agenda for the 













Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 87 –  Drucksache 21/2170 

Das BULEplus befasst sich beispielsweise mit den Themenkreisen Leerstand und Ortsinnenentwicklung sowie 
Mehrfunktionshäuser. Die bestehenden Forschungslücken im Bereich „Immobilienmärkte in ländlichen Räumen“ 
werden aktuell mit einem Forschungsauftrag zum Zensus 2022 angegangen. Wissenstransfer erfolgt u. a. über 
Broschüren und Online-Veröffentlichungen des BMLEH sowie über die im August 2025 freigeschaltete BU
LEplus-Homepage land-zukunft.de. 
Das nächste Zukunftsforum Ländliche Entwicklung (ZFLE) des BMLEH am 21. und 22. Januar 2026 wird ein 
Forum zur Diskussion und Vernetzung zum Themenbereich Flächennutzung und Gebäude bieten. Das ZFLE ist 
die größte und wichtigste Veranstaltung zu ländlichen Räumen in Deutschland und findet jährlich am Rande der 
Grünen Woche statt.  

A.3.4.5 Die „Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung“ des BMWSB 
Die im Januar 2025 veröffentlichte „Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung“ geht auf den im Jahr 2022 ver
abschiedeten Maßnahmenkatalog des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum zurück und wurde gemeinsam mit ver
schiedenen Bundesressorts sowie in einem breiten Dialogprozess mit den Mitgliedern des Bündnisses sowie den 
ostdeutschen Ländern, den Wohnungsverbänden, den Kommunen und Praktikern aus betroffenen Regionen erar
beitet.  
Ziel der Strategie ist es, Leerstand gerade in strukturschwachen und ländlichen Regionen abzubauen. Regionen 
mit hohem Leerstand sollen als Wohn- und Arbeitsorte wieder attraktiver werden, z. B. durch die Ansiedlung 
neuer Arbeitsplätze oder die Verbesserung der ÖPNV- und Internetanbindung. Dabei leistet die Leerstandsakti
vierung mit der Wiedernutzung von bereits vorhandenem Bestand anstatt eines Neubaus auch einen Beitrag zum 
Ressourcenschutz sowie zum Erreichen der Klimaschutzziele. Die „Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung" 
zeigt einen umfangreichen Instrumentenmix auf, mit dem das Potenzial leerstehender Wohnungen gehoben wer
den kann. Der integrierte und ressortübergreifende Ansatz der Handlungsstrategie geht dabei über rein bauliche 
Maßnahmen hinaus. Die Aktivierung leerstehender Gebäude unterstützt die Bundesregierung unter anderem mit 
bewährten Programmen, wie der Städtebauförderung und der Wohnungsbauförderung, und mit neuen Förderkon
zepten (z. B. „Jung kauft alt“). Mit der Online-Plattform „Potenzial Leerstand“ werden zahlreiche, mit der Leer
standsaktivierung in Verbindung stehende Informationen einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt.  

A.3.4.6 Die Baukulturellen Leitlinien des Bundes 
Am 13. November 2024 hat das Kabinett der BReg die Baukulturellen Leitlinien des Bundes „Gemeinsam Räume 
für gutes Zusammenleben gestalten“ auf der Grundlage der Erklärung von Davos „Eine hohe Baukultur für Eu
ropa" für das Planen und Bauen im eigenen Zuständigkeitsbereich beschlossen.  Die Leitlinien sind als Selbstver
pflichtung gedacht, um der Rolle des Bundes als größter öffentlicher Bauherr, als Vorbild und Förderer einer 
hohen Baukultur Ausdruck zu verleihen. Leitlinien beschreiben Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen für eine 
gut gestaltete klimaneutrale, klimaangepasste und gesunde gebaute Umwelt u.a. mit einem Fokus auf den Gebäu
debestand durch Erhalt und Umbau sowie Ressourcenschutz durch die zirkuläre Verwendung von Baustoffen.  
Als zentrale Ziele adressieren die acht Leitlinien den Klima-, Flächen- und Ressourcenschutz sowie nachhaltige 
Transformationsprozesse zur gebauten Umwelt, insbesondere durch Weiterentwicklung des baulichen Bestands, 
den Schutz des baukulturellen Erbes, die identitätsstiftende Wirkung von Baukultur in Stadt und Land und die 
Stärkung des Bewusstseins, des Wissens und von Kompetenzen für baukulturelle Prozesse. Neben Maßnahmen 
des Bundes werden Handlungsempfehlungen an öffentliche und private Bauherrinnen und Bauherren formuliert, 
um qualitätsvolle Planungsprozesse anzuregen, wie die Erarbeitung eigener Baukulturpolitiken. 

A.3.4.7 Förderprogramm „RegioStrat – Strategische Regionalentwicklung“ 
Viele aktuelle Herausforderungen unserer Zeit, wie u. a. die Aktivierung von Wohnbauflächen, können nicht mehr 
ausschließlich in einer einzelnen Stadt oder Gemeinde gelöst werden – oftmals sind regionale Lösungen entschei
dend. Das Förderprogramm "RegioStrat" setzt genau hier an: Es begleitet Regionen und Landkreise bei großen 
Veränderungsprozessen. 
Mit dem Programm stärkt das BMWSB die Regionen bei der Entwicklung strategischer Regionalentwicklungs
konzepte (sog. SREK‘s). Diese Konzepte setzen den Fokus auf zentrale, regionalspezifische Herausforderungen, 
halten die individuellen Entwicklungsziele einer Region fest und benennen Umsetzungsschritte. Der Bund fördert 
insgesamt 13 Regionen über einen Zeitraum von drei Jahren mit jeweils bis zu 450.000 Euro im gesamten Bun
desgebiet. Die Fördervorhaben setzen sich neben Themen wie der Energie- und Mobilitätswende, der 
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Klimaanpassung oder Auswirkungen großindustrieller Ansiedlungen auch mit der Schaffung von Wohnraum und 
der Innenentwicklung auf regionaler Ebene auseinander.  
Das Programm richtet sich an alle Regionen und Raumtypen – eine Förderung ist also nicht nur ländlichen oder 
strukturschwachen Räumen vorbehalten, sondern steht gleichermaßen auch strukturstarken Regionen zur Verfü
gung. 
Die Entwicklung regionaler Entwicklungskonzepte wird auch in anderen Programmen wie der Gemeinschafts
aufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) gefördert. 

A.3.5 Für Sicherheit in unsicheren Zeiten – Gezielte Entlastung in der Krise 
Die Bundesregierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine 
auf die Preissteigerungen insbesondere im Energiebereich abzumildern. Diese werden in Kapitel B.1.5 im Detail 
ausgeführt. 

A.3.6 Wohnungspolitik auf europäischer Ebene 
A.3.6.1 Einführung  
Wohnungspolitik (im engeren Sinne) konzentriert sich auf die quantitative und qualitative Bereitstellung von 
Wohnungsdienstleistungen; sie befasst sich mit der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit von Wohn
raum für unterschiedliche soziale Gruppen. Zwar unterscheidet sich die Wohnungspolitik in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (EU) erheblich – als Ergebnis eines jeweiligen historischen Entwicklungspfads, durch 
Unterschiede in der Nachfrage sowie in Folge nationaler regulativer und förderpolitischer Maßnahmen. Doch 
trotz heterogener Wohnungsmärkte sowie wohnungspolitischer Instrumente prägen die gleichen Herausforderun
gen die Wohnungspolitik in fast allen Mitgliedstaaten der EU, so etwa die notwendige Verbesserung der Energie
effizienz von Gebäuden, der anhaltende Trend zur Urbanisierung bei gleichzeitigen Preis- und Mietsteigerungen, 
die Gestaltung von Zuwanderung und demografischem Wandel, außerdem ein Mangel an Sozialwohnraum bzw. 
erschwinglichem Wohnraum. Weitere zunehmend verbreitete Probleme betreffen die Energiearmut von Haushal
ten sowie eine Zunahme von Wohnungs- und Obdachlosigkeit bei gleichzeitigem Mangel an Unterkünften für 
wohnungslose Menschen. 
Die EU verfügt über keine direkte Zuständigkeit für die Wohnungspolitik. Diverse EU-Regelungen haben jedoch 
einen erheblichen Einfluss auf das Wohnungswesen und die Wohnungspolitik in den Mitgliedstaaten – beispiels
weise die Europäische Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123/EG), die die freie Erbringung von Dienst
leistungen (zum Beispiel: Vermietung von Wohnraum zu touristischen Zwecken) zur Verwirklichung des Bin
nenmarktes regelt, die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD - 2024/1275/EU), Anti
diskriminierungsvorschriften (wie die Richtlinie 2000/43/EG) sowie die Vorschriften über staatliche Beihilfen 
(Artikel 107 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV). 
Es besteht ferner keine direkte finanzielle Förderung (EU-Finanzierung) von Wohnraum bzw. Wohnungsbau 
durch die EU. Allerdings gibt es Förderungen im Rahmen der Europäischen Strukturfonds (EU-Verordnung 
2021/1060), die indirekt für wohnungsbezogene Projekte verwendet werden können, wenn die Maßnahmen mit 
anderen in der Verordnung definierten Zielen verbunden sind. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und der Kohäsionsfonds (KF) ermöglichen die Förderung von „Energieeffizienz, intelligentem Ener
giemanagement und der Nutzung erneuerbarer Energien [...] im Wohnungssektor“ sowie die integrierte Stadtent
wicklung. Der Europäische Sozialfonds+ (ESF+) erlaubt die Finanzierung verschiedener Maßnahmen, die von 
der Beschäftigungsförderung bis hin zu Investitionen in die Bildung reichen und auch die soziale Eingliederung 
sowie die Armutsbekämpfung abdecken.33 
Der Umfang und die Verwendung von EU-Mitteln sind dabei nicht nur abhängig von den für den betreffenden 
Zeitraum festgelegten politischen Zielen, die mit den Strukturfonds verfolgt werden sollen, sondern auch von der 
– auf Grundlage ihres Wohlstands – zu ermittelnden Förderfähigkeit der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Regionen. So 

 
33 Mit dem ESF+ kofinanziert das BMWSB das Programm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ), ein Baustein der sozialen 

Stadtentwicklungspolitik. In der Förderperiode 2023-2026 werden in einer ersten Tranche 47 Projekte in Städten in ganz Deutschland 
gefördert. In der gesamten Förderperiode 2021 bis 2027 stehen aus dem ESF Plus über 94 Millionen Euro bereit, dazu kommen bis zu 
rund 97 Millionen Euro aus dem Haushalt des BMWSB. Ziele: Langzeitarbeitslose, gering Qualifizierte, Zugewanderte und Geflüchtete, 
junge Menschen und Menschen ab 55 Jahren dabei zu unterstützen, eine nachhaltige Beschäftigung aufzunehmen, ihnen damit Perspek
tiven zu geben und die Integration zu fördern; Stärkung der lokalen Ökonomien und der Nachbarschaften. 
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B. Mietenbericht 
B.1 Niveau, Struktur und Entwicklung der Mieten, der Nebenkosten und der Mietbelas

tung  
B.1.1 Mietenbegriffe 
Zum Begriff Miete gibt es je nach Fragestellungen unterschiedliche Abgrenzungen. Die Nettokaltmiete ist für 
eine vergleichende Marktbeobachtung besonders gut geeignet, da sie das reine Entgelt für die Gebrauchsüberlas
sung einer Wohnung darstellt. Die Bruttokaltmiete enthält zusätzlich zur Nettokaltmiete umlagefähige so ge
nannte kalte Nebenkosten, wie z. B. Grundsteuer, Hausmeisterdienste, Müllabfuhr und Straßenreinigung. Werden 
zusätzlich Energiekosten für Heizung und Warmwasser berücksichtigt, spricht man von der Bruttowarmmiete. 
Die Nebenkosten fallen regional unterschiedlich hoch aus. Die warmen Nebenkosten sind verbrauchsabhängig 
und unterscheiden sich je nach Heizverhalten der Mieterinnen und Mieter, aber auch witterungsbedingt von Jahr 
zu Jahr. 
Bei der Betrachtung der Mieten wird zwischen Bestandsmieten und Erst- und Wiedervermietungsmieten unter
schieden. Bei bestehenden Mietverträgen spricht man von Bestandsmieten. Hier erfolgt in der Regel eine maß
volle Anpassung der Wohnungsmieten. Bei neuen Mietverträgen, sei es durch Erstvermietung einer neuen Woh
nung (Erstbezug) oder Mieterwechsel (Wiedervermietung), ist der Einfluss aktueller Marktkonstellationen, etwa 
von Angebotsüberhängen oder Angebotsknappheiten, deutlicher. Diese Mieten werden als Erstvermietungsmie
ten und Wiedervermietungsmieten bezeichnet. Sie können bei vergleichbaren Mietobjekten von den Bestands
mieten deutlich abweichen. 
Zur Mietenstatistik gibt es verschiedene Datenquellen, die in unterschiedlicher Differenzierung und Aktualität 
vorliegen (siehe Anlage 1). Im Folgenden wird die für den jeweiligen Zweck am besten geeignete Datenquelle 
zugrunde gelegt. 

B.1.2 Niveau und Struktur der Mieten 
B.1.2.1 Niveau und Struktur der Bestandsmieten (Zensus) 
Die durchschnittliche Nettokaltmiete in bestehenden Mietverträgen belief sich nach Ergebnissen des Zensus 2022 
zum Erhebungsstichtag 15.05.2022 bundesweit auf 7,28 Euro/m² und Monat34.  
Unter Zugrundelegung des Mietenindex der Verbraucherpreisstatistik ergibt sich für das Jahr 2024 eine fortge
schriebene Bestandsmiete von 7,62 Euro/m² und Monat. Auf Grundlage des Verbraucherpreisindex und der Ne
benkostenangaben des Mikrozensus 2022 lassen sich kalte und warme Betriebskosten für das Bundesgebiet fort
schreiben. Nach diesen Berechnungen ergeben sich für das Jahr 2024 kalte Betriebskosten von durchschnittlich 
1,41 Euro/m² und Monat und warme Betriebskosten von durchschnittlich 1,33 Euro/m² und Monat (siehe auch 
Kapitel 114B.1.4). Daraus resultieren eine Bruttokaltmiete von 9,03 Euro/m² und Monat sowie eine Bruttowarm
miete von 10,36 Euro/m² und Monat. 
Auf eine 70 Quadratmeter große Mietwohnung umgerechnet ergibt sich somit für das Jahr 2024 eine mittlere 
fortgeschriebene monatliche Nettokaltmiete von 533 Euro. Die durchschnittliche Bruttokaltmiete liegt bei 
632 Euro je Monat, die durchschnittliche Bruttowarmmieten bei 725 Euro je Monat. 
Der Anteil der kalten Betriebskosten (13,6 Prozent) und der warmen Nebenkosten (12,8 Prozent) an der Warm
miete beläuft sich im Jahr 2024 auf 26,4 Prozent. Die Nettokaltmiete macht 73,6 Prozent der Warmmiete aus. Je 
nach Gebäudetyp, Heizungsart, technischem Standard der Heizungsanlage, Grad der Wärmedämmung, individu
ellem Heizverhalten und Witterungsverlauf können die warmen Nebenkosten im Einzelfall stark variieren. 
Zum Erhebungsstichtag des Zensus 2022 zahlten zwei Drittel der Mieterhaushalte weniger als 8 Euro/m² nettokalt 
im Monat für ihre Mietwohnung (s. Anlage 2). Knapp 4 Prozent der Mieterhaushalte wohnt mietfrei. In West
deutschland lebten 62 Prozent der Mieterhaushalte in Wohnungen für unter 8 Euro/m², in Ostdeutschland (inkl. 
Berlin) 81 Prozent. In den westlichen Bundesländern zahlten 11 Prozent der Mieterhaushalte mehr als 11 Euro/m², 
in den östlichen Bundesländern gut 4 Prozent. 

 
34 Abweichungen zu früher veröffentlichten Mikrozensus-Ergebnissen (2022: 7,40 Euro/m²) sind auf unterschiedliche Erhebungsverfahren 

der verschiedenen Datenquellen zurückzuführen. Mit dem hier verwendeten Zensus 2022 wurden als Vollerhebung erstmals durch die 
Statistischen Ämter des Bundes und der Länder alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Mietwohnungen nach den Bestandsmieten 
befragt. Nebenkosten wurden im Zensus nicht abgefragt (s. Kapitel B.1.4). 
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Die Bestandsmieten unterscheiden sich regional und nach der Gemeindegröße deutlich: In Großstädten mit mehr 
als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mussten Mieterhaushalte nach den Ergebnissen des Zensus zum 
Erhebungsstichtag im Jahr 2022 durchschnittlich 8,08 Euro/m² für ihre Nettokaltmiete entrichten, deutlich mehr 
als in Mittelstädten (6,82 Euro/m²) und größeren Kleinstädten (6,62 Euro/m²). In kleinen Kleinstädten und Orten 
mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern lag die Bestandsmiete bei 6,18 Euro/m², in Landgemeinden 
im Mittel bei 5,88 Euro/m². Der Anteil an Mietwohnungen mit einer monatlichen Nettokaltmiete von unter 
8 Euro/m² nimmt in der bundesweiten Betrachtung bei Kommunen mit abnehmender Einwohnerzahl zu. In Groß
städten lag dieser Anteil 2022 bei 61 Prozent, in Mittelstädten bei 76 Prozent. In den Landgemeinden wurden 
2022 für 86 Prozent der bewohnten Mietwohnungen Bestandsmieten von unter 8 Euro/m² gezahlt. Bundesweit 
lag der Anteil bei 70 Prozent35.  
Die Miethöhe unterscheidet sich weiterhin nach bestimmten Wohnungs- und Gebäudemerkmalen. Diese sind zum 
Beispiel die Größe der Wohnung, das Einzugsjahr und die Größe des Haushaltes. Auch das Baujahr hat Einfluss 
auf die durchschnittlichen Miethöhen, wobei der Verlauf mit zunehmendem Baualter nicht linear ist. In West
deutschland sind im Mittel die Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern der Baujahresklasse 1949 bis 1978 mit 
durchschnittlich 7,52 Euro/m² am günstigsten (siehe Tabelle 9). In Ostdeutschland sind im Mittel die günstigsten 
Wohnungen in der Baujahresklasse 1979 bis 1990 zu finden. Hin zu den jeweils älteren und jüngeren Baujahren 
steigen die Bestandsmieten an. Die mit Abstand höchsten Durchschnittsmieten zeigen sich bei den jungen Bau
jahren ab 2011. Neben diesen Gebäudemerkmalen haben die Wohnlage und die lokale Wohnungsmarktsituation 
einen großen Einfluss auf das Mietniveau. 

Tabelle 9:  Nettokaltmieten in Mehrfamilienhäusern nach Baujahren 2022 

 
1948 

und früher 1949-1978 1979-1990 1991-2000 2001-2010 2011 
und später 

Bestandsmieten in Euro/m² nettokalt 

Deutschland 7,28 7,21 6,89 7,62 8,83 10,62 

Westdeutschland 7,75 7,52 7,71 7,85 8,98 10,62 

Ostdeutschland 6,62 5,97 5,53 6,84 7,85 10,64 

Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarkbeobachtung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Zensus 2022. 

Daneben bestimmt das Einkommen des Haushaltes die Mietzahlungsfähigkeit und die Wahl der Wohnung. Häufig 
bestehen zwischen den Merkmalen weitere gegenseitige Zusammenhänge, so bspw. zwischen Haushalts- und 
Wohnungsgröße oder zwischen Einkommen und Größe des Haushaltes, so dass strukturelle Unterschiede in der 
Miethöhe häufig aus mehreren, gleichzeitig wirkenden Aspekten erklärbar sind, die sich gegenseitig verstärken 
können.  
Die Bandbreite der Bestandsmieten in den kreisfreien Städten und Landkreisen ist groß. In vielen ländlichen 
Kreisen Ostdeutschlands sowie in strukturschwachen peripher gelegenen Kreisen Westdeutschlands lagen die 
durchschnittlichen Nettokaltmieten in bestehenden Mietverhältnissen 2022 unter 5,50 Euro/m² (siehe Abbildung 
31). Vor allem in den westlichen Bundesländern ist in vielen Stadtregionen ein Stadt-Umland-Gefälle der Be
standsmieten zu erkennen. Die höchsten durchschnittlichen Bestandsmieten mit über 8,50 Euro/m² zeigen sich in 
den größten Städten (außer Berlin), einzelnen kleineren Großstädten, im Umland von München, Stuttgart, Frank
furt, Hamburg sowie in der Bodenseeregion.  

 
35 Berechnungen ohne mietfrei überlassene Wohnungen. 
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Abbildung 31:  Bestandsmieten in Kreisen 2022 

 

Die Karte in Abbildung 32 veranschaulicht die regionalen Unterschiede der Verteilung der Bestandsmieten nach 
Miethöhen innerhalb der Kreise. Sie zeigt die Anteile der Mietwohnungen und -häuser mit Nettokaltmieten von 
mindestens 8 Euro/m². Auf entspannten Wohnungsmärkten sind die Anteile dieser Wohnungen niedrig. Die kreis
freien Städte und Landkreise mit einem Anteil von über 30 Prozent höherer Bestandsmieten sind häufig von an
gespannten Marktsituationen geprägt. Sie befinden sich in den boomenden Ballungsräumen und deren angren
zendem Umland. Die höchsten Anteile von über 50 Prozent zeigen sich in den größten Städten (außer Berlin), in 
einigen Umlandkreisen, in Oberbayern sowie am Bodensee.  
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Abbildung 32:  Verbreitung von Bestandsmieten ab 8 Euro/m² in Kreisen 2022 

 
B.1.2.2 Niveau und Struktur der Internet-Angebotsmieten 
Neben den Analysen der Mietenstrukturen in bestehenden Mietverhältnissen ist der Blick auf das aktuelle Markt
geschehen von großer Bedeutung. Dazu dienen über im Internet veröffentlichte Wohnungsannoncen erfasste 
Wohnungsangebote bei Mieterwechseln (Wiedervermietungen) oder bei der Vermarktung von neu gebauten 
Wohnungen (Erstvermietungen).  
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handelt es sich vielfach um sanierte Altbauwohnungen, häufig aus der Gründerzeit, in zentralen Lagen, für die 
eine hohe Nachfrage bei einkommensstarken Haushalten besteht. 

Tabelle 10:  Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen nach Stadt- und Gemeindetypen und 
Baujahren 2024 

Baujahr bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1999 ab 2000 Neubau 

Stadt- und Gemeindetypen Internet-Angebotsmiete nettokalt in Euro/m²  

Großstädte 12,56 11,51 11,34 13,92 16,01 

Mittelstädte 9,75 9,32 9,52 10,89 13,04 

Kleinstädte 9,05 8,82 9,06 10,44 12,10 

Landgemeinden 8,59 8,41 8,62 9,96 11,79 

Deutschland 11,32 10,39 10,22 12,51 14,42 

 

Baujahr bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1999 ab 2000 Neubau 

Stadt- und Gemeindetypen Angebotsmiete nettokalt in Euro/m² 

Großstädte 11,94 10,90 10,78 13,36 15,40 

Mittelstädte 9,10 8,91 9,11 10,48 12,24 

Kleinstädte 8,72 8,47 8,64 9,96 11,74 

Landgemeinden 8,36 8,15 8,15 9,43 11,03 

Deutschland 10,77 9,85 9,76 12,01 13,79 

Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen mit 40 bis 100 m² Wohnfläche, mittlere 
Wohnungsausstattung, mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten von 
Immobilienplattformen und Zeitungen. 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Neben dem Alter des Gebäudes haben weitere Eigenschaften der Immobilien wie bspw. Lage, Größe, Ausstattung 
sowie die lokale oder regionale Nachfrage einen großen Einfluss auf die Höhe der Mieten inserierter Wohnungen. 
Abbildung 34 verdeutlicht den mietpreisbildenden Einfluss von Wohnlagen auf das Niveau der Internet-Ange
botsmieten im Bestand und Neubau. In allen Stadttypen nehmen die durchschnittlichen Internet-Angebotsmieten 
von den einfachen zu den guten Wohnlagen zu. Die Internet-Wiedervermietungsmieten spannen sich von den 
guten Wohnlagen in den Großstädten im Jahr 2024 mit gut 12,80 Euro/m² bis hin zu den einfachen Wohnlagen in 
Landgemeinden mit gut 8 Euro/m² auf. Die Internet-Erstvermietungsmieten sind in den jeweiligen Stadttypen und 
Wohnlagen höher – von durchschnittlich gut 16,50 Euro/m² bis knapp 11,50 Euro/m². 
Die relativen Abweichungen zwischen den einfachen und den guten Wohnlagen sind in den Großstädten im Be
stand (gute Wohnlagen 15 Prozent teurer als einfache Wohnlagen) höher als die Abweichungen im Neubau 
(+8 Prozent). In den Großstädten wurden Wohnungen in guten Wohnlagen bei Erstvermietungen inserierter Woh
nungen im Schnitt rund 1,30 Euro/m² teurer angeboten als in einfachen Wohnlagen. Das entspricht bei einer 70-
Quadratmeter-Wohnung einem durchschnittlichen monatlichen Unterschied von gut 90 Euro nettokalt. Im Be
stand belief sich die Differenz auf 1,78 Euro/m² (125 Euro bei 70 Quadratmetern). In den Kleinstädten bewegte 
sich der Unterschied im Neubau bei 0,79 Euro/m² (55 Euro je Wohnung), im Bestand bei 0,66 Euro/m² (46 Euro 
je Wohnung). 
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Abbildung 34:  Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen im Bestand und im Neubau nach 
Stadt- und Gemeindetypen und Wohnlagen 2024 

 

Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Die Niveaus von Wiedervermietungsmieten sind ebenso wie Immobilienpreise von vielfältigen Einflüssen ge
prägt. Dabei hat die Siedlungsstruktur eine hohe Relevanz bei der Mietpreisbildung. Anhand der siedlungsstruk
turellen Kreistypen des BBSR lassen sich deutliche Niveauunterschiede von den Großstädten über die städtischen 
Kreise bis hin zu ländlichen Kreisen ablesen (Tabelle 11). Die höhere Arbeitsmarktzentralität, die vielfältige Inf
rastrukturausstattung, hohe Dichten, große Wohnungsnachfrage und Nutzungskonkurrenzen sorgen in den größe
ren Städten für entsprechend höhere Bauland- und Immobilienpreise, welche sich in den Internet-Angebotsmieten 
niederschlagen. So heben sich die Internet-Angebotsmieten der großen kreisfreien Großstädte (mindestens 
500.000 Einwohnerinnen und Einwohner) im Mietenniveau deutlich von den weiteren kreisfreien Städten und 
den Landkreisen ab. 2023 betrug die Internet-Durchschnittsmiete inserierter Wohnungen der großen Großstädte 
bei Wiedervermietungen 13,43 Euro/m². 2024 hat sich dieser Wert nochmals spürbar auf 14,43 Euro/m² erhöht. 
In den weiteren kreisfreien Großstädten ebenso wie in den städtischen Kreisen lag das mittlere Niveau der Inter
net-Wiedervermietungsmieten 2024 gut 4 Euro/m² darunter (siehe Tabelle 11). In ländlichen Kreisen wurden 
Wohnungen verbreitet günstig für durchschnittlich 8,50 bzw. 8,32 Euro/m² angeboten.  
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Tabelle 11:  Internet-Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen nach 
siedlungsstrukturellen Kreistypen 2022 bis 2024 

differenzierte siedlungsstrukturelle Kreistypen 
2022 2023 2024 

Internet-Wiedervermietungsmiete nettokalt in Euro/m²  

große kreisfreie Großstädte 12,23 13,43 14,43 

kleine und mittlere kreisfreie Großstädte 9,13 9,59 10,00 

städtische Kreise 9,26 9,64 10,15 

ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen 7,62 8,05 8,50 

dünn besiedelte ländliche Kreise 7,34 7,85 8,32 

Deutschland 9,66 10,30 10,92 

Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen bei Wiedervermietung im Gebäudebestand (ohne Neubau) 
mit 40 bis 100 m² Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten 
Wohnungsinseraten von Immobilienplattformen und Zeitungen. 
Große kreisfreie Großstädte: mindestens 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Eng verknüpft mit dem mietpreisbildenden Einfluss der Siedlungsstruktur sind die unterschiedlichen Marktkons
tellationen in den regionalen Teilräumen. Viele Regionen waren in den letzten Jahren von Wohnungsmarktan
spannungen geprägt. Binnen- und Außenwanderungsgewinne sorgten in Wachstumsregionen für Wohnungseng
pässe. Strukturschwache und periphere ländliche Regionen zeigen hingegen eine deutliche geringere Wohnungs
nachfrage bei einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung. BBSR-Prognosen zur Bevölkerungs- und Haus
haltsentwicklung lassen dort eine weitere Zunahme von Wohnungsleerständen erwarten. 
Entsprechend der Bandbreite an Wohnungsmarktkonstellationen spannen sich auch die durchschnittlichen Inter
net-Wiedervermietungsmieten in den kreisfreien Städten und Landkreisen weit auf – von 5,50 Euro/m² im Jahr 
2024 im Vogtlandkreis bis zu 21,17 Euro/m² nettokalt in der Stadt München (siehe Abbildung 35). Die bayerische 
Landeshauptstadt ist damit bei den Internet-Angebotsmieten die mit Abstand teuerste Stadt in Deutschland. Es 
folgen die Städte Berlin (16,64 Euro/m²), Frankfurt am Main (15,69), Stuttgart (15,33 Euro/m²) und Hamburg 
(14,35). Die teuersten Landkreise liegen allesamt im Umland von München und erreichen durchschnittliche In
ternet-Wiedervermietungsmieten von 14,20 Euro/m² (Landkreis Freising) bis 18,08 Euro/m² (Landkreis Mün
chen). Diese Region ist durchgehend hochpreisig beim Angebot inserierter Mietwohnungen und somit eine be
sondere Herausforderung für die Bezahlbarkeit des Wohnens. Weitere großräumige teure Regionen sind Stuttgart 
und der Rhein-Main-Raum (s. Abbildung 35). In anderen Regionen wie Düsseldorf/Köln/Bonn oder Hamburg 
reichen die hohen Mieten nur bis in das engere Umland. Dort schließen sich in räumlicher Nähe ländliche Räume 
mit deutlich niedrigeren Internet-Angebotsmieten an. 
Die niedrigsten Internet-Angebotsmieten werden in peripher gelegenen, dünn besiedelten und ländlich geprägten 
Landkreisen erzielt. Die günstigsten Landkreise neben dem Vogtlandkreis waren 2024 die Landkreise Erzgebirgs
kreis, Görlitz und Greiz mit durchschnittlichen Internet-Wiedervermietungsmieten von unter 5,80 Euro/m². Die 
günstigsten kreisfreien Städte waren Chemnitz (5,80 Euro/m²) und Gera (6,20 Euro/m²). 
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Abbildung 35:  Internet-
Wiedervermietungsmieten 
inserierter Wohnungen in 
Kreisen 2024 insgesamt 

 

Abbildung 36:  Internet-
Wiedervermietungsmieten 
inserierter Wohnungen in 
Kreisen 2024 im unteren 
Mietdrittel 

 
 

Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Die Verteilung der Internet-Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen im für die jeweilige Region güns
tigen Wohnungssegment verdeutlicht nochmals die ausgeprägten Niveauunterschiede in den Teilräumen Deutsch
lands. Angenommen wird bei dieser Darstellung das untere Mietendrittel der über Zeitungen und Immobilien
plattformen inserierten Wohnungen. Günstige Wohnungen sind allerdings bei dieser Datenquelle untererfasst, da 
bspw. große Wohnungsunternehmen oder Makler weitere Vertriebswege nutzen, so dass deren Wohnungsange
bote nicht über die gängigen Medien verfügbar und somit auswertbar sind (siehe Kasten Hinweise zum Niveau 
der Internet-Angebotsmieten in Kapitel B.1.2.2 und die nachfolgenden Vergleiche mit GdW-Vermietungsmieten).  
Das heißt, mit den dargestellten Angebotsdaten aus Wohnungsinseraten kann nur ein Teil der angebotenen Woh
nungen abgebildet werden. Es sind die Wohnungen, auf die Wohnungssuchende stoßen, wenn sie im Internet nach 
einer Mietwohnung suchen. Wohnungsunternehmen nutzen teilweise aber auch noch weitere Vertriebswege wie 
Interessen- und Wartelisten, Internetangebote der Unternehmen oder der Kommunen. Teilweise werden Wohnun
gen auch „unter der Hand“ über Freunde oder Bekannte vermittelt.  
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Ein wesentliches Merkmal des sozialen Wohnungsbaus ist die Festlegung von Mietpreis- und Belegungsbindun
gen für Mietwohnungen. Für die Ausgestaltung der Mietpreis- und Belegungsbindungen sind die Bundesländer 
zuständig. Die Mietpreisbindung wird für einen bestimmten Zeitraum festgeschrieben und führt zu einer Miete, 
die langfristig auf einem bezahlbaren Niveau liegt. Nach Angaben der Länder wurden für nahezu alle geförderten 
Neubau-Mietwohnungen in den Jahren 2023 und 2024 eine Bindungslänge von 20 oder mehr Jahren vereinbart. 
Bei rund 80 Prozent sogar eine Bindungslänge von 30 oder mehr Jahren. 
Bundesweite repräsentative Statistiken über die Mieten im geförderten Wohnungsbau gibt es nicht, da die Ge
setzgebungskompetenz für den sozialen Wohnungsbau bei den Bundesländern liegt. Die Bundesländer gestalten 
die Förderbestimmungen flexibel und setzen die Mittel entsprechend dem jeweiligen Bedarf ein. Dies hat dazu 
geführt, dass die Förderregelungen in Bezug auf das Einkommen der begünstigten Haushalte und die Mieten der 
geförderten Wohnungen in den Bundesländern differenzierter geworden sind. Da sich die Mieten der geförderten 
Wohnungen in erster Linie aus den zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Förderbestimmungen und den Bau- 
und Finanzierungskosten ergeben, gibt es sowohl innerhalb des Sozialwohnungsbestandes als auch im Vergleich 
zu den Mieten frei finanzierter Wohnungen erhebliche Mietunterschiede. 
Die BBSR-Kommunalbefragung zeigt für das Jahr 2021, dass die kommunalen Wohnungsanbieter geförderten 
Wohnraum mit 5,50 Euro/m² nettokalt anbieten, was gegenüber der Zensus-Bestandsmiete von 7,28 Euro/m² (Mai 
2022) deutlich niedriger liegt (siehe Kapitel A.2.2.2). 
Eine weitere BBSR-Erhebung bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen (Datenerhebung 2021) zeigt ebenfalls, 
dass eine relativ große Varianz der förderrechtlichen Vorgaben zur Miethöhe besteht. Hinsichtlich des gebunde
nen Wohnungsbestandes zeigt sich auch hier eine deutliche Differenz zum Niveau der freifinanzierten Wohnein
heiten. Die Differenzen zwischen freifinanzierten und gebundenen Wohnungen bewegen sich je nach Unterneh
mensgrößenklasse zwischen 1,33 Euro/m² und 1,56 Euro/m² (Bestandsmiete), im Durchschnitt etwa 1,35 Euro/m². 
Im Neubau sind die Mietunterschiede noch größer und betragen im Durchschnitt 4,88 Euro/m². Bei Wiederver
mietung im Bestand liegen die Mietunterschiede bei gut 2,50 Euro/m² (vgl. Tabelle 12). 

Tabelle 12:  Miethöheunterschiede zwischen freifinanzierten und gebundenen Wohnungen 
in Euro/m² 

  Mittlere Nettokaltmiete 
im Gesamtbestand 

Mittlere Nettokaltmiete 
bei erstmalig vermieteten 

Neubau-WE 

Mittlere Nettokaltmiete 
bei wiedervermieteter WE 

Freifinanzierte WE 7,12 12,16 8,58 

Gebundene WE 5,77 7,28 6,05 

Quelle: BBSR-Befragung der privatwirtschaftlichen Unternehmen 2021 

Aus den Förderrichtlinien der Länder geht darüber hinaus die Höhe der Anfangsmieten (nettokalt) hervor, zu 
denen Sozialmietwohnungen vermietet werden dürfen. Diese Anfangsmieten sind dabei, aufgrund der Förderun
gen durch bspw. zinsverbilligte Darlehen und/ oder Zuschüsse deutlich geringer als vergleichbare freifinanzierte 
Mietwohnungen.  
Grundsätzlich werden die Anfangsmieten in den Förderrichtlinien der Länder in absoluter Höhe angegeben. Zwei 
Länder (Baden-Württemberg, Hessen) wenden im Gegensatz dazu ein Modell an, das eine prozentuale Reduzie
rung der ortsüblichen Vergleichsmiete um 20 bis 25 Prozent (Hessen) bzw. 20 bis 40 Prozent (Baden-Württem
berg) vorsieht. 
Darüber hinaus gibt es in allen Ländern nicht „die eine“ Anfangsmiete im sozialen Wohnungsbau. Die Anfangs
mieten können variieren und sind abhängig bspw. von der Region, in der sich die Wohnung befindet. So dürfen 
oftmals in Metropolen höhere Anfangsmieten verlangt werden. Grund dafür sind die oftmals höheren Baukosten 
in diesen Regionen.  
In den meisten Ländern ist die Höhe der Anfangsmiete aber insbesondere abhängig von dem zugrundeliegenden 
Fördermodell. So bestehen in allen Ländern für den Neubau von Mietwohnungen Fördermodelle für die niedrigs
ten Einkommensgruppen. Hierbei gelten Anfangsmieten, die unterhalb von gut 7 Euro/m² liegen. In den meisten 
Ländern, wie bspw. in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bewegen sich die Anfangsmieten für die niedrigsten 
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Einkommensgruppen zwischen rund 6 Euro/m² und rund 6,50 Euro/m². In Bayern, Rheinland-Pfalz und Thürin
gen sind sogar, in Abhängigkeit von der Region bzw. Gemeinde, in der sich die Wohnung befindet, geringere 
Anfangsmieten möglich. Diese Wohnungen richten sich also eindeutig an Haushalte mit niedrigen Einkommen. 
Vermieterinnen und Vermieter entsprechender Wohnungen dürfen diese nur an Haushalte vermieten, die über 
einen entsprechenden Wohnberechtigungsschein verfügen. 
Ergänzend dazu bieten einige Länder mittlerweile Fördermodelle an, um neben Haushalten mit niedrigen Ein
kommen auch solche mit mittleren Einkommen zu adressieren, die aber immer noch Schwierigkeiten haben, sich 
am freien Markt angemessen mit Wohnraum zu versorgen. Dabei können Anfangsmieten für neugebaute Sozial
mietwohnungen bspw. bis zu 11,50 Euro/m² in Berlin, 12 Euro/m² in Brandenburg (Berliner Umland) oder sogar 
12,25 Euro/m² in Hamburg betragen. Im Gegenzug ist in diesen Fördermodellen die Förderhöhe geringer und die 
Einkommensgrenzen der berechtigten Haushalte höher.  
Der Bauherr bekommt bei der Wahl von Fördermodellen mit „höheren“ Anfangsmieten wiederrum weniger För
derung. Teilweise gewähren die Länder bei solchen Fördermodellen ausschließlich zinsverbilligte Darlehen, wo
bei in Fördermodellen mit niedrigeren Anfangsmieten auch noch zusätzliche Zuschüsse gewährt werden. So hat 
sich die Förderlandschaft in den letzten Jahren auch mit Blick auf die Berücksichtigung verschiedener Einkom
mensverhältnisse stark ausdifferenziert, um auch diejenigen Haushalte zu erreichen, die trotz mittleren Einkom
mens Schwierigkeiten haben, sich am Markt angemessen mit Wohnraum zu versorgen. 
Es zeigt sich damit, wie stark sich die soziale Wohnraumförderung in den Ländern mit Blick auf die Einkom
mensverhältnisse der Haushalte mittlerweile ausdifferenziert hat. Die Anfangsmieten für geförderte Wohnungen 
sind dabei deutlich niedriger als Mieten für vergleichbare Wohnungen auf dem freifinanzierten Markt und bewe
gen sich in der Regel unterhalb von rund 9 Euro/m², größtenteils in einer Spanne zwischen rund 6 Euro und rund 
6,50 Euro/m².   

B.1.3 Entwicklung der Mieten 
B.1.3.1 Entwicklung der Bestandsmieten (Nettokaltmietenindex und Mikrozensus) 
Das Statistische Bundesamt berechnet im Rahmen des Verbraucherpreisindex monatlich den Mietenindex, der im 
Wesentlichen die Veränderungsraten der Mieten in bestehenden Mietverhältnissen widerspiegelt. Für den Be
richtszeitraum 2022 bis 2024 zeigt der Mietenindex der tatsächlichen Nettokaltmieten einen durchschnittlichen 
jährlichen Anstieg von 2,0 Prozent. Während die Steigerungsrate im Jahr 2022 noch 1,8 Prozent betrug, stieg sie 
im Jahr 2023 auf 2,1 Prozent und im Jahr 2024 auf 2,2 Prozent an (siehe Tabelle 13). Im Vergleich dazu liegt die 
Inflationsrate im Berichtszeitraum 2022 bis 2024 bei durchschnittlich 5,0 Prozent pro Jahr, was auf die hohe 
Inflationsrate in den Jahren 2022 und 2023 zurückzuführen ist. Insbesondere aufgrund der hohen Energiepreise 
erreichte die Inflationsrate im Jahr 2022 einen Jahresdurchschnitt von 6,9 Prozent, im Jahr darauf 5,9 Prozent. 
2024 ist die Inflationsrate auf 2,2 Prozent zurückgegangen. 
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Tabelle 13:  Entwicklung der tatsächlichen Nettokaltmieten und der Verbraucherpreise in 
Deutschland 2019 bis 2024 

Jahr 

Mietenindex (nettokalt) Verbraucherpreisindex 

Index 2020=100 Veränderung zum 
Vorjahr in Prozent Index 2020=100 Veränderung zum 

Vorjahr in Prozent 

2019 98,6 1,4 99,5 1,4 

2020 100,0 1,4 100,0 0,5 

2021 101,4 1,4 103,1 3,1 

2022 103,2 1,8 110,2 6,9 

2023 105,4 2,1 116,7 5,9 

2024 107,7 2,2 119,3 2,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2020 

Regional sind die Mieten in den kreisfreien Großstädten im Berichtzeitraum 2022 bis 2024 mit durchschnittlich 
jährlich 1,8 Prozent leicht geringer gestiegen als in den städtischen Kreisen und den ländlichen Kreisen mit Ver
dichtungsansätzen (durchschnittlich 2,0 Prozent bzw. 2,1 Prozent pro Jahr im Zeitraum 2022 bis 2024). In den 
dünn besiedelten ländlichen Kreisen sind die Mieten im Verbraucherpreisindex um durchschnittlich jährlich 2,0 
Prozent gestiegen (vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14:  Entwicklung der tatsächlichen Nettokaltmieten nach siedlungsstrukturellen 
Kreistypen 2020 bis 2024 

Jahr 
kreisfreie Großstädte städtische Kreise ländliche Kreise 

mit Verdichtungsansätzen 
dünn besiedelte 
ländliche Kreise 

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 

2020 1,4 1,5 1,7 1,2 

2021 1,3 1,2 1,3 1,1 

2022 1,7 1,8 1,6 1,1 

2023 1,7 2,2 2,1 2,3 

2024 2,0 2,0 2,0 2,9 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2020 

B.1.3.2 Entwicklung der Internet-Angebotsmieten 
Der Anstieg der Wiedervermietungsmieten im Internet inserierter Wohnungen hat nach einer merklichen Ver
langsamung bis 2020 ab 2021 wieder stärker zugelegt. 2020 wurden bestehende Wohnungen im Durchschnitt 
2,7 Prozent teurer angeboten als im Vorjahr. 2022 hat sich die Steigerungsrate der Internet-Wiedervermietungs
mieten auf 4 Prozent erhöht und lag 2023 bei 6,7 Prozent. 2024 erhöhten sich die durchschnittlichen inserierten 
Internet-Angebotsmieten um 5,9 Prozent.  
Die Unterscheidung der Internet-Mietenentwicklungen zwischen Wiedervermietungen und Erstvermietungen 
nach Stadt- und Gemeindetypen zeigen im Zeitraum 2023 bis 2024 deutliche Unterschiede auf. Bei den Internet-
Wiedervermietungsmieten haben die Großstädte mit 6,3 Prozent am stärksten zugelegt, gefolgt von den Mittel
städten mit 5 Prozent (siehe Abbildung 39). Kleinstädte und Landgemeinden lagen bei 4,4 bzw. 3,4 Prozent Stei
gerung. Die Zuwächse bei den im Internet angebotenen Neubaumieten zeigen ein heterogenes Bild. In den Groß
städten und den Kleinstädten lagen sie mit 4,9 bzw. 2,5 Prozent unter den Steigerungsraten der Wiedervermie
tungsangebote im Internet. In den Mittelstädten und den Landgemeinden waren die Raten mit 6,5 bzw. 6,0 Prozent 
höher. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Steigerungsraten der Neubauangebote deutlich verringert. Die 
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hohe Nachfrage auf angespannten Wohnungsmärkten und die Kostensteigerungen im Neubau machen sich aber 
weiterhin beim Niveau der inserierten Erstvermietungsmieten bemerkbar. 

Abbildung 39:  Jährliche Entwicklung der Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen im 
Bestand und Neubau nach Stadt- und Gemeindetypen 2023 bis 2024 

 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Die Verringerung der Steigerungsraten ist im Jahr 2024 in allen Baualtersklassen zu erkennen. Beim Neubau 
erfolgte mit 4,6 Prozentpunkten von 9,1 auf 4,5 Prozent der stärkste Rückgang der inserierten Neuvermietungs
mieten, gefolgt von den jungen Bestandswohnungen ab Baujahr 2000 mit einem Rückgang von 6,9 auf 4,2 Prozent 
(siehe Tabelle 15). Die weiteren Baualtersklassen bewegten sich bei durchschnittlichen Steigerungsraten von 4,7 
bis 5,5 Prozent. 

Tabelle 15:  Entwicklung der Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen  
nach Baujahren 2022 bis 2024 

Baujahr bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1999 ab 2000 Neubau 

Jahr jährliche Entwicklung in Prozent 

2022 4,2 3,2 3,5 5,0 8,2 

2023 5,8 6,6 5,3 6,9 9,1 

2024 5,1 5,5 4,7 4,2 4,5 

2022 bis 2024 p. a. 5,4 6,1 5,0 5,5 6,8 

Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen mit 40 bis 100 m² Wohnfläche, mittlere 
Wohnungsausstattung, mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten Wohnungsinseraten von 
Immobilienplattformen und Zeitungen. 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 
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Tabelle 16:  Entwicklung von Internet-Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen nach 
siedlungsstrukturellen Kreistypen 2022 bis 2024 

differenzierte siedlungsstrukturelle Kreistypen 

2024 2022 bis 2023 2023 bis 2024 

Internet-
Wiedervermietungsmiete 

nettokalt in Euro/m² 
Entwicklung zum Vorjahr in Prozent 

große kreisfreie Großstädte 14,43 9,9 7,4 

kleine und mittlere kreisfreie Großstädte 10,00 5,1 4,2 

städtische Kreise 10,15 4,1 5,3 

ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen 8,50 5,6 5,5 

dünn besiedelte ländliche Kreise 8,32 6,9 6,2 

Deutschland 10,92 6,7 5,9 

Anmerkungen: Angebotsmieten ohne Nebenkosten für unmöblierte Wohnungen bei Wiedervermietung im Gebäudebestand (ohne Neubau) 
mit 40 bis 100 m² Wohnfläche, mittlere Wohnungsausstattung, mittlere bis gute Wohnlage, basierend auf im Internet veröffentlichten 
Wohnungsinseraten von Immobilienplattformen und Zeitungen. 
Große kreisfreie Großstädte: mindestens 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Hinter der hohen durchschnittlichen Steigerungsrate der großen kreisfreien Großstädte mit mindestens 500.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern von 7,4 Prozent im Jahr 2024 bestehen deutliche Variationen in der Mietendy
namik der einzelnen Städte. Das resultiert aus den sehr unterschiedlichen lokalen und regionalen Wohnungs
marktsituationen, den Verhältnissen von Angebot und Nachfrage, deren Veränderungen und den Ausgangsni
veaus der Internet-Angebotsmieten. In Frankfurt am Main, Hamburg und Leipzig lag der Anstieg der Internet-
Angebotsmieten inserierter Mietwohnungen mit über 9 Prozent besonders hoch. Im Mittelfeld der größten Städte 
bewegten sich Köln, Düsseldorf, München und Dresden mit rund 6 Prozent Steigerungsrate. Moderatere Steige
rungen mit 3 bis unter 5 Prozent erfuhren die Großstädte Dortmund, Stuttgart und Duisburg. 
Die Abbildung 41 verdeutlicht mit den jährlichen Steigerungsraten der Internet-Wiedervermietungsmieten im 
Berichtszeitraum 2022 bis 2024 die große regionale Spannbreite der Mietendynamik. Deutliche Zuwächse der 
Internet-Wiedervermietungsmieten sind vor allem in Umlandkreisen und ländlichen Kreisen zu erkennen. Bei 
letztgenannten handelt es sich vielfach um ländliche Räume mit niedrigen Mietenniveaus oder um touristisch 
geprägte Räume.  
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Abbildung 41:  Jährliche Entwicklung der Internet-Wiedervermietungsmieten inserierter 
Wohnungen in Kreisen 2022 bis 2024 

 
Quelle: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, microm Wohnlagen 

Vergleich der Entwicklungen von inserierten Internet-Angebotsmieten und GdW-Neuvermietungsmieten  

Für die folgenden Vergleichsdarstellungen zwischen Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen und den 
GdW-Neuvermietungsmieten hat das BBSR die Selektion der eingehenden Wohnungen bei den Inseratsdaten für 
eine bessere Vergleichbarkeit mit den von den GdW-Unternehmen vermittelten Wohnungen nach folgenden Kri
terien erweitert: unmöblierte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 30 bis 130 m², mittlere Wohnungsausstat
tung, ohne Wohnlageneingrenzung. 
Der Vergleich der GdW-Vermietungsmieten mit den Internet-Angebotsmieten im Internet inserierter Wohnungen 
zeigt bei den durchschnittlichen Mietenniveaus deutliche Unterschiede (siehe Abbildung 42 und Kapitel B.1.2). 
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Nach Kreistypen differenziert liegen die prozentualen Steigerungen im Zeitraum 2. Halbjahr 2023 bis 2. Halbjahr 
2024 zwischen den beiden Mietquellen oft nicht so weit auseinander. Bei den Wiedervermietungsmieten waren 
die Steigerungsraten der GdW-Vermietungsmieten mit knapp 7 Prozent in den großen kreisfreien Großstädten am 
höchsten. Das entsprach einem Zuwachs von gut 60 Cent gegenüber knapp 80 Cent bei den Internet-Angebots
mieten. Mit +6 Prozent war das im Vergleich der Kreistypen bei den Inseratsdaten die höchste mittlere Steige
rungsrate. Bei den weiteren Kreistypen stiegen die Internetangebotsmieten bei Wiedervermietung im Mittel zwi
schen 3 und 5 Prozent, bei den GdW-Vermietungsmieten durchschnittlich zwischen 3 und gut 6,5 Prozent. 

Abbildung 42: GdW-Neuvermietungsmieten und Internet-Angebotsmieten inserierter Wohnungen 
nach siedlungsstrukturellen Kreistypen der Halbjahre 2022 bis 2024 

 
Anmerkungen: Berücksichtigung der Kreise, für die Mietdaten der GdW-Unternehmen vorliegen und dabei mindestens 20 Wohnungen mit 
Wiedervermietungen erfasst wurden. 
BBSR-Angebotsmieten inserierter Wohnungen für unmöblierte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 30 bis 130 m², mittlere 
Wohnungsausstattung, ohne Wohnlageneingrenzung. 
Große kreisfreie Großstädte: mindestens 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
Datenbasis: BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung, IDN ImmoDaten GmbH, GdW-Unternehmensbefragung 
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B.1.4 Niveau, Struktur und Entwicklung der Wohnnebenkosten 
Nebenkosten sind Betriebskosten, die durch die bestimmungsgemäße Nutzung eines Gebäudes, von Nebengebäu
den und Grundstücken sowie von Anlagen und Einrichtungen laufend anfallen. Dazu gehören u. a.: Wasser, Ab
wasser, Heizkosten oder Abfallentsorgung. Es wird zwischen „kalten Betriebskosten“ (alle Betriebskosten ohne 
Heizung und Warmwasser) und „warmen Betriebskosten“ (Kosten für Heizung und Warmwasser) unterschieden. 

B.1.4.1 Kalte Betriebskosten 
Die kalten Betriebskosten lagen im Jahr 2022 bei 1,30 Euro/m² (Mikrozensus 2022). Nach dem Verbraucherpreis
index (VPI) des Statistischen Bundesamtes stiegen die kalten Betriebskosten im Berichtszeitraum 2022 bis 2024 
durchschnittlich um 3,6 Prozent p. a. und damit stärker als die Nettokaltmieten (2,0 Prozent p. a.), aber weniger 
als die Verbraucherpreise insgesamt (5,0 Prozent p. a.). Dies zeigt, dass die kalten Betriebskosten im Berichts
zeitraum tendenziell etwas stärker als in den Jahren 2019 und 2020 gestiegen sind (siehe Tabelle 17). 
Überträgt man die Steigerungsraten des Verbraucherpreisindex für die kalten Betriebskosten auf das Ausgangs
jahr 2022, so ergeben sich für das Jahr 2024 kalte Betriebskosten von 1,41 Euro/m². Für eine typische 70 m² große 
Mietwohnung ergeben sich daraus durchschnittliche monatliche kalte Betriebskosten in Höhe von annähernd 
100 Euro. 

Tabelle 17:  Entwicklung der kalten Betriebskosten, insbesondere der kommunalen Gebühren 
2019 bis 2024 

Jahr 

Wohnnebenkosten 
darunter 

Wasserversorgung Abwasserentsorgung Müllabfuhr 

Index   
2020=100 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in Prozent 
Index   

2020=100 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in Prozent 
Index   

2020=100 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in Prozent 
Index   

2020=100 

Veränderung 
zum Vorjahr 

in Prozent 

2019 98,8 1,5 100,0 2,1% 99,7 0,9% 97,3 0,9% 

2020 100,0 1,2 100,0 0,0% 100,0 0,3% 100,0 2,8% 

2021 102,4 2,4 102,9 2,9% 101,3 1,3% 103,5 3,5% 

2022 104,8 2,3 105,2 2,2% 103,3 2,0% 106,1 2,5% 

2023 109,0 4,0 110,9 5,4% 106,6 3,2% 108,0 1,8% 

2024 113,9 4,5 116,7 5,2% 111,5 4,6% 112,7 4,4% 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex für Deutschland 

Die Gebühren für die Wasserversorgung weisen eine leicht überdurchschnittliche Preisentwicklung auf (durch
schnittlich 4,3 Prozent p.a. 2022 bis 2024), während die Gebühren für die Abwasserentsorgung (+3,2 Prozent 
durchschnittlich p. a.) und die Müllentsorgung (+2,9 Prozent durchschnittlich p.a.) etwas weniger stiegen. Alle 
drei Gebühren sind im Jahr 2024 deutlich stärker gestiegen als im langjährigen Mittel, bei der Wasserversorgung 
begann der stärkere Preisanstieg bereits in 2023. 
Eine genaue Aufschlüsselung der einzelnen Positionen der kalten Betriebskosten enthält der Betriebskostenspie
gel des Deutschen Mieterbundes, der für das Jahr 2023 vorliegt (siehe Tabelle 18). Rechnet man alle möglichen 
Betriebskostenarten zusammen, so ergeben sich für 2023 durchschnittliche kalte Betriebskosten von bis zu 
1,89  Euro/m2. Allerdings sind in vielen Mietverhältnissen nicht alle denkbaren Betriebskostenbestandteile ent
halten, etwa die Betriebskosten für einen Aufzug oder die Gartenpflege. Ohne Aufzug und Hauswart beispiels
weise beträgt die Summe der kalten Betriebskosten laut Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes 
1,50 Euro/m2. Das bedeutet, dass es gebäudebezogene Unterschiede gibt, die regional und lokal noch stärker va
riieren. So haben beispielsweise Mietwohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern deutlich niedrigere kalte Be
triebskosten als Wohnungen in größeren Gebäuden. Der Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes ori
entiert sich eher an den Betriebskosten städtischer Wohnungsmärkte und weniger an denen ländlicher Regionen. 
Dies erklärt auch, warum die Kennzahlen zu den kalten Betriebskosten aus der Mikrozensusbefragung 2022 mit 
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1,30 Euro/m2 insgesamt niedriger sind als die Werte aus dem Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes 
(s. o.). 

Tabelle 18:  Betriebskostenaufschlüsselung nach dem Betriebskostenspiegel des 
Deutschen Mieterbundes 2023 

 

Mittelwert in 
Euro je m2 

Öffentliche Lasten / Grundsteuer 0,17 

Wasser, Abwasser 0,26 

Schornsteinfeger 0,03 

Straßenreinigung 0,03 

Müllentsorgung 0,14 

Hauswartdienste 0,19 

Gartenpflege 0,14 

Hausreinigung 0,20 

Allgemeinstrom 0,06 

Versicherungen 0,28 

Kabel/Antenne 0,12 

Aufzug 0,20 

Sonstige Betriebskosten 0,07 

Summe 1,89 

Summe ohne Aufzug und Hauswart 1,50 

Mittlere Summe (Aufzug und Hauswart anteilig) 1,58 

Quelle: Deutscher Mieterbund 2024, Berechnungen BBSR 

B.1.4.2 Warme Betriebskosten 
Die warmen Betriebskosten belaufen sich für das Jahr 2024 (fortgeschriebene Angaben aus dem Mikrozensus 
2022) auf 1,33 Euro je m2. Die Preissteigerungen der Jahre 2022 und 2023 waren mit 33 Prozent bzw. 14 Prozent 
außergewöhnlich hoch und nur mit den Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die 
Ukraine und den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklärbar. Im Jahr 2024 setzte hingegen ein 
Rückgang der warmen Betriebskosten von 3,1 Prozent ein (vgl. Tabelle 19).36 Dämpfend in der Kostenentwick
lung war die Witterung der vergangenen Jahre mit zum Teil sehr milden Wintern. Bei einer typischen 70 Quad
ratmeter großen Mietwohnung ergeben sich für das Jahr 2024 warme Betriebskosten von 93 Euro je Monat. 
Die Höhe der warmen Nebenkosten kann von Haushalt zu Haushalt stark variieren. Die Kosten unterscheiden 
sich je nach Gebäudetyp, Heizungsart, technischem Standard der Heizungsanlage, Grad der Wärmedämmung, 
individuellem Heizverhalten, Preisentwicklung der verschiedenen Wärmeträger und Witterungsverhältnissen. 

 
36 Teilweise werden Preissteigerungen erst im Rahmen der Jahresabrechnung und damit zeitverzögert an die Mieterinnen und Mieter wei

tergegeben 
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Tabelle 19:  Entwicklung der warmen Nebenkosten 2019 bis 2024 

Jahr 
Warme Nebenkosten 

Index 2020=100 Veränderung zum Vorjahr in % 

2019 100,3 2,9 

2020 100,0 -0,3 

2021 102,6 2,6 

2022 136,1 32,7 

2023 155,1 14,0 

2024 150,3 -3,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex für Deutschland 

Mit den mit dem Verbraucherpreisindex fortgeschriebenen warmen Betriebskosten von 1,33 Euro/m² liegt der 
Anteil der warmen Betriebskosten an der Bruttowarmmiete im Jahr 2024 bei knapp 13 Prozent. Die Witterung 
der letzten Jahre mit zum Teil sehr milden Wintern hat sich dämpfend auf die Kostenentwicklung ausgewirkt. 
Dennoch hat die Preisentwicklung der einzelnen Energieträger (Weltmarktpreisentwicklung) einen starken Ein
fluss auf die warmen Nebenkosten der Jahre 2022 bis 2024.  
Die Preise für die einzelnen Energieträger haben sich im Berichtszeitraum 2022 bis 2024 in den einzelnen Jahren 
sehr unterschiedlich entwickelt. Im Jahr 2022 ist der Preis für leichtes Heizöl mit 110 Euro pro Hektoliter im 
Vergleich zu 2021 (60 Euro) stark gestiegen. Dies setzte sich jedoch 2023 nicht fort und der Preis fiel wieder auf 
ein Niveau von 87 Euro pro Hektoliter (bei Lieferung im Tankwagen an Haushalte). Im Jahr 2024 war der Preis 
für leichtes Heizöl dann mit 83 Euro pro Hektoliter noch einmal leicht rückläufig, was für die Haushalte eine 
Entlastung bedeutete. Insgesamt sind die Preise für Heizöl deutlich höher als im langfristigen Mittel.  
Der Verbraucherpreisindex für Heizöl, einschl. Betriebskosten wies im Berichtszeitraum eine in sich gegensätz
liche Entwicklung auf. Für das Jahr 2022 zeigt er eine starke Preissteigerung von 73 Prozent und für 2023 einen 
Rückgang um 6 Prozent. Im Jahr 2024 erfolgte ein nochmaliger Rückgang um knapp 9 Prozent. Im Berichtszeit
raum 2022 bis 2024 ist der Verbraucherpreisindex für Heizöl damit durchschnittlich um 14 Prozent p. a. gestiegen. 
Der Preis für Gas, einschl. Betriebskosten stieg im Berichtszeitraum von 2022 bis 2024 um durchschnittlich etwa 
22 Prozent pro Jahr, jedoch mit deutlich unterschiedlicher Entwicklung. Während der Gaspreis in den Jahren 2022 
und 2023 um rund 48 Prozent bzw. rund 26 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr stieg, verringerte sich der 
Gaspreis im Jahr 2024 um gut 2 Prozent. Im Berichtszeitraum sind somit höhere Heizkosten für Haushalte mit 
Gasheizungen festzustellen.  

B.1.5 Energiepreissteigerungen und Entlastungsmaßnahmen 
Zwischen 2020 und 2024 hat die Bundesregierung, vor dem Hintergrund stark steigender Energiekosten, zahlrei
che Maßnahmen ergriffen, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten sowie Arbeitsplätze zu sichern. Diese Preis
steigerungen waren hauptsächlich auf externe Faktoren zurückzuführen. Insbesondere die geopolitische Lage, vor 
allem Russlands Invasion der Ukraine im Jahr 2022, führte zu erheblichen Anstiegen der Gaspreise. Da Russland 
einer der Hauptlieferanten für Erdgas nach Europa war, führten Sanktionen und Unsicherheiten auf den Energie
märkten zu einer Angebotsverknappung und somit zu höheren Preisen. Zusätzlich trug die starke Abhängigkeit 
Deutschlands von fossilen Brennstoffen zur Erhöhung der Energiekosten bei. Die wirtschaftliche Erholung nach 
der COVID-19-Pandemie führte zudem zu einer erhöhten Energienachfrage, was die Preise weiter antrieb. Gleich
zeitig trug die allgemeine Inflation zur Erhöhung der Produktionskosten in der Energiewirtschaft bei, was sich 
ebenfalls auf die Verbraucherpreise auswirkte. 
Um die Bürgerinnen und Bürger angesichts der hohen Energiepreise zu unterstützen, beschloss die Bundesregie
rung 2022 mehrere Maßnahmenpakete. Die sogenannten Entlastungspakete 1 und 2 hatten ein Gesamtvolumen 
von 30 Milliarden Euro, während das Entlastungspaket 3 ein Volumen von 65 Milliarden Euro umfasste.  
Das erste Entlastungspaket beinhaltete insbesondere den Heizkostenzuschuss und die Abschaffung der EEG-Um
lage. 
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der stark gestiegenen Energiekosten in Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind. Es sollte helfen, Liquiditätslücken 
zu schließen, die durch höhere Vorauszahlungen an die Energieversorger bei gleichzeitig noch geringeren Ab
schlagszahlungen der Mieter entstanden waren und häufig zu finanziellen Engpässen führten. 
Das Programm bot Kredite zwischen 500.000 und 10 Millionen Euro an, wobei der Bund 80 Prozent des Kreditri
sikos übernahm. Damit wurde der Zugang zu Finanzierungen erleichtert. Die Kredite wurden in Kooperation mit 
den Landesförderinstituten und Banken bereitgestellt. Insbesondere sozial orientierte Wohnungsunternehmen, die 
in der Regel preiswerten Wohnraum anbieten, profitierten von diesem Programm. Dieses Angebot des Bundes, 
Risiken für die betroffenen Unternehmen zu übernehmen, diente dazu, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
der Wohnungsunternehmen zu stabilisieren und Vertrauen zu schaffen. Insbesondere größere Wohnungsunter
nehmen, die eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Wohnraum spielen, profitierten von dieser Maßnahme. 
Die Sicherung der Liquidität dieser Unternehmen war von besonderem gesamtwirtschaftlichem Interesse. Zur 
Absicherung der Kreditrisiken standen Bundesmittel in Höhe von bis zu 1,1 Milliarden Euro aus dem Wirtschafts
stabilisierungsfonds zur Verfügung. Das Programm wurde im November 2023 beendet.  
Eine weitere Maßnahme des dritten Entlastungspakets war die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf 
Gaslieferungen über das Erdgasnetz. Von Oktober 2022 bis Ende März 2024 wurde die Umsatzsteuer auf Gaslie
ferungen über das Erdgasnetz vorübergehend von 19 auf 7 Prozent reduziert, was zu einer direkten Senkung der 
Energiekosten führte. Während der parlamentarischen Beratungen wurde die Umsatzsteuersenkung auf die Lie
ferung von Wärme über ein Wärmenetz ausgeweitet. 
Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz (CO2KostAufG) trat am 1. Januar 2023 in Kraft und regelt die Aufteilung der 
Kohlendioxidkosten zwischen Vermietenden und Mietenden. Hintergrund dieser Regelung ist die mit dem Brenn
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 2021 eingeführte CO2-Bepreisung von fossilen Brennstoffen wie Öl und 
Gas, die Anreize zur Reduzierung von Emissionen schaffen soll. Zuvor konnten Vermietende diese Kosten voll
ständig auf die Mietenden umlegen, obwohl letztere keinen Einfluss auf den energetischen Zustand des Gebäudes 
hatten. 
Mit dem neuen Gesetz werden Vermietende nun an den Emissionskosten beteiligt, insbesondere bei energetisch 
schlecht ausgestatteten Gebäuden. Die Kostenverteilung basiert auf einem Zehn-Stufen-Modell, das sich nach den 
CO2-Emissionen des jeweiligen Gebäudes richtet: Je schlechter der energetische Zustand eines Hauses, desto 
höher ist der Anteil, den die Vermietenden an den CO2-Kosten tragen müssen. 
Für Nicht-Wohngebäude gibt es eine pauschale Aufteilung der CO2-Kosten im Verhältnis 50:50. Das Gesetz soll 
einerseits die Verantwortung der Vermietenden für klimafreundliche Gebäude stärken und andererseits Mietende 
weiterhin zu einem sparsamen Heizverhalten anregen. 

B.1.6 Niveau und Struktur der Mietbelastung 
In diesem Bericht werden die Mietbelastungsquoten auf der Grundlage der Daten des Mikrozensus 2022 darge
stellt.  Die Mietbelastungsquote beschreibt das Verhältnis der Mietausgaben bruttokalt zum Haushaltsnettoein
kommen. Das Nettoeinkommen umfasst das monatliche Einkommen aller Haushaltsmitglieder inklusive Sozial
leistungen abzüglich Steuern und Sozialabgaben.  
Im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche bruttokalte Mietbelastung 27,8 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens 
(siehe Anlage 3). Die durchschnittliche Mietbelastung (bruttokalt) betrug im letzten Berichtszeitpunkt 2018 
27,2 Prozent (Mikrozensus 2018). Damit ist die Mietbelastungsquote seit dem letzten Berichtszeitraum leicht ge
stiegen. 
Die Höhe der durchschnittlichen Mietbelastungsquote ist von den Einkommen und Mietpreisen abhängig. Bei den 
Mietpreisen hat die Größe der Wohnung einen hohen Einfluss. Bei den haushaltsbezogenen Merkmalen ist be
deutsam, dass es sich bei den Einkommen um Nettoeinkommen von Haushalten handelt, so dass nicht nur die 
Höhe der individuellen Einkommen, sondern auch die Zahl der Einkommensbeziehenden im Verhältnis zur Haus
haltsgröße ausschlaggebend ist. Wem zwei Einkommen zur Verfügung stehen, ist als Haushalt in der Regel deut
lich bessergestellt als Haushalte mit Alleinverdienenden. Auch die Präferenzen der Haushalte zum Beispiel be
züglich Wohnungsgröße oder -ausstattung bzw. der Lage der Wohnung haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die Mietbelastungsquote. Je nach Einkommen belasten die Mietausgaben die Haushalte auch bei gleicher Quote 
sehr unterschiedlich, da das restliche Einkommen nach Abzug der Miete unterschiedlich hoch ausfallen kann.  
Kleinere Haushalte mit einer Person weisen mit 32,7 Prozent eine höhere Mietbelastung als größere Haushalte 
auf. Die Quote liegt bei Haushalten mit vier und mehr Personen bei 23,4 Prozent. Haushalte mit zwei oder drei 
Personen weisen eine Mietbelastungsquote von 22,8 Prozent auf. Mehrere Personen im Haushalt verringern die 
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Wohnkostenbelastung auch dadurch, dass u. a. die Kosten für die Flächen, die nicht zu Zimmern zählen wie Ab
stellkammern, Flure etc. und die festen Kosten wie Anschlussgebühren, Grundgebühren etc. nicht wie bei einem 
Einpersonenhaushalt alleine getragen werden müssen.  
Die Höhe der Mietbelastung ist von den Haushaltseinkommen abhängig. Sie nimmt mit steigenden Einkommen 
ab. Haushalte mit einem niedrigen monatlichen Einkommen von unter 1.500 Euro weisen überdurchschnittliche 
Mietbelastungen von 44,6 Prozent auf. Dagegen liegt die Mietbelastungsquote bei Einkommen über 4.000 Euro 
bei 16,0 Prozent (s. a. Anlage 3). Im Bereich der häufig auftretenden Einkommensklassen von 2.000 bis 3.000 
Euro liegt die Mietbelastungsquote bei 23,8 Prozent. Die Einkommensklasse von 3.000 bis 4.000 Euro weist im 
Durchschnitt eine Mietbelastungsquote von knapp 20 Prozent auf.  
In Großstädten liegt die Mietbelastungsquote im Durchschnitt bei 28,9 Prozent und damit höher als in mittelgro
ßen Städten zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (27,6 Prozent) bzw. in Kleinstädten 
und Orten mit bis zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wo die Mietbelastung 2022 25,9 Prozent betrug.  
Die Höhe der Mietbelastungsquote variiert mit dem Einzugsdatum. So weisen Mieterhaushalte mit einem Ein
zugsdatum vor 1999 mit 26,8 Prozent einen niedrigeren Wert auf als solche mit einem jüngeren Einzugsdatum. 
Haushalte, die 2019 und später eingezogen sind, weisen mit 29,5 Prozent die höchste Mietbelastung auf.  In den 
Großstädten war die Mietbelastungsquote bei Haushalten, die 2019 und später eingezogen sind, mit 30,8 Prozent 
besonders hoch. Aber auch in Mittelstädten und in Kleinstädten bzw. Landgemeinden ist die Mietbelastungsquote 
der seit 2019 eingezogenen Haushalte überdurchschnittlich (29,4 bzw. 27,4 Prozent). 
Die Verteilung der Mietbelastungsquote auf alle Haushalte zeigt, dass die Haushalte zur Miete in Deutschland in 
gut einem Drittel der Fälle eine Mietbelastungsquote von unter 20 Prozent, in knapp einem Drittel der Fälle eine 
Quote von 20 bis unter 30 Prozent und in einem Drittel der Fälle eine Quote von 30 und mehr Prozent aufweisen 
(s. Anlage 4). 40 und mehr Prozent Mietbelastung betreffen knapp 16 Prozent aller Miethaushalte. Bei Einperso
nenhaushalten weisen dagegen nur 22 Prozent der Miethaushalte eine Mietbelastung unter 20 Prozent auf, wäh
rend 45 Prozent aller Einpersonenhaushalte eine Mietbelastung von 30 und mehr Prozent haben (knapp 24 Prozent 
über 40 Prozent Mietbelastung). 

B.2 Mietrecht 
Über die Hälfte aller Haushalte in Deutschland wohnt zur Miete. Dem Wohnraummietrecht kommt daher eine 
zentrale Bedeutung zu. Ausgewogene mietrechtliche Regelungen, die Mieter- wie Vermieterinteressen berück
sichtigen, leisten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Frieden in Deutschland. Das soziale Mietrecht hat daher 
die Aufgabe, einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Vermieterinnen und Vermieter von 
Mietwohnungen einerseits und denen der Mieterinnen und Mieter andererseits zu schaffen. Zwar gilt auch bei der 
Wohnraummiete grundsätzlich Vertragsfreiheit, aber soweit der Mieter schutzbedürftig ist, ist diese einge
schränkt. Die Mieterinnen und Mieter genießen weitgehenden Kündigungsschutz und Schutz vor unangemesse
nen Mieterhöhungen, während Vermieterinnen und Vermieter das Recht haben, die Miete an die ortsübliche Ver
gleichsmiete anzupassen oder aber nach Modernisierung zu erhöhen. Im Zusammenhang mit den am 1. Januar 
2024 in Kraft getretenen Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes wurde durch Einfügung eines neuen § 559e 
BGB eine weitere Modernisierungsmieterhöhungsmöglichkeit geschaffen. Vermieter können seit dem 1. Januar 
2024 eine Mieterhöhung in Höhe von jährlich 10 Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungs
kosten abzüglich der in Anspruch genommenen Drittmittel verlangen, wenn sie alte Heizungsanlagen durch Hei
zungsanlagen nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes ersetzen und eine staatliche Förderung in An
spruch genommen wurde. Von den aufgewendeten Kosten der Maßnahme sind 15 Prozent für Erhaltungskosten 
pauschal abzuziehen. Zudem darf sich die monatliche Miete um nicht mehr als 0,50 Euro je Quadratmeter Wohn
fläche innerhalb von sechs Jahren erhöhen. 
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C. Wohngeldbericht 
C.1 Aufgaben des Wohngeldes und der Mindestsicherungssysteme 
Die Mieten für nicht preisgebundene Wohnungen bilden sich nach Angebot und Nachfrage im Rahmen der be
stehenden mietrechtlichen Regelungen am Wohnungsmarkt. Die soziale Sicherung angemessenen Wohnens ge
währleistet die Wohnraumversorgung für Haushalte, die sich aus eigener Kraft nicht mit ausreichendem Wohn
raum versorgen können. Dazu gehören Maßnahmen der Subjektförderung wie das Wohngeld sowie Maßnahmen 
der Objektförderung in Form der vom Bund massiv unterstützten sozialen Wohnraumförderung der Länder. Die 
Träger der Mindestsicherung (Zweites und Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB II und SGB XII) erkennen 
bei der Erbringung des Bürgergeldes, der Hilfe zum Lebensunterhalt oder der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung auch Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der angemessenen Aufwendungen an. Die 
Berücksichtigung dieser Aufwendungen als Bedarf dient der Sicherung des Existenzminimums. 
Denn die Mindestsicherungssysteme gewährleisten das grundrechtlich geschützte soziokulturelle Existenzmini
mum, zu dem auch die finanziellen Bedarfe für eine angemessene Unterkunft und Heizung gehören. Wohngeld 
wird geleistet, damit einkommensschwächere Haushalte mit Einkommen oberhalb des Grundsicherungsniveaus 
die Wohnkosten für angemessenen und familiengerechten Wohnraum tragen können. Das Wohngeld und die Be
rücksichtigung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung innerhalb der sozialen Mindestsicherungssysteme sind 
daher unverzichtbare und integrale Bestandteile einer grundsätzlich marktwirtschaftlich ausgerichteten Woh
nungs- und Mietenpolitik. 
Im Berichtsmonat Dezember 2023 entlastete die öffentliche Hand mit Wohngeld und Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung innerhalb der sozialen Mindestsicherungssysteme rund 4,7 Millionen Privathaushalte wirkungsvoll bei 
den Wohnkosten. Davon erhielten 3,63 Millionen Haushalte Leistungen für Unterkunft und Heizung (hiervon 
2,68 Millionen Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und 0,95 Millionen Haushalte nach dem SGB XII) und 
1,03 Millionen Haushalte Wohngeld.37 Damit profitierten rund 11 Prozent aller privaten Haushalte von einer voll
ständigen oder teilweisen Entlastung bei den Wohnkosten (vgl. hierzu Abbildung 43). Die große Mehrheit der 
Leistungsberechtigten sind Mieterhaushalte. Rund ein Fünftel aller Mietwohnungen werden somit von Haushalten 
bewohnt, die mit Wohngeld oder Mindestsicherungsleistungen unterstützt werden. Insgesamt verfügten 2023 rund 
14 Prozent der Bevölkerung über ein Nettoäquivalenzeinkommen unterhalb von 60 Prozent des Medians (EU- 
SILC 2023). Darunter sind auch Personen, die keine staatlichen Leistungen für das Wohnen beziehen, obwohl sie 
ebenfalls auf preiswerte Wohnungen angewiesen sind. Sie leben in Wohnungen, deren Miete aus unterschiedli
chen Gründen für sie tragbar ist. Dies kann zum Beispiel am niedrigen örtlichen Mietenniveau, an älteren Be
standsmietverträgen oder der Nutzung einer Sozialwohnung liegen. 
Die Ausgaben der öffentlichen Hand für durch Wohngeld oder durch die Mindestsicherungssysteme unterstützte 
Privathaushalte betrugen 2023 insgesamt 24,0 Milliarden Euro, davon 20,4 Milliarden Euro für Bedarfe für Un
terkunft und Heizung im Rahmen von Grundsicherungsleistungen und 3,6 Milliarden Euro für Wohngeld.38 

 
37 Privathaushalte ohne Heimbewohnerinnen und Heimbewohner (Wohngeld) bzw. ohne Empfängerinnen und Empfänger in Einrichtun

gen wie Alters- oder Pflegeheimen (SGB XII). Rund 119.000 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner erhielten im Jahr 2023 Wohngeld. 
Rund 75.000 Personen in Einrichtungen erhielten Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), rund 
98.000 Personen in Einrichtungen erhielten Leistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII), darunter waren jeweils 
auch Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Unterkunft und Heizung. 

38 Enthalten sind nur Ausgaben für Allgemeines Wohngeld, ohne Mittel des Bundes für den Heizkostenzuschuss I und II für Wohngeld
beziehende im Jahr 2023 in Höhe von 411 Millionen Euro; Ausgaben für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner (Wohngeld) bzw. 
Empfängerinnen und Empfänger in Einrichtungen wie Alters- oder Pflegeheimen (SGB XII) sind nicht enthalten. 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 121 –  Drucksache 21/2170 

Abbildung 43: Soziale Sicherung des Wohnens 2023 

 
 



Drucksache 21/2170 – 122 –  Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 

C.1.1 Berücksichtigung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsi
cherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe 

Hilfebedürftige Haushalte, die ihren existenzsichernden Lebensunterhaltsbedarf inklusive Wohnkosten nicht aus 
eigenem Einkommen oder Vermögen und vorrangigen Leistungen wie dem Wohngeld decken können, werden 
durch die Berücksichtigung von Bedarfen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe im Rahmen des 
Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) aus der öffentlichen Hand unterstützt. In der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II erhalten erwerbsfähige Leistungsberechtigte und deren 
Partnerinnen und Partner sowie deren Kinder Bürgergeld. In der Sozialhilfe nach dem SGB XII erhalten zum 
einen vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen sowie Minderjährige unter 15 Jahre bei Hilfebedürftigkeit 
Hilfe zum Lebensunterhalt, sofern sie nicht mit erwerbsfähigen und nach dem SGB II leistungsberechtigten Per
sonen in einem Haushalt leben. Zum anderen sind hilfebedürftige Personen, die volljährig und dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind oder die ein der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechendes 
Alter erreicht oder überschritten haben, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung leistungsbe
rechtigt. 
Im Unterschied zum Wohngeld, das einen Zuschuss zu den Wohnkosten nach Maßgabe bestimmter regional ge
staffelter Höchstbeträge darstellt, werden bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II 
und SGB XII (KdU) die Wohnkosten in voller Höhe als Bedarf berücksichtigt, soweit sie angemessen sind. Dabei 
gelten Angemessenheitsgrenzen, die von den Kommunen – orientiert am einfachen Standard auf dem örtlichen 
Wohnungsmarkt – nach einem schlüssigen Konzept festgelegt werden. Nach Inkrafttreten des Bürgergeldgeset
zes39 zum 1 Januar 2023 werden im ersten Jahr des Leistungsbezugs die Aufwendungen für die Unterkunft durch 
die Einführung einer so genannten Karenzzeit ohne Überprüfung der Angemessenheit in tatsächlicher Höhe an
erkannt.  
Zu berücksichtigen ist bei der Festlegung von Angemessenheitsgrenzen, dass diese neben anderen Faktoren zu 
steigenden Mieten im preiswerten Segment beitragen können. Dies wirkt sich potentiell auch zu Lasten einkom
mensschwächerer Haushalte aus, die keine staatliche Unterstützung bei den Wohnkosten erhalten. Zum anderen 
können zu knapp bemessene Angemessenheitsgrenzen zu einer verschlechterten Wohnraumversorgung der 
Grundsicherungsempfängerinnen und -empfänger führen. Dies kann zugleich mit einer unerwünschten zuneh
menden räumlichen Segregation von Haushalten einhergehen. Die Regelungen und Leistungen für Unterkunft 
und Heizung und insbesondere die lokalen Angemessenheitsgrenzen können somit lokale Wohnungsmärkte auf 
vielfältige Weise beeinflussen, was die hohe wohnungspolitische Relevanz begründet. 
Die Ermittlung der Angemessenheit der Aufwendungen für die Unterkunft stellt die Träger nach dem SGB II und 
dem SGB XII in der Praxis vor Herausforderungen. Eine zentrale Voraussetzung für die Bestimmung der Ange
messenheit ist u. a. eine verlässliche Datengrundlage. Mit der Reform des Mietspiegelrechts wurde daher auch 
die Nutzung der für die Mietspiegelerstellung erhobenen Daten für die Bestimmung der Angemessenheit im er
forderlichen Umfang ermöglicht. Das vom Bundestag beschlossene Mietspiegelreformgesetz hat entsprechende 
Vorgaben in § 22 SGB II verankert und ist am 1. Juli 2022 in Kraft40 getreten. 

 
39 Mit der Einführung des Bürgergeldes wurden eine Reihe von Vorschriften im SGB II / SGB XII geändert. Unter anderem wurden die 

Regelbedarfe je nach Regelbedarfsstufe zwischen 33 und 53 Euro pro Monat angehoben, eine Karenzzeit von 12 Monaten bei der 
Berücksichtigung der Aufwendungen für Unterkunft und bei vorhandenem Vermögen eingeführt sowie der Vermittlungsvorrang in 
Erwerbstätigkeit (zugunsten von Ausbildung und Weiterbildung) aufgehoben. Erst nach der Karenzzeit unterlagen die Aufwendungen 
der Unterkunft der Angemessenheitsprüfung bzw. kam es zur Vermögensprüfung. 

40 § 22 Absatz 11 und 12 eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes zur Reform des Mietspiegelrechts (Mietspiegelreformgesetz – MsRG) 
vom 10.8.2021 (BGBl I S. 3515). 
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C.1.2 Wohngeld 
Das Wohngeld soll für Haushalte mit niedrigem Einkommen die Wohnkostenbelastung mindern. Dadurch sind 
die begünstigten Haushalte nicht nur auf ein besonders mietgünstiges und deshalb enges Marktsegment im Woh
nungsbestand beschränkt. Dies unterstützt die Erhaltung und Schaffung stabiler Bewohnerstrukturen in den 
Wohnquartieren und vermeidet eine wohnungspolitisch unerwünschte Spaltung des Wohnungsmarktes. Das 
Wohngeld ist sozialpolitisch sehr treffsicher und marktkonform, da es nach dem individuellen Bedarf der Haus
halte und den regional unterschiedlichen Miethöhen differenziert. Es lässt zum einen den Haushalten bezüglich 
der Wohnung die volle Wahlfreiheit, setzt aber andererseits sozialpolitisch erwünschte Verhaltensanreize. 
Das Wohngeld kann seine Entlastungswirkung nur dann bewahren, wenn es entsprechend der Miet- und Verbrau
cherpreisentwicklung angepasst wird. In der Vergangenheit wurde das Wohngeld nur in unregelmäßigen Abstän
den angepasst: 1990, 2001, 2009, 2016 und 2020. Seit der Einführung eines Dynamisierungsrhythmus im Wohn
geldsystem im Zuge der Wohngeldreform 2020 erfolgt alle 2 Jahre eine Anpassung des Wohngeldes – immer 
ausgehend von der letzten strukturellen Wohngeldnovelle. Im Jahr 2022 wurde das Leistungsniveau des Wohn
geldes erstmals im Rahmen der Dynamisierung angehoben. Aufgrund der Wohngeldreform 2023 fand die nächste 
Dynamisierung im Jahr 2025 statt. 
Im Jahr 2021 wurde im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung die CO2-Komponente 
beim Wohngeld eingeführt, die im Durchschnitt die Mehrbelastungen der Wohngeldhaushalte durch die Einfüh
rung des CO2-Preises bis 2026 ausgleichen soll. 
Um die Heizkostensteigerungen in Folge der in 2021 und 2022 stark gestiegenen Energiepreise abzufedern, er
hielten Haushalte, die in bestimmten Referenzperioden Wohngeld bezogen, jeweils für den Winter 2021/22 und 
2022/23 einen Heizkostenzuschuss als Einmalzahlung. Die beiden Heizkostenzuschüsse, die nicht Teil des Wohn
geldes waren, wurden zudem auch an Beziehende von BAföG, Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbildungsgeld 
gezahlt. 
Mit der Wohngeldreform 2023 wurde das Leistungsniveau des Wohngeldes stark erhöht und der Empfängerkreis 
erheblich ausgeweitet. Wichtige Bestandteile der Wohngeldreform sind die Einführung einer dauerhaften pau
schalen Heizkostenkomponente, die Einführung einer Klimakomponente und zusätzlich die Erhöhung des allge
meinen Leistungsniveaus. Zahlreiche Haushalte oberhalb der bisherigen Einkommensgrenzen des Wohngeldes 
sind seither leistungsberechtigt. Entsprechend erhöhte sich auch die Zahl der wohngeldbeziehenden Haushalte um 
mehr als eine halbe Million auf knapp 1,2 Millionen, was einer Steigerung von 80 Prozent entspricht. Im Durch
schnitt erhöhte sich das Wohngeld um 55 Prozent von vorher 191 Euro in 2022 auf 296 Euro in 2023. Für Haus
halte, die bereits vorher Wohngeld bezogen haben, fiel der Anstieg mitunter noch höher aus. 
Der nachfolgende Wohngeldbericht 2024 stellt die Entwicklung der Wohngeldleistungen und -haushalte zwischen 
2021 und 2023 dar und greift somit auf alle seit dem letzten Wohngeldbericht verfügbar gewordenen Jahrgänge 
der Wohngeldstatistik zurück. Gleichzeitig gibt der Bericht einen Ausblick auf die Entwicklung ab dem Jahr 2024 
und damit auch auf die Entwicklung des Wohngeldes nach der Wohngeldreform 2023. Daneben wird die Ent
wicklung der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Mindestsicherung mit Anspruch auf Aufwen
dungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung und der Ausgaben für Unterkunft und Heizung in den Jahren 
2021 bis 2023 dargestellt. 
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C.2 Überblick über die Entwicklungen seit 2021 
C.2.1 Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren 
Die wirtschaftliche Entwicklung in der Zeit seit 2021 war geprägt vom langsamen Abebben der COVID-19-Pan
demie, den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine auf Energiemärkte und Lieferketten, einer Peri
ode sehr hoher Inflation und letztlich auch vom Einsetzen einer neuen Phase konjunktureller Schwäche in 
Deutschland. 
Nachdem die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen in 2020 zu einem erheblichen 
Einbruch bei Wirtschaftsleistung und Erwerbstätigkeit gesorgt hatten, waren die darauffolgenden Jahre zunächst 
von einer Erholung geprägt. Durch das sukzessive Auslaufen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens in 
Folge der abflauenden Pandemie konnte die deutsche Wirtschaft in 2021 wieder um preisbereinigt 3,9 Prozent 
wachsen. Die zwischenzeitlich sehr hohe Anzahl an Personen in Kurzarbeit ging stark zurück und die saisonbe
reinigte Erwerbstätigkeit konnte bereits im ersten Quartal 2022 das Niveau vor dem Pandemie-Beginn übertref
fen41. Die anfänglich noch schnelle Erholung des Jahres 2021 verlor im Jahresverlauf 2022 erheblich an Dynamik. 
Weltweite Störungen von Lieferketten führten zu Engpässen bei Rohstoffen, Vorprodukten und Endprodukten, 
die steigenden allgemeinen Preisdruck zur Folge hatten. Hinzu kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, 
der zu erheblichen Unsicherheiten und Preisanstiegen auf den Energiemärkten führte und dadurch insb. in der 
energieintensiven Industrie bisherige Geschäftsmodelle in Frage stellte. In der Folge kam es zu starken Preisan
stiegen in der Bauindustrie. Im Resultat lagen die Verbraucherpreise im Jahresdurchschnitt 2022 um 6,9 Prozent 
über dem Vorjahresniveau, während der Baukostenindex für Wohngebäude im Jahresdurchschnitt um rund 
13 Prozent zulegte42. Die Gesamtwirtschaft konnte 2022 getragen von privaten Konsumausgaben und Ausrüs
tungsinvestitionen noch um 1,8 Prozent wachsen, das schnelle Nachpandemiewachstum war aber beendet.  
In 2023 setzte sich das bereits bestehende schwierige Wirtschaftsumfeld fort und neue Herausforderungen kamen 
hinzu: Durch steigende Leitzinsen ungünstiger werdende Finanzierungsbedingungen erschwerten Wachstum ge
nauso wie die sich abkühlende globale Konjunktur, in deren Folge der deutsche Exportüberschuss zurückging. 
Bei einer weiterhin deutlich erhöhten Inflation von 5,9 Prozent im Jahresdurchschnitt schrumpfte das Bruttoin
landsprodukt preisbereinigt um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei überlagerten verhältnismäßig starke 
Rückgange des produzierenden Gewerbes die größtenteils positive Entwicklung im Dienstleistungssektor. In 2024 
nahm die Inflation merklich ab, auf nunmehr 2,2 Prozent und die EZB begann im Juni eine Serie von Leitzins
senkungen. Die weiteren strukturellen Belastungsfaktoren blieben aber erhalten bzw. verstärkten sich weiter. Ins
besondere der zunehmende Konkurrenzdruck für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten und 
niedrigere Ausrüstungsinvestitionen in Folge unsicherer wirtschaftlicher Aussichten belasteten die Wirtschaft zu
sätzlich und resultierten in einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent. 
Die beschriebenen konjunkturellen Entwicklungen können auch starke Auswirkungen auf die Zahl der Leistungs
empfängerinnen und -empfänger und die Höhe der Leistungen beim Wohngeld und bei den anerkannten Aufwen
dungen der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im Rahmen der existenzsichernden Leistungen des SGB II und 
des SGB XII haben. Die Transmission erfolgt dabei hauptsächlich über den Arbeitsmarkt und insb. über die ge
zahlten Löhne und die Entwicklung der Erwerbstätigkeit. Dabei war zu beobachten, dass sich der Arbeitsmarkt 
zunächst verhältnismäßig robust entwickelte. Nach dem Abebben der Pandemie wuchs die Anzahl der Erwerb
stätigen und erreichte erst im Juli 2024 mit saisonbereinigt 46,0 Millionen Erwerbstätigen einen vorläufigen 
Höchststand – seit Anfang 2023 waren die Zuwächse aber eher gering ausgefallen. In der Arbeitsmarktstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit zeigt sich die schwierige konjunkturelle Entwicklung dagegen bereits früher und 
direkter. So sank die Arbeitslosenquote nach dem zwischenzeitlichen Pandemiehoch bis Mai 2022 auf 4,9 Pro
zent, stieg danach aber deutlich an und lag im Dezember 2024 bei 6,0 Prozent. Zusammen mit dem großen Anstieg 
der Anzahl von Leistungsempfängerinnen und -empfängern in Folge der Fluchtbewegungen aus der Ukraine 
führte auch dieses sukzessive Abkühlen des Arbeitsmarktes zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Bedarfs
gemeinschaften die Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhielten: von rund 2,6 Millionen 
im Mai 2022 auf knapp 3,0 Millionen im Verlaufe des Jahres 2024. Mit Bezug auf das Wohngeld lassen sich aus 
der Betrachtung der Empfängerzahlen keine direkten Rückschlüsse ziehen, da der Zeitraum der konjunkturellen 
Eintrübung mit tiefgreifenden strukturellen Reformen des Wohngeldes zusammenfällt, die ihrerseits großen 

 
41 Statistisches Bundesamt Erwerbstätigenrechnung, Inlandskonzept 
42 Statistisches Bundesamt: Verbraucherpreisindex, Baukostenindex für Wohngebäude 
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Einfluss auf die Anzahl der leistungsbeziehenden Haushalte hatten. Daher können ohne wissenschaftliche Evalu
ierung die Effekte von Konjunktur und Strukturreformen auf das Wohngeld nicht separiert werden.  
Neben der Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Bruttoinlandsprodukt spielt für das Wohngeld die Entwicklung 
der Einkommen, insbesondere im unteren Einkommensbereich, eine entscheidende Rolle. Hier standen nach 2021 
stets kräftige Nominaleinkommenszuwächse einer hohen Inflation gegenüber. In 2022 lag die Inflation deutlich 
über den nominalen Lohnzuwächsen, sodass der Reallohnindex um 4 Prozent sank. In 2023 hielten sich Inflation 
und nominale Lohnzuwächse in etwa die Waage, sodass das Realeinkommen stagnierte, in 2024 folgte dann mit 
3,1 Prozent ein kräftiges Wachstum des Reallohnindex. Dieser liegt jetzt nur noch 2,2 Prozent unter dem bisheri
gen Höchststand in 2019, aber damit weiterhin deutlich unter dem Niveau, dass sich aus einer Fortschreibung des 
langjährigen Trends bis 2019 ergeben hätte. 
Im Niedriglohnbereich kommt dem gesetzlichen Mindestlohn eine große Bedeutung zu. Dieser wurde seit 2021 
in mehreren Stufen angepasst und stieg zum 1. Januar 2021 von 9,35 Euro auf 9,50 Euro, zum 1. Juli 2021 auf 
9,60 Euro, zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro und zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro, zum 1. Oktober 2022 auf 
12 Euro und zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro pro Stunde. Auch die Rentenanpassungen sind für die Wohn
geldbeziehenden von hoher Relevanz. Hier folgten auf die niedrige (neue Bundesländer) bis ausbleibende (alte 
Bundesländer) Rentenerhöhung in 2021 deutlich höhere nominale Anpassungen in 2022 und 2023. So erhöhten 
sich die Renten in 2022 um 5,35 bzw. 6,12 Prozent in den alten respektive neuen Ländern. In 2023 lagen die 
entsprechenden Anpassungen bei 4,39 bzw. 5,86 Prozent. Im Jahr 2024 fiel die Rentenerhöhung nach der zwi
schenzeitlich erfolgten vollständigen Angleichung des Rentenwerts erstmals wieder im gesamten Bundesgebiet 
gleich aus und lag bei 4,57 Prozent.  
Die teilweise deutlichen Einkommenszuwächse im Niedrigeinkommensbereich führen auf der einen Seite dazu, 
dass Haushalte aus der Mindestsicherung in das Wohngeld wechseln konnten. Diesem Effekt wirkte jedoch der 
starke Anstieg der warmen Wohnnebenkosten in 2022 entgegen. Da diese Aufwendungen im Rahmen der Min
destsicherung berücksichtigt und im angemessenen Umfang als Bedarf anerkannt werden, könnte dies zu Wechs
lern vom Wohngeld in die Mindestsicherung geführt haben. Die Einführung der dauerhaften Heizkostenkompo
nente und die darüber hinaus kräftigen Leistungsverbesserungen im Wohngeld ab 2023 führten hingegen wieder 
zu Wechseln, z. B. aus dem Bürgergeld in das Wohngeld, allerdings überwiegend erst in der zweiten Hälfte des 
Jahres 202343. Die seit 2021 sehr hohen nominalen Lohnsteigerungen führen bei ansonsten gleichbleibenden Um
ständen dazu, dass Haushalte aus dem Wohngeldsystem herauswachsen, weil der Wohngeldanspruch mit steigen
den nominalen Einkommen sinkt. Diesem Herauswachsen wirkten allerdings die Dynamisierung 2022, die Wohn
geld-Plus-Reform 2023 und zum 1. Januar 2025 auch die zweite Dynamisierung entgegen und sicherten bzw. 
erweiterten die reale Reichweite des Wohngeldes. 
Wie sich die beschriebenen konjunkturellen Entwicklungen im Zusammenspiel mit weiteren politischen Entschei
dungen im Detail auf die Höhe des Wohngeldanspruchs und die Struktur des Empfängerbestands ausgewirkt ha
ben, ist Gegenstand der nachfolgenden Abschnitte. 

C.2.2 Entwicklungen der Ausgaben und Empfängerhaushalte bei Wohngeld und Aufwen
dungen für Unterkunft und Heizung in den Mindestsicherungssystemen 

Insgesamt profitierten im Jahr 2023 rund 11 Prozent aller privaten Haushalte in Deutschland von einer vollstän
digen oder teilweisen Entlastung bei den Wohnkosten44. Von der öffentlichen Hand wurden für die Aufwendun
gen für Unterkunft und Heizung der Leistungsberechtigten der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozi
alhilfe außerhalb von Einrichtungen im Jahr 2023 20,4 Milliarden Euro gezahlt. Mit Wohngeld betrugen die Aus
gaben für Privathaushalte im Jahr 2023 damit insgesamt 24,0 Milliarden Euro. Gegenüber 2021 bedeutet dies 
einen Anstieg des Gesamtleistungsvolumens um rund 30 Prozent. 

C.2.2.1 Wohngeld 
Die Empfängerzahlen und die Ausgaben für das Wohngeld haben sich im Zeitverlauf im Kontext der konjunktu
rellen Situation, der nominalen Preisentwicklungen, der Anpassungen in den angrenzenden sozialen Sicherungs
systemen und in Folge der verschiedenen Strukturnovellen des Wohngeldes entwickelt. 

 
43 Im Wohngeld-Plus-Gesetz wurde ein 6-monatiges Moratorium für die Wechsel aus dem SGB II/SGB XII aufgenommen. Für die Dauer 

dieses Zeitraums war die Pflicht zur Inanspruchnahme der vorrangigen Leistung ausgesetzt. 
44 Bei der Definition von Privathaushalten sind Heimbewohner ausgenommen 
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Bruttobedarf Nettobedarf 

2022 513,4 378,9 

2023 542,0 410,3 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen BBSR 

C.3 Differenzierte Betrachtung der Entwicklung von Wohngeldleistungen und Empfän
gerhaushalten 

C.3.1 Entwicklung und Struktur der Wohngeldhaushalte 
C.3.1.1 Empfängergruppen des Wohngeldes 
Die Gesamtzahl der Wohngeldhaushalte kann unterschieden werden einerseits zwischen sogenannten reinen 
Wohngeldhaushalten und Mischhaushalten sowie andererseits zwischen Haushalten mit Miet- oder Lastenzu
schuss. Reine Wohngeldhaushalte sind Haushalte, in denen alle Personen Wohngeld erhalten. Bei Mischhaushal
ten bezieht hingegen lediglich ein Teil des Haushalts Wohngeld, ein anderer Teil andere Transferleistungen, ins
besondere Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Während Haushalte mit Mietzuschuss einen Zuschuss zur 
berücksichtigungsfähigen Miete erhalten, handelt es sich bei Haushalten mit Lastenzuschuss um selbstnutzende 
Eigentümerinnen und Eigentümer, die einen Zuschuss zu ihrer Belastung (u. a. Zins- und Tilgungsbelastung) er
halten. In Tabelle 23 ist die Entwicklung der jeweiligen Empfängergruppen dargestellt. 

Tabelle 23: Anzahl der Wohngeldempfängerhaushalte nach Empfängergruppen 

Jahr 

Empfänger
haushalte  
insgesamt 

nach Bezugsart nach Zuschussart 

reine Wohngeldhaushalte Mischhaushalte Mietzuschuss Lastenzuschuss 

Anzahl Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

2008 639.115 584.035 91,4 55.080 8,6 575.342 90,0 63.773 10,0 

2009 1.007.334 859.610 85,3 147.724 14,7 918.931 91,2 88.403 8,8 

2010 1.061.487 857.012 80,7 204.475 19,3 977.869 92,1 83.618 7,9 

2011 902.870 770.369 85,3 132.501 14,7 832.764 92,2 70.106 7,8 

2012 782.824 690.120 88,2 92.704 11,8 721.607 92,2 61.217 7,8 

2013 664.724 594.709 89,5 70.015 10,5 612.692 92,2 52.032 7,8 

2014 564.983 510.716 90,4 54.267 9,6 520.820 92,2 44.163 7,8 

2015 460.080 419.115 91,1 40.965 8,9 423.252 92,0 36.828 8,0 

2016 631.481 595.150 94,2 36.331 5,8 585.302 92,7 46.179 7,3 

2017 592.043 560.681 94,7 31.362 5,3 548.162 92,6 43.881 7,4 

2018 548.047 519.584 94,8 28.463 5,2 508.799 92,8 39.248 7,2 

2019 504.411 479.245 95,0 25.166 5,0 469.851 93,1 34.560 6,9 

2020 618.165 593.485 96,0 24.680 4,0 579.085 93,7 39.080 6,3 

2021 595.290 572.535 96,2 22.755 3,8 558.850 93,9 36.435 6,1 

2022 651.825 630.965 96,8 20.860 3,2 609.865 93,6 41.960 6,4 

2023 1.173.550 1.148.095 97,8 25.455 2,2 1.088.645 92,8 84.905 7,2 

Quelle: Statistisches Bundesamt – Wohngeldstatistik 
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(53 Prozent). Eigentümerhaushalte haben in der Regel bei Renteneintritt ihre Immobilie abbezahlt, so dass bei 
diesen Haushalten beim Wohngeld häufig allein die Pauschale nach § 13 Absatz 2 der Wohngeldverordnung 
(WoGV) von 36 Euro pro Jahr je Quadratmeter Wohnfläche für Instandhaltungs- und Betriebskosten, die Grund
steuer sowie Verwaltungskosten bei Eigentümergemeinschaften in der Wohngeldberechnung berücksichtigt wer
den. Deshalb besteht oft aufgrund geringer Wohnkostenbelastung kein Wohngeldanspruch. Die wichtigste Funk
tion des Lastenzuschusses ist damit die Finanzierungshilfe für selbstgenutztes Wohneigentum – insbesondere zur 
Überwindung von finanziellen Notlagen zum Beispiel infolge von Arbeitslosigkeit. 

Mischhaushalte 

Bei der Bemessung der Leistungshöhe des Wohngeldes sind unter Umständen nicht alle im Haushalt lebenden 
Personen berücksichtigungsfähig. Leistungsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Sozialhilfe 
und anderer Transferleistungen sind nach den §§ 7 und 8 Absatz 1 WoGG vom Wohngeld ausgeschlossen und 
werden daher bei der Wohngeldermittlung nicht als Haushaltsmitglieder berücksichtigt. Die übrigen Haushalts
mitglieder können dagegen Wohngeld erhalten, wenn sie nicht zur Bedarfsgemeinschaft (SGB II) bzw. zur Ein
standsgemeinschaft (SGB XII) zählen. Leben Personen, die Wohngeld erhalten, mit Leistungsberechtigten der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Sozialhilfe und anderer Transferleistungen in einem Haushalt, wird die
ser Haushalt als Mischhaushalt bezeichnet. Die Zahl der Mischhaushalte nahm von 2021 auf 2023 um 12 Prozent 
von rund 23.000 auf rund 25.000 Haushalte zu. Ihr Anteil an allen Wohngeldhaushalten sank von knapp 4 Prozent 
in 2021 auf rund 2 Prozent in 2023. Im Jahr 2023 lebten in den rund 25.000 Mischhaushalten rund 75.000 Perso
nen. Von diesen bezogen rund 45.000 Personen Wohngeld, rund 30.000 Personen waren vom Wohngeld ausge
schlossen. Die soziale Struktur der Mischhaushalte wich deutlich von den reinen Wohngeldhaushalten ab. Die 
anteiligen durchschnittlichen bruttokalten Wohnkosten der Mischhaushalte betrugen 2023 pro zu berücksichti
gendem Haushaltsmitglied 215 Euro. Zusammen mit dem Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten erga
ben sich somit im Durchschnitt 261 Euro pro zu berücksichtigendem Haushaltsmitglied, die bei der Wohngeld
berechnung als Wohnkosten berücksichtigt wurden. Werden alle zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder ge
meinsam betrachtet, ergeben sich im Durchschnitt bruttokalte Wohnkosten von 311 Euro und insgesamt zu be
rücksichtigende Wohnkosten von 407 Euro. Dem gegenüber stehen 247 Euro Wohngeld, das Mischhaushalte im 
Durchschnitt pro Monat zur Entlastung bei den Wohnkosten in 2023 erhielten. Das sind 50 Euro weniger als der 
Durchschnitt aller reinen Wohngeldhaushalte. 
Rund ein Drittel der Mischhaushalte machten 2023 Haushalte mit isoliertem Wohngeld von Kindern in SGB II-
Bedarfsgemeinschaften aus (sogenanntes Kinderwohngeld). In diesen Fällen beziehen die Eltern SGB II-Leistun
gen, während die Kinder Wohngeld erhalten. Denn unverheiratete Kinder unter 25 Jahren, die im Haushalt zu
sammen mit anderen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen wohnen, gehören grundsätzlich dann nicht zur Bedarfsge
meinschaft bzw. Einstandsgemeinschaft, wenn sie ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen (zum Beispiel 
Kindergeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschuss, eigenes Erwerbseinkommen) oder Vermögen decken können (§ 7 
Absatz 3 SGB II). Seit April 2011 (siehe Abschnitt II.2; § 12a Satz 2 Nummer 2 SGB II) entfällt allerdings für 
diese Haushalte die Pflicht, einen Wohngeldantrag zu stellen, wenn nicht mit Wohngeld die Hilfebedürftigkeit 
für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens drei Mona
ten beseitigt wird. Dadurch wurde die Zahl der Kinderwohngeldhaushalte im Wohngeld deutlich reduziert. 

C.3.2 Einkommen, Wohnkosten und Wohngeldansprüche 
Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder Belastung für Haushalte mit geringen Einkommen, der die individuelle 
Wohnkostenbelastung der anspruchsberechtigten Haushalte mindert. Die Höhe des Wohngeldes bemisst sich nach 
der Höhe der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung, dem wohngeldrechtlichen Einkommen und der Haus
haltsgröße. Um das regionale Niveau der Wohnkosten bei der Leistungsbemessung zu berücksichtigen, kommen 
im Wohngeld Mietenstufen zur Anwendung. Nach den Mietenstufen richten sich Höchstbeträge, bis zu denen die 
tatsächliche Miete oder Belastung in der Wohngeldberechnung berücksichtigt wird. 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Einkommensentwicklung steigen die durchschnittlichen wohngeldrechtli
chen Einkommen im Zeitablauf. Zwischen 2021 und 2023 sind die wohngeldrechtlichen monatlichen Einkommen 
der reinen Wohngeldhaushalte im Durchschnitt von 1.057 Euro in 2021 auf 1.270 Euro je Haushalt in 2023 ge
stiegen. Dies ist ein Anstieg von 20 Prozent. Bei dieser hohen Steigerungsrate ist der Einfluss der Wohngeld-Plus-
Reform zu beachten: Diese ermöglichte es zum 1. Januar 2023 auch Haushalten mit deutlich höheren Einkommen 
als zuvor, Wohngeld zu erhalten. Die Wachstumsrate beinhaltet also nicht nur die allgemeine Einkommensent
wicklung, sondern auch den erweiterten Empfängerkreis. Unterschiede in der durchschnittlichen Höhe der Ein
kommen bestehen auch zwischen den Haushaltstypen. Die höchsten monatlichen wohngeldrechtlichen 
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Steigerung um 70 Euro. Über alle bisherigen Wohngeldhaushalte betrachtet, wird eine Steigerung um durch
schnittlich rund 30 Euro erwartet. Mit dem Vorliegen der Wohngeldstatistik 2025, die für den Herbst 2026 erwar
tet wird, wird es möglich sein, die Auswirkungen der zweiten Dynamisierung auf Wohngeldhöhe und die Anzahl 
der Empfängerhaushalte zu beurteilen. 

C.4.3 Wohngeldreform 2023 
C.4.3.1 Hintergrund und Elemente 
Während die Wohngeldreform 2020 die seit der vorangegangenen Reform verloren gegangene Reichweite für das 
Wohngeldsystem wieder zurückgewonnen hatte und die erstmals in 2022 zur Anwendung gebrachte Dynamisie
rung des Wohngeldes die Entlastungswirkung des Wohngeldes in Bezug auf die Bruttokaltmiete gesichert hatte, 
kamen gleichzeitig erhebliche Zusatzbelastungen auf Haushalte mit geringeren Einkommen zu. Einerseits kam es 
mit dem starken Anstieg der Preise für Gas, Heizöl und Fernwärme im Verlauf der Jahre 2021 und 2022 zu 
erheblichen Mehrkosten insb. bei den warmen Wohnkosten, die bisher nicht im Wohngeld berücksichtigt wurden. 
Andererseits kam es zu einer sehr hohen allgemeinen Inflation und teilweise zu steigenden Wohnkosten aufgrund 
von Maßnahmen, die die Energiebilanz von Wohngebäuden verbessern. All dies führte zu einer Situation in der 
die Wohnkostenbelastung von Haushalten mit Einkommen im Bereich des Wohngeldes aber auch darüber erheb
lich stieg und oftmals die Gefahr einer finanziellen Überforderung entstand. Vor diesem Hintergrund bestand 
dringender Handlungsbedarf, um nicht tragfähige Belastungen für Haushalte mit geringen Einkommen zu verhin
dern und damit auch verstärkte Wechsel vom Leistungsbereich des Wohngeldes in die Mindestsicherung zu ver
meiden. Diesem strukturellen Anpassungsbedarf wurde mit der Wohngeld-Plus-Reform begegnet, welche das 
Leistungsniveau des Wohngeldes zum 01.01.2023 zielgerichtet und angemessen anhob und auch die Reichweite 
des Wohngeldes auf zahlreiche zusätzliche Haushalte ausdehnte, die bislang nicht berechtigt waren, Wohngeld 
zu beziehen. 
Die Wohngeld-Plus-Reform hatte drei wesentliche Elemente: die dauerhafte Heizkostenkomponente, die Klima
komponente und Anpassungen an der Wohngeldformel. Mit der dauerhaften Heizkostenkomponente wurde eine 
Berücksichtigung der Heizkosten bei der Wohngeldberechnung eingeführt. Die Ausgestaltung als von der Haus
haltsgröße abhängige Pauschale ermöglichte eine besonders verwaltungseffiziente Umsetzung und gewährleistete 
gleichzeitig vorteilhafte Anreizstrukturen, da wirtschaftliches Heizverhalten dadurch immer einen finanziellen 
Vorteil für Wohngeldhaushalte generiert. Mit der Klimakomponente wurden die Höchstbeträge der maximal zu 
berücksichtigenden Bruttokaltmiete erhöht, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass hohe Investitionen für 
energetische Sanierungen zu Mietsteigerungen führen können, die davor nicht ausreichend vom Wohngeldsystem 
abgemildert wurden. Mit den Anpassungen an der Wohngeldformel wurden durch Anpassungen am Mietparame
ter „b“ und der Einkommensparameter „c“ das Leistungsniveau und die Reichweite des Wohngeldes nochmals 
gesteigert und die enthaltenen Arbeitsanreize verbessert. Zusammen führen die Elemente der Wohngeld-Plus-
Reform dazu, dass auch deutlich über die bisherigen Einkommensgrenzen hinaus Wohngeld bezogen werden 
kann und die Entlastungswirkung bei allen Haushalten im Wohngeldbezug deutlich größer ausfällt.59 

C.4.3.2 Wohngeldhaushalte vor und nach der Wohngeld-Plus-Reform 
Die Wohngeldstatistik 2023 erlaubt es, die Haushalte im Wohngeldbezug nach Inkrafttreten der Wohngeld-Plus-
Reform hinsichtlich verschiedener Eigenschaften zu beschreiben. Ein Vergleich mit der Wohngeldstatistik 2022 
erlaubt zudem Rückschlüsse dazu, ob sich seit dem Jahresbeginn 2023 tiefgreifende strukturelle Veränderungen 
bei den Charakteristika der Wohngeldhaushalte ergeben haben. Was sich auf Basis eines solchen Vergleiches 
noch nicht bestimmen lässt, ist die Frage, inwieweit die Wohngeld-Plus-Reform kausal für die beobachtbaren 
Veränderungen verantwortlich ist bzw. welche Auswirkungen die Reform konkret hatte. Denn neben der Wohn
geld-Plus-Reform sind im Jahresverlauf 2023 viele Veränderungen eingetreten (Erhöhung der Regelbedarfe der 
Mindestsicherung, Veränderungen der konjunkturellen Lage, Veränderungen der Löhne und Renten), die auch 
erhebliche Auswirkungen auf das Wohngeldsystem haben. Deshalb sind einfache Vorher-Nachher-Vergleiche 
nicht dazu geeignet, den Reformeffekt zu beziffern. Dieser kann nur über eine Evaluierung ermittelt werden, bei 
der auf geeignete Weise simuliert wird, wie sich das Wohngeld ohne Wohngeld-Plus-Reform entwickelt hätte60. 

 
59 Im Wohngeld- und Mietenbericht 2021/2022 findet sich eine detaillierte Beschreibung der Elemente der Wohngeld-Plus-Reform und 

deren Herleitung. 
60 Eine wissenschaftliche Evaluierung wurde bereits durch das BMWSB in Auftrag gegeben, vgl. Abschnitt C.4.4 
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C.4.4 Forschung zum Wohngeld: Evaluierung der Wohngeldreform 2023 
Um die Auswirkungen der Wohngeld-Plus-Reform im Detail zu analysieren, hat das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) aus Darmstadt mit der Durchführung 
des Ressortforschungsprojekts „Evaluierung der Wohngeld-Plus-Reform 2023“ beauftragt. Im Wesentlichen be
steht die Projektbearbeitung aus zwei Teilen. Zunächst sollen durch Auswertungen der Wohngeldstatistiken 2022 
und 2023 wesentliche Kennzahlen des Wohngeldbezugs wie insbesondere Empfängerzahlen, Leistungshöhe und 
Wohnkostenbelastung vor und nach der Wohngeld-Plus-Reform miteinander verglichen werden. Die Gegenüber
stellung soll dabei nicht nur in aggregierter Form vorgenommen werden, sondern auch differenziert nach sozio
demographischen und -ökomischen Merkmalen der Empfängerhaushalte, nach Mietenstufen und Bundesländern. 
Auch wenn der beschriebene Vergleich der Wohngeldstatistiken 2022 und 2023 valide Eckdaten zur Situation 
vor und nach der Wohngeld-Plus-Reform bereitstellt, kann er nur Anhaltspunkte für die Reformwirkungen geben, 
nicht aber die (isolierte) Gesamtwirkung der Wohngeld-Plus-Reform quantifizieren. Grund hierfür ist, dass die 
zu beobachtenden Veränderungen zwischen 2022 und 2023 nicht nur durch die Wohngeld-Plus-Reform bewirkt 
wurden, sondern auch durch Veränderungen außerhalb des Wohngeldsystems. Neben der allgemeinen Mieten- 
und Einkommensentwicklung und demografischen Prozessen sind insbesondere rechtliche Änderungen in ande
ren, mit dem Wohngeldsystem interagierenden bzw. dieses beeinflussenden Transfer-, Steuer- und Abgabensys
temen wie beispielsweise die ebenfalls 2023 in Kraft getretene Bürgergeldreform von Bedeutung. 
Um im Sinne einer kontrafaktischen Analyse die ursächlich auf die Wohngeld-Plus-Reform 2023 zurückzufüh
renden Reformwirkungen näherungsweise zu beziffern, besteht der zweite und zentrale Teil der Projektbearbei
tung daher in einer mikrosimulationsgestützten Analyse. Gemeint ist damit eine Simulation der Leistungsgewäh
rung mit und ohne Wohngeld-Plus-Reform auf der Grundlage von Mikrodaten der Wohngeldstichprobe. Indem 
die reale Situation im Jahr 2023 einschließlich der Wohngeld-Plus-Reform mit dem modellierten, vor der Reform 
geltenden Wohngeldrecht verglichen wird, lässt sich abschätzen, in welchem Umfang sich die in der Wohngeld
statistik zeigenden Veränderungen zwischen 2022 und 2023 auf die Wohngeld-Plus-Reform zurückführen lassen. 
Darüber hinaus kann dadurch auch der Beitrag der einzelnen Reformelemente quantifiziert werden, etwa wie sich 
die Einführung der dauerhaften Heizkostenkomponente auf die mittlere Wohngeldhöhe ausgewirkt hat. Ebenfalls 
wird im Rahmen der Projektbearbeitung analysiert, woher die reformbedingt zusätzlichen Wohngeldhaushalte 
stammen, d. h. zu welchem Anteil sie aus der zum Wohngeldsystem nachrangigen Mindestsicherung kommen, 
wie viele neue Wohngeldhaushalte aufgrund der größeren Einkommensreichweite des reformierten Wohngeldes 
quasi von oben ins Wohngeld hereingewachsen sind oder wie viele bereits zuvor Wohngeldansprüche hatten, sie 
allerdings erst durch die reformbedingten Leistungsverbesserungen realisiert haben. 
Der Projektabschluss dieses Forschungsvorhabens wird für das Jahr 2026 erwartet. 

C.5 Wohngeldrecht: Entwicklung im Wohngeldrecht und im Verwaltungsvollzug des 
Wohngeldes im Berichtszeitraum 2023 bis 2024 

C.5.1 Geänderte Vorschriften des Wohngeldrechts 
C.5.1.1 Vor dem Berichtszeitraum geänderte Vorschriften 
Hinsichtlich der vor dem Berichtszeitraum 2023 bis 2024 geänderten Vorschriften wird auf den Wohngeld- und 
Mietenbericht 2022 der Bundesregierung vom 28. Juni 2023 (Bundestagsdrucksache 20/7165, Teil C, VI. Seite 
77–80) verwiesen. 

C.5.1.2 Innerhalb des Berichtszeitraums geänderte Vorschriften 
Gesetz zur Erhöhung des Wohngeldes und zur Änderung anderer Vorschriften (Wohngeld-Plus-Gesetz) 
vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2160)  

Mit dem Inkrafttreten des Wohngeld-Plus-Gesetzes am 1. Januar 2023 hat der Bund die bisher umfangreichste 
Novellierung des Wohngeldgesetzes (WoGG) umgesetzt. Ziel des Wohngeldes ist die wirtschaftliche Sicherung 
angemessenen und familiengerechten Wohnens. Dieses Ziel konnte vor dem Hintergrund der Erfordernisse zur 
umfassenden energetischen Sanierung des Gebäudebestandes und angesichts der stark steigenden Energiepreise 
auch mit dem durch die Fortschreibung (Dynamisierung) des Wohngeldes zum 1. Januar 2020 festgelegten Leis
tungsniveau und der Reichweite des Wohngeldes nicht erreicht werden. Steigende Wohnkosten auf Grund von 
Maßnahmen, die die Energiebilanz von Wohngebäuden verbessern, belasten einkommensschwächere Haushalte 
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